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Satzung vom  14.04.2014  der Universitätsstadt Siegen 
 

über die Örtlichen Bauvorschriften 
für die Siegener Innenstadt 

(Gestaltungssatzung "Innenstadt") 
 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein‐Westfalen  (GO NRW)  in der Fassung der Be‐
kanntmachung  vom  14.07.1994  (GV  NRW  S.  666  ff.),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom 
19.12.2013 (GV NRW S. 878) und des § 86 der Bauordnung des Landes Nordrhein‐Westfalen (BauO NRW)  in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
21.03.2013 (GV. NRW. S. 142), hat der Rat der Stadt Siegen  in seiner Sitzung vom   26.03.2014   die folgende 
Örtliche Bauvorschrift für die Siegener Innenstadt beschlossen: 
 
Hintergrund 
Die Innenstadt ist in zahlreichen Städten der räumliche, gesellschaftliche, aber auch gestalterische Mittelpunkt 
der Stadt. Hier befinden  sich neben urbanen Wohnstandorten auch öffentliche  Institutionen, kulturelle Ein‐
richtungen,  Einzelhandelsunternehmen  und  Dienstleistungsangebote  in  hoher  Dichte.  Diese  zentrale  Nut‐
zungsmischung, verbunden mit prägenden Straßenzügen, Gebäudeensembles und Solitären sowie Freiräumen 
findet sich auch  in Siegen wieder. Die  Innenstadt  ‐ mit dem Oberen und Unteren Schloss, dem Rathaus, der 
Nikolaikirche, der Kölner Straße sowie dem Bahnhof  ‐  ist daher  für viele Bürger und Besucher ein wichtiger 
Anziehungs‐ und Identifikationspunkt. Die Innenstadt steht im Mittelpunkt unseres alltäglichen Lebens. 
 
Die  Identität unserer Stadt wird auch durch  ihre bauliche und gestalterische Unverwechselbarkeit gegenüber 
anderen Gemeinden geprägt. Diese Einzigartigkeit entsteht durch die Summe von prägenden Einzelmerkma‐
len, z. B. die mit Schiefer gedeckten steilen Dächer in Kombination mit schmalen hellen Stadthausfassaden und 
den Grauwackemauern auf der Basis des mittelalterlichen Stadtgrundrisses. So entstand  insbesondere wäh‐
rend der Jahre des Wiederaufbaus ein ganz eigenes unverwechselbares Stadtbild. Gerade Neubauten fehlt oft 
der  baukulturelle  Bezug.  Jedoch  bietet  sich  dem  Betrachter  im  Siegener  Zentrum  eine  zunehmend  diffuse 
Stadtgestalt. Bei genauer Betrachtung der Gebäude wird eine bunte Mischung und Varianz von Bauelementen, 
Strukturen, Materialien, Farben sowie großen Werbeträgern sichtbar. Dies vermittelt einerseits den Eindruck 
von  individueller Gestaltung und Umsetzung von Modetrends seitens der Eigentümer, andererseits auch ein 
Bild großer Zerrissenheit und einer unüberschaubaren Vielfalt. Durch die Umsetzung von Einzelinteressen und 
individuellen Geschmäckern wird das regionaltypische Stadtbild zunehmend verfälscht. Die Konsequenz ist ein 
beliebiges, fast austauschbares Gesicht der Innenstadt. Diese Entwicklung ist für alle Nutzungen des Zentrums 
negativ zu bewerten, denn das Stadtbild ist immer der Rahmen für alle wirtschaftlichen, aber auch kulturellen 
Aktivitäten einer Stadt und wird daher als weicher Standortfaktor sehr hoch bewertet. 
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Um die Stadtgestalt, das damit verbundene Image und somit die gesamte Innenstadt langfristig positiv zu prä‐
gen,  ist eine gemeinsame Gestaltungsrichtlinie, eine Art  �Roter Gestaltfaden�, der sich durch die Siegener  In‐
nenstadt zieht, unerlässlich. Denn nur so kann die Innenstadt als qualitativ hochwertiger Standort für Wohnen, 
Dienstleistung, Einzelhandel und Kultur als auch für den Tourismus bestehen und entwickelt werden. 
 
Ziele  
Das Gesicht einer Stadt wird durch Menschen gestaltet. Eine Vielzahl von Entscheidungen wird  jeden Tag  in 
einer und für eine Stadt durch Menschen getroffen. Jede dieser Entscheidungen wird natürlich von vielen Fak‐
toren beeinflusst, z. B. wirtschaftlichen Interessen oder persönlichem Geschmack. Zu diesem Kanon aus Moti‐
vation sollte eine weitere Intention gehören: Identifikation und Engagement mit und für die eigene Nachbar‐
schaft, das Quartier und die gesamte Stadt. Denn mit etwas Verständnis für das  �große Ganze� werden wich‐
tige Entscheidungen auch  im Sinne der Gemeinschaft getroffen und nicht nur auf das eigene Grundstück be‐
schränkt. Die Stärkung jener Identifizierung der einzelnen Nutzergruppen, z. B. der Bewohner, Ladenbetreiber, 
Eigentümer usw., mit der Siegener  Innenstadt  ist daher oberstes Anliegen der Gestaltungssatzung sowie der 
begleitenden Maßnahmen. Es werden durch die Bauvorschrift drei Teilziele angestrebt: 
1. Erhalt und Förderung historischer Bezüge: 
Die Wahrung gewachsener Strukturen und Traditionen, der Erhalt und die Förderung  lokaler Baukultur. Dies 
kann z. B. durch den Erhalt des mittelalterlichen Stadtgrundrisses mit schmalen Parzellen und Gebäuden ge‐
schehen; 
2. Betonung von prägenden Gestaltungsmerkmalen: 
Diese sind häufig in der Zeit des Wiederaufbaues entstanden und befinden sich an der Mehrheit der Gebäude, 
u. a. die hellen Putzfassaden an schlichten Gebäudefronten im Kontrast zu dunklen Schieferdächern;  
3. Reduzierung von störenden Einflüssen: 
Eine Flut von bunten Werbeanlagen und  immer mehr private Müllbehältnisse  im öffentlichen Raum stören 
u. a. das Stadtbild und bedürfen der Regelung des Einzelfalles. 
 
§ 1 Begriffsdefinition 
Abs. 1  Haupterschließungsstraße 

a  Im  Sinne dieser  Satzung werden  �Haupterschließungsstraßen� als die öffentliche Verkehrsfläche 
bezeichnet, über welche die postalische Adresse des Hauses und somit die Gebäudefront/Haupt‐
fassade definiert wird. 

b  Ausnahmen bilden Eckgebäude, deren seitliche Fassade nicht als geschlossene Außenwand aus‐
gebildet ist. Für diese Fassadenabschnitte gelten die gleichen Festsetzungen wie für die Gebäude‐
fronten. 

Abs. 2  Dachfläche und Hauptdach 
a  Im Sinne der Satzung ist eine Dachfläche oder eine Dachseite als eine Teilfläche eines Gesamtda‐

ches zu verstehen. Diese ist als Bemessungsgrundlage beispielsweise zur Berechnung der zulässi‐
gen Gesamtbreite von Dachaufbauten zu verwenden. 

b  Die Trennung einzelner Dachflächen eines Daches erfolgt am First bei geneigten Dächern sowie an 
der Traufe und Gebäudeabwicklungen.  

c  Einzelne Dachflächen können als Bemessungsgrundlage nicht zu einer Dachfläche zusammenge‐
fasst werden. 

d  Als Hauptdach gelten im Sinne dieser Satzung die Dachflächen, welche die größte Fläche einneh‐
men und somit den Charakter des Daches bestimmen. 

Abs. 3  Benachbarte Gebäude/Nachbargebäude 
a  Im Sinne dieser Satzung sind �benachbarte� Gebäude als nebeneinander liegend zu verstehen, das 

bedeutet auf einer Straßenseite befindlich. Dies gilt sowohl für offene als auch für geschlossene 
Bebauung. 

b  Es  sind  nicht  nur  die  unmittelbar  angrenzenden  Gebäude  als  benachbart  anzusehen,  sondern 
auch weitere Gebäude entlang des Straßenzuges in die Betrachtung mit einzubinden.  

c  Als nicht im Sinne dieser Satzung �benachbart� können in historisch begründeten Fällen auch Ge‐
bäude eines Baublocks bewertet werden, deren Hauptfassaden in einem größeren Winkel als 75 
Grad voneinander abgewandt sind und nebeneinander liegen. 
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§ 2 Bestandteile der Satzung 
Die Satzung besteht aus dem nachstehenden Text, der Farbleitplanung (FLP ‐ siehe Anlage 1) sowie einem Plan 
(siehe Anlage 2). 
 
§ 3 Räumlicher Geltungsbereich 
Abs. 1  Die Gestaltungssatzung gilt  für alle Grundstücke, die  innerhalb des  im nachfolgenden Plan gekenn‐

zeichneten Bereiches der Innenstadt Siegens liegen. (Der Plan des Geltungsbereiches wird als Anlage 2 
in Originalgröße bei der Abteilung Bauaufsicht der Stadt Siegen, Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 
2. Obergeschoss, Zimmer 222 "Servicestelle Bauberatung" bereitgehalten). 

 
Abs. 2  Innerhalb des Geltungsbereiches werden weitergehende Festsetzungen  für bestimmte Teilbereiche 

getroffen, deren vorhandene oder beabsichtigte Gestaltung von den generellen Merkmalen des ge‐
samten  Geltungsbereiches  abweichen  und  in  der  Satzung  auch  als  �Teilbereiche�  (TB)  bezeichnet 
werden: 

 
a  Teilbereich A ‐ Geschäftsbereich Oberstadt 
b  Teilbereich B ‐ Geschäftsbereich Unterstadt 
c  Teilbereich C ‐ Sandstraße / Kölner Tor 
d  Teilbereich D ‐ Historische Altstadt 
e  Teilbereich E ‐ Innerstädtische Wohnquartiere 

 
Die fünf Teilbereiche (die mit A, B, C, D und E deklariert sind) werden in Anlage 2 maßstäblich darge‐
stellt. 

 
§ 4 Sachlicher Geltungsbereich 
Abs. 1  Diese Satzung gilt im Umfang der anschließenden Regelungen für Neu‐ und Umbauten, aber auch für 

Änderungen an vorhandenen baulichen Anlagen und Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 und 2 BauO NRW, 
für die Neuanbringung oder Änderung von Werbeanlagen und Warenautomaten sowie die Änderun‐
gen an unbebauten Flächen von Grundstücken im Geltungsbereich und für die Errichtung oder Ände‐
rung von Einfriedungen. 

Abs. 2  Durch die Regelungen dieser Satzung werden auch Maßnahmen genehmigungsbedürftig, die sonst 
keiner Baugenehmigung bedürfen. Dazu zählen unter anderem: 

  ‐ Vorhaben nach § 65 Abs. 2 Nr. 2 BauO NRW; demnach ist die Änderung der äußeren Gestaltung  
z. B. durch ��Anstrich, Verputz, Verfugung, Dacheindeckung, Einbau oder Austausch von Fenstern 
und Türen, Austausch von Umwehrungen sowie durch Bekleidungen und Verblendungen�� 

  ‐  Ebenfalls  genehmigungspflichtig  ist nach  § 86  (2) 1 BauO NRW das Anbringen oder Ändern  von 
Werbeanlagen ab einer Größe von 0,25 qm innerhalb der fünf Teilbereiche. 

Abs. 3  Bei Einhaltung der Satzung genehmigungsfrei ist der Um‐ und Anbau von Sende‐ und Empfangsanla‐
gen sowie Solaranlagen (siehe § 10). Gleiches gilt für den Umbau und die Anbringung von Werbean‐
lagen außerhalb der fünf Teilbereiche.  

Abs. 4  Die Genehmigung nach den Vorschriften der  Satzung  sowie die  Zulassung  von Abweichungen  von 
den Vorschriften der Satzung unter den in §§ 73 und 86 Abs. 5 BauO NRW genannten Voraussetzun‐
gen sind bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde zu beantragen. 

Abs. 5  Von den Vorschriften dieser Satzung kann  in begründeten Fällen gemäß § 86 Abs. 5 BauO NRW  in 
Verbindung mit  § 73 BauO NRW eine Abweichung erteilt werden. 

Abs. 6  Bei baulichen Maßnahmen, denen Vorschriften dieser Satzung entgegenstehen, kann vor einer Ent‐
scheidung der Beirat  für Stadtgestaltung der Stadt Siegen über eventuelle Abweichungen  im Sinne 
der Ziele dieser Satzung beraten und diesbezüglich Empfehlungen aussprechen. 

Abs. 7  Unberührt bleiben durch diese Satzung die Vorschriften des Denkmalschutzes (z. B. die Denkmalbe‐
reichssatzung der  �Altstadt�)  sowie die Regelungen, nach denen die  Sondernutzungen an öffentli‐
chen Wegen, Straßen und Plätzen einer Genehmigung bedürfen. Die Satzung über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Siegen ist anzuwenden; ebenso 
die Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Siegen (Abfallwirtschaftssatzung). 
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§ 5 Erhalt von historischen Baufluchten 
Zur Wahrung des historischen Stadtgrundrisses und der damit verbundenen geschlossenen Straßenräume sind 
innerhalb der Teilbereiche A, B, C, D und E die vorhandenen Baufluchten entlang der öffentlichen Verkehrsflä‐
chen einzuhalten. [A B C D E] 
 
§ 6 Erhalt historischer Bauteile und Gestaltungselemente 
Bauteile bzw. Gestaltungselemente von wissenschaftlicher, künstlerischer, architektonischer, handwerklicher 
oder  heimatgeschichtlicher  Bedeutung  sind  an  der ursprünglichen  Stelle  sichtbar  zu  belassen  oder wieder‐
herzustellen. Dazu zählen insbesondere: 
‐ Arkadengänge im Teilbereich A (Geschäftsbereich Oberstadt), 
‐ Eingangsbereiche, 
‐ konstruktive Fachwerkelemente und Balkenstrukturen sowie regionaltypische Schieferverkleidungen,  insbe‐
sondere in Teilbereich D, 

‐ historische Hauseingänge und Fenster (Türblätter, Rahmen, Gewände, Fensterläden, Fenstergitter, Vordächer), 
‐ besonders ausgeführte Erker und Altane, 
‐ Fassadengliederungen (Lisenen, Gesimse, Ornamente, Brüstungselemente, Malereien, Inschriften, Bildtafeln, 
Sgraffiti), 

‐ bauliche Anlagen im Außenraum (z. B. Bruchsteinmauern). 
 
§ 7 Bestimmungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen  
Abs. 1  Fassadengestaltung 

a  Fassaden sind in ihrer Wirkung, unabhängig von ihrer Konstruktion, als Lochfassaden zu errichten 
oder zu erhalten. Der Anteil der geschlossenen Fassadenflächen gegenüber den Öffnungen muss 
im Fassadenabschnitt zwischen dem Rohfußboden des ersten Obergeschosses und der Trauflinie 
überwiegen.  In den Teilbereichen D und E  ist das benannte Fassadenverhältnis auf die gesamte 
Fassade zu beziehen. In abweichender Bauweise können gewerbliche Bauten sowie Sonderbauten 
(z. B. Lager‐ und Produktionsstätten, Parkhäuser) außerhalb der  fünf Teilbereiche errichtet wer‐
den;  jedoch mit einem Öffnungsanteil  ‐ bei von der Haupterschließungsstraße aus einsehbaren 
Fassadenteilen ‐ von mindestens 1/5 des jeweiligen Fassadenabschnittes. 

b  Bei Neubauten und Zusammenlegungen von Bestandsgebäuden in den Teilbereichen A, D und E, 
die sich über mehrere Grundstücke bzw. Flurstücke oder über eine Grundstücksbreite von mehr 
als 12,00 m erstrecken, sind die Gebäudefronten entsprechend der ursprünglichen Flurstückstei‐
lung (siehe Anlage 2) in einzelhausähnliche, kleinteilige Fassadenabschnitte zu gliedern. [A D E] 

c  Fassadenabschnitte in den Teilbereichen A, D und E müssen durch mindestens zwei der folgenden 
Gliederungselemente gebildet werden: Unterschiedliche Farbgebung der Fassade; vertikale oder 
horizontale plastische Gliederungselemente;  verschiedene Brüstungselemente; unterschiedliche 
Brüstungshöhen der Fensteröffnungen; verschiedene Öffnungselemente zwischen den Fassaden‐
abschnitten. [A D E] 

d  Fassaden von Neubauten mit einer Länge von mehr als 50,00 m sind durch architektonische Glie‐
derungselemente (z. B. Stützen, Pfeiler, Lisenen, Rankgerüste) in Abschnitte von jeweils maximal 
20,0 m vertikal zu strukturieren. Ab einer Gebäudebreite von 10,00 m  ist die Fassade auch hori‐
zontal zu gliedern. 

e  Die Ausbildung  von Risaliten und Anbauten  ist  innerhalb der  fünf Teilbereiche  lediglich an den 
Gebäude‐Rückseiten  gestattet.  Innerhalb des  Teilbereiches C  sind derartige Baukörper  gänzlich 
ausgeschlossen. [C] 

f  Die Fassaden zur Haupterschließungsstraße haben ‐ bis auf gliedernde und dekorative Fassaden‐
elemente  ‐ eine plane Gestaltung aufzuweisen. Vortretende Bauelemente, wie beispielsweise 
Risalite, Balkone, Terrassen und vorgelagerte Laubengänge, sind daher unzulässig.  

g  Abweichend von § 7 Abs. 4 c sind vorhandene vorgezogene Fenster, Erker und Altane entlang der 
�Kölner Straße�, Marburger Straße�,  �Marburger Tor� sowie am �Markt� an Gebäuden zu erhalten. 
Ausnahmsweise ist der Neubau von Erkern und Altanen an den Straßenzügen �Kölner Straße� und 
�Markt� sowie außerhalb der fünf Teilbereiche zulässig. Es ist nur ein Erker pro Fassade zulässig;  
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  diese sind symmetrisch  in der Fassadenmitte anzuordnen und dürfen eine Breite von 2,00 m  in 
Teilbereich A nicht überschreiten. Die Erker dürfen nicht unterhalb der Rohdecke des Erdgeschos‐
ses an der Fassade ansetzen; sie sind mit Fenstern zu versehen und der sonstigen Fassadengestal‐
tung anzupassen. Der Erker darf nicht weiter als 1,00 m über die Fassade hinauskragen. Altane mit 
filigraner Absturzsicherung auf den Erkern sind zulässig. 

h  Eine Erweiterung von bereits vorhandenen Anbauten, wie z. B. Erkern und Balkonen, entlang der 
Haupterschließungsstraße ist nicht zulässig. 

Abs. 2  Fenster 
a  Die  Fensterachsen  von  übereinander  liegenden Geschossen müssen  sich  entweder mittels  der 

Außenkanten oder der Mittelachse der Fenster aufeinander beziehen.  
b  Gleichartige Fenster innerhalb einer Etage müssen gleiche Sturz‐ und Brüstungshöhen aufweisen. 
c  Die Ausbildung von Schaufenstern ist ausschließlich im Erdgeschoss zulässig. Eine Unterteilung der 

Glasflächen mittels Stützen oder Pfeilern ist wünschenswert.  
d  Die Schaufensterfronten innerhalb der Teilbereiche A, B und C dürfen sich nicht über die gesamte 

Gebäudebreite erstrecken. Es ist zu den Gebäudekanten ein Abstand von mindestens 0,25 m ein‐
zuhalten. [A B C] 

e  In den Teilbereichen D und E sind Schaufenster unzulässig. [D E] 
f  Die Schaufenster sind aus der Struktur der  jeweiligen Fassade zu entwickeln und müssen sich  in 

die Gesamtfassade einfügen. Dies gilt für Gliederung, Maßstab und Farbe der Rahmung. 
g  Die Orientierung von Fenstern innerhalb aller fünf Teilbereiche ist stehend (vertikal) auszurichten. 

[A B C D E] 
h  Für eine Vergrößerung der Öffnungsfläche  ist  in allen fünf Teilbereichen eine Kopplung von ste‐

henden  Fenstern  zulässig. Dabei  können maximal drei  Fensterelemente  gekoppelt werden; der 
Eindruck eines durchgehenden Fensterbandes ist zu vermeiden. [A B C D E] 

i  Innerhalb aller fünf Teilbereiche sind bodentiefe Fenster entlang der Haupterschließungsstraßen 
generell unzulässig. Diese können lediglich in Ausnahmen in den Teilbereichen A, B und C als ein‐
zelne Gestaltungselemente an einer Fassade zugelassen werden. [A B C D E] 

j  Es  ist wünschenswert, wenn vorhandene konstruktive Fensterteilungen, sowohl vertikal als auch 
horizontal, erhalten bzw. bei einem notwendigen Austausch der Fenster  in ähnlicher Form wie‐
derhergestellt würden.  

k  Beim Austausch  von  Einscheibenfenstern  innerhalb der  fünf  Teilbereiche  ist  das  Einsetzen  von 
Fenstern mit konstruktiver Teilung (z. B. zweiflügelig, mit Oberlicht) oder Fenster mit einer opti‐
schen Teilung durch vortretende Sprossen wünschenswert. [A B C D E] 

l  Eine �unechte� Teilung von Fenstern ist innerhalb der fünf Teilbereiche nur zulässig, wenn die Tei‐
lung durch ein außen auf der Glasfläche aufliegendes Sprossenprofil, welches fest mit der Scheibe 
verbunden  ist,  imitiert wird  (so  genannte Wiener  Sprosse). Die  Fassaden entlang der Bahnhof‐
straße sind nicht von dieser Festsetzung betroffen. [A B C D E] 

m  Für die Verglasung  von  Fenstern, Dachflächenfenstern,  Schaufenstern und Türen darf  kein  ver‐
spiegeltes, gewölbtes oder gefärbtes Glas verwendet werden. 

n  Fensterrahmen sind an der jeweiligen Fassadenseite in einheitlicher Farbgebung und Materialität 
vorzusehen.  

o  Fensterrahmen sind entsprechend der Farbleitplanung farblich zu gestalten.  
p  Als Ausnahme können  in den Teilbereichen A, B und C auch metallene Oberflächen von Schau‐

fenster‐ und Türrahmen im Erdgeschoss zugelassen werden. [A B C] 
q  Der Erhalt bzw. die Neuanlage von Faschen oder Steinrahmungen / Gewänden um Fenster‐ oder 

Türöffnungen ist erwünscht.  
r  Bei reinen Putzfassaden ist es wünschenswert, wenn Laibungen und Putzfaschen um die Fenster 

farblich oder strukturell gegenüber der Fassade abgesetzt werden (siehe FLP ‐ Anlage 1). 
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Abs. 3  Türen 
a  Als Hauseingangstüren im Sinne der Satzung sind Zugänge zu Wohnhäusern bzw. Treppenhäusern 

für Büro‐ und Wohnräume und nicht Zugänge zu Ladenlokalen zu verstehen.  
b  Hauseingangstüren  sind mit einem maximalen Lichtausschnitt von 1/2 auszuführen, als Berech‐

nungsgrundlage wird das Türblatt herangezogen.  
c  Das Erscheinungsbild von Hauseingangstüren muss sich der Fassadengestaltung (Baustil, Farbge‐

bung etc.) anpassen. Die Verwendung von hochglänzenden, reflektierenden sowie grell farbigen 
Materialien oder Anstrichen ist nicht zulässig.  

Abs. 4  Die Verwendung folgender Materialien zur Fassadengestaltung von Haupt‐ und Nebengebäuden  ist 
allgemein unzulässig: 
‐  Glänzende Fassadenelemente, wie polierter oder geschliffener Natur‐ oder Werkstein, glasierte 

Keramikplatten, Metallplatten o. ä., 
‐  Spiegelglas und Glasbausteine, 
‐  Blockhauselemente, 
‐  Fachwerkimitation, 
‐  Vollkunststoffverstrebungen und ‐bekleidungen sowie glänzende Metallbekleidungen, 
‐  Sicht‐ und Waschbeton, 
‐  Backstein, 
‐  Harzkompositplatten 
‐  Klinker und Klinkerriemchen, 
‐  Fliesen 
‐  sowie glänzende Anstriche. 

Abs. 5  In allen fünf Teilbereichen sind folgende Fassadenmaterialien zwingend vorgegeben:  
a  In den Teilbereichen A, C und E sind ausschließlich verputzte Fassaden zulässig. [A C E] 
b  Im  Teilbereich  B  sind  nur  Putzfassaden  sowie  entlang  der  Bahnhofstraße mit  hellem, mattem 

Stein verkleidete Fassaden zulässig. [B] 
c  Im Teilbereich D sind als Fassadengestaltung lediglich Sichtfachwerk, Naturschiefer‐Verkleidungen 

(dunkler Tonschiefer) sowie Putz zulässig. Ebenfalls zulässig sind waagerecht orientierte Holzver‐
bretterungen  im Erdgeschoss  in Verbindung mit Fachwerk oder Schiefer  in den oberen Geschos‐
sen. Eine Kombination von Fassadenmaterialien an einer Fassade  ist möglich. Pro Geschoss darf 
jedoch nur ein Material verwendet werden. [D]  

d  Die Fassaden bestehender Ziegel‐ und Sandsteinfassaden sind in allen fünf Teilbereichen entspre‐
chend der Farbleitplanung (siehe FLP ‐ Anlage 1) auszuführen. [A B C D E] 

e  An  untergeordneten  Bauteilen  und  Fassadenabschnitten  (z.  B.  Eingangsbereiche,  Erker)  sowie 
Fassadenabschnitten, die vom öffentlichen Straßenraum nicht einsehbar  sind, können auch ab‐
weichende Materialien zugelassen werden. [A B C D E] 

f  Bei Putzfassaden  sind  ausschließlich  glatte Putze mit  einer  feinkörnigen Oberfläche ohne Rich‐
tungsstruktur zu verwenden; gemusterte und strukturierte Putzarten sind unzulässig. [A B C D E] 

Abs. 6  Schieferbekleidungen an Fassade 
a  Innerhalb der fünf Teilbereiche sind Schieferplatten im Hochformat zu verwenden. [A B C D E] 
b  In allen fünf Teilbereichen sind Schieferplatten mit Kantenabschlägen oder sichtbaren Abrundun‐

gen zu verwenden. Dabei dürfen maximal zwei verschiedene Plattenformen kombiniert werden. 
Zum Abschluss bzw. zur Betonung von Fensteröffnungen oder Hauskanten kann eine dritte Plat‐
tenform Verwendung finden. [A B C D E] 

c  Als Verlegeart  ist die  �Altdeutsche Deckung�  zu bevorzugen. Zusätzlich  ist die Schuppen‐, Fisch‐
schuppen‐, Spitzwinkel‐, Bogenschnittdeckung zulässig. 

d  Das Einfärben, Beschichten bzw. Anstreichen von Schieferplatten ist nicht statthaft.  
e  Regionaltypische Fenstergewände und Blendrahmen bzw. Gewände von Türen sind bei überwie‐

gend mit  Schiefer  gestalteten  Fassaden  zu  erhalten bzw. wiederherzustellen.  Ebenso  sind  glie‐
dernde Elemente (z. B. Verblendbretter mit Verzierungen) zu erhalten. 

f  Gewände und Rahmungen an Fenstern müssen bei mit Holz oder Schiefer verkleideten Fassaden 
der Farbe der Fensterrahmen entsprechen. 
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Abs. 7  Die Farbgestaltung der Fassaden ist nach der Farbleitplanung für die Siegener Innenstadt (siehe FLP ‐ 
Anlage 1) auszuführen. 

Abs. 8  Untergeordnete Fassadenelemente wie Balkone, Austritte und Loggien sind  in  ihrer Gestaltung der 
Fassade anzupassen sowie in Farbe, Materialität und Form schlicht auszuführen.  

Abs. 9  Geländer  und  Absturzsicherungen  sind  in  Metall,  Glas  oder  entsprechend  des  Fassadenmaterials 
schlicht auszuführen. 

Abs. 10  Pflanzbehältnisse und Rankhilfen  (z. B. Blumenkästen) an den Fassaden entlang der Haupterschlie‐
ßungsstraße sind nur dann zulässig, wenn sie für jede Fensteröffnung einzeln in einem schlichten Er‐
scheinungsbild angebracht sind. 

Abs. 11  Pflanzkästen und deren Halterungen dürfen nicht über die  jeweiligen Außenkanten von Fensteröff‐
nungen hinauskragen bzw. sich über mehrere Geschosse erstrecken. 

Abs. 12  Garagen, Carports und sonstige eingeschossige Nebenanlagen sind  in Längsrichtung  im Winkel von 
90 Grad zur erschließenden Verkehrsfläche anzuordnen. 

Abs. 13  Alle Arten von Nebenanlagen sind in schlichter Form auszuführen und sind, wenn sie von der Haupt‐
erschließungsstraße aus einsehbar sind und frei stehen, durch Fassadenbegrünung oder Abpflanzun‐
gen zu kaschieren. Sie dürfen eine Gesamthöhe von 3,00 m nicht überschreiten. 

Abs. 14  Die Farbgestaltung von Garagentoren ist nach der Farbleitplanung auszuführen (siehe FLP ‐ Anlage 1). 
Abs. 15  Sicht‐ und Sonnenschutz 

a  Rollläden und Außenjalousien sind innerhalb aller fünf Teilbereiche zulässig, wenn sie entlang der 
Haupterschließungsstraßen so angeordnet sind, dass sie im hochgezogenen Zustand nicht sichtbar 
sind. Kästen von Rollläden sind ebenfalls so anzuordnen, dass sie vom öffentlichen Straßenraum 
aus nicht  sichtbar  sind. An den Rollläden darf  im gesamten Geltungsbereich keinerlei Werbung 
angebracht werden. Die farbliche Gestaltung von Rollläden ist gemäß der Farbleitplanung auszu‐
führen (siehe FLP ‐ Anlage 1). 

b  Auf die  Fassade aufgesetzte Außenjalousien  sind  innerhalb der  fünf Teilbereiche nicht  zulässig. 
Außerhalb der fünf Teilbereiche müssen Außenjalousien nach den Maßgaben der Farbleitplanung 
gestaltet werden (siehe FLP ‐ Anlage 1). 

c  Fensterläden sind  in einer schlichten,  regionaltypischen Ausführung zulässig. Die Farbgebung  ist 
entsprechend der Farbleitplanung (siehe FLP ‐ Anlage 1) auszuführen. 

d  Beklebungen von Fenstern, Schaufenstern und Türverglasungen zu Sichtschutzzwecken sind zuläs‐
sig;  die  Ausführung  muss  mit  transluzenter,  nicht  spiegelnder  Folie  in  Neutralfarben  erfolgen. 
Ebenfalls zulässig sind dezent spiegelnde Folien, welche die Wirkung eines dunklen Fensterglases 
imitieren. 

e  Sichtschutzelemente auf Balkonen und Terrassen müssen sich der Farbigkeit der Fassade anpas‐
sen. Eine einheitliche Gestaltung für ein Gebäude ist wünschenswert. 

f  Eine hochwertige Gestaltung der Schaufenster bei leerstehenden Ladenlokalen ist wünschenswert. 
Eine schlichte Beklebung der Scheiben ohne Werbebotschaften ist bei einem Leerstand zulässig. 

 
§ 8 Dachgestaltung 
Abs. 1  Dachform und ‐ausrichtung  

a  Die geschlossene Dachlandschaft in den Teilbereichen A, B und C ist mittels durchgängiger Trauf‐ 
und Firstlinien bei benachbarten Gebäuden zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Abweichungen 
sind zulässig bei Versprüngen in Trauf‐ und Firstlinien, welche lediglich topografisch bedingte Hö‐
henversätze ausgleichen.  In Fällen von historisch begründeten Abweichungen der Dachform ein‐
zelner Gebäude kann auf die Durchgängigkeit des Firstes bei diesem Gebäude verzichtet werden. 
[A B C] 

b  In den Teilbereichen A, B, C und D sind die First‐ und Trauflinien der Hauptbaukörper in ihrer Aus‐
richtung parallel zu den Haupterschließungsstraßen zu erhalten oder herzustellen (traufständige 
Ausrichtung). Ausnahmen können in den Bereichen A und D in historisch begründeten Fällen zu‐
gelassen werden. [A B C D] 

c  Die First‐ und Traufhöhen gegenüberliegender Gebäude sind in allen fünf Teilbereichen aufeinan‐
der abzustimmen. [A B C D E] 
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d  In den Teilbereichen A, B, C, D und E sind ausschließlich Sattel‐ und Walmdächer in symmetrischer 
Neigung  zulässig. Die  als  Sattel‐  oder Walmdächer  ausgeprägten Hauptdächer müssen  in  ihrer 
Grundfläche mehr als 2/3 der Hausgrundfläche überdecken. [A B C D E] 

e  Im Falle einer geschlossenen Bebauung bzw. von Hausgruppen dürfen  in den Teilbereichen A, B, 
C, D und E Walmdächer nur an den Endgebäuden einer jeweiligen Hausreihe verwandt werden. [A 
B C D E] 

f  Abweichende Dachformen sind in allen fünf Teilbereichen außer Teilbereich C möglich, sofern sie 
den  optischen  Eindruck  der  von  Satteldächern  geprägten Dachlandschaft  aufrechterhalten  und 
die Traufe parallel  zur Hauptverkehrsstraße ausgerichtet  ist. Abweichende Dachformen  in Form 
von Flach‐ oder Pultdächern können bei Sonderbauwerken (z. B. Turnhallen, Bunkern) zugelassen 
werden. [A B D E] 

g  Krüppelwalm‐ und Zeltdächer fallen nicht unter den in § 8 Abs. 1 d genannten Begriff der Walm‐
dächer und sind in den Teilbereichen A, B, C und E als Dachform von Hauptdächern ausgeschlos‐
sen.  [A B C E] 

h  Die Ortgänge  sowie die  traufseitigen Dachüberstände  sind  schlicht auszuführen;  in den Teilberei‐
chen A, B, C, D und E ist eine zusätzlich aufgesetzte Verkleidung des Dachabschlusses an einer ein‐
sehbaren Giebelseite, z. B. durch ein Ortgangbrett, Schindeln oder Bleche, nicht zulässig. [A B C D E] 

i  Ein  Dachabschluss  mittels  eines  Ortgangbrettes  ist  dann  zulässig,  wenn  die  Konstruktion  des 
Dachabschlusses  in  Folge  einer  energetischen  Sanierung  (Aufdachdämmung)  verdeckt  werden 
soll. Die Breite des Brettes darf die Konstruktionshöhe der Dämmung nicht überschreiten. Das 
Brett muss hinter der Dacheindeckung  (Schieferplatte, Dachpfanne)  zurückbleiben und  schlicht 
ausgeführt werden.  

j  Dachüberstände bei geneigten Dachflächen sind sowohl an der Traufseite auf maximal 0,40 m und 
an der Giebelwand auf maximal 0,30 m zu begrenzen. Die Ausbildung bzw. der Erhalt eines Trauf‐
gesimses, welches  in Gestaltung, Material  und  Farbe  auf  die  Fassade  abgestimmt  ist,  ist wün‐
schenswert. Grundsätzlich  unzulässig  sind  dabei massive  Kastengesimse, welche  unterhalb  der 
Trauflinie als Kasten in Erscheinung treten.  

Abs. 2  Dachaufbauten, ‐anbauten und ‐einschnitte 
a  In den Teilbereichen A, B, C und D sind historisch begründete Dachaufbauten bzw. ‐anbauten zu 

erhalten. Dazu zählen insbesondere in den Teilbereichen A, B und C die gleichmäßigen Reihen von 
so genannten �Simonygauben� ‐ ein zumeist stehendes Gaubenformat mit Walmdach, Einzel‐ oder 
zwei gekoppelten Fenstern und Schieferverkleidung ‐ sowie Zwerchhäuser und Dacherker mit Sat‐
tel‐ oder Walmdach  in den Teilbereichen B und D. Die Gebäude entlang der Bahnhofstraße sind 
von dieser Festsetzung ausgenommen [A B C D] 

b  Es ist pro Dachseite nur ein Dachanbau zulässig. 
c  Es kann ein Dachanbau mit Dachaufbauten an einer Dachseite kombiniert werden. 
d  Dachaufbauten  sind an einer Dachseite  immer einheitlich auszuprägen. Dachaufbauten müssen 

immer  in ebenmäßigen Reihen auf dem Dach angeordnet sein und dürfen  in  ihren Anbringungs‐
höhen nicht verspringen. 

e  Technisch  nicht  notwendige  Dachaufbauten  sind  bei  Flachdächern  und  Nebenanlagen  ausge‐
schlossen. 

f  Dachanbauten dürfen nur mit symmetrisch geneigten Dachflächen mit Sattel‐, Walm‐ oder Krüp‐
pelwalmdach ausgeprägt werden.  

g  Der Neigungswinkel der Dachflächen    von Dachanbauten  sowie  von Gauben  (außer  Flachdach‐
gauben) muss zwischen 25 und 50 Grad betragen. 

h  Dachan‐ und aufbauten mit mindestens zweiseitig symmetrisch geneigten Dächern müssen in al‐
len fünf Teilbereichen mit einem First ausgeführt werden. [A B C D E] 

i  Das Verblenden von Dachauf‐ und ‐anbauten durch vorgesetzte Wandscheiben ist in allen fünf Teil‐
bereichen unzulässig. Ausnahmsweise  können Wandscheiben  zugelassen werden, wenn die opti‐
sche Wirkung eines regionaltypischen Spitzgiebels erhalten bleibt oder rekonstruiert wird und nur 
auf diesem Weg ein notwendiger Rettungsweg über das Dach geschaffen werden kann. [A B C D E] 

j  In den Teilbereichen A, B, D und E sind als Dachaufbauten Einzelgauben mit Sattel‐ oder Walm‐
dach zulässig. [A B D E] 
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k  Im Teilbereich E sind im Straßenzug �Altenhof� Schleppgauben mit einer sichtbar geneigten Dachflä‐
che zulässig. Die Neigungen von benachbarten Schleppgauben sind aufeinander abzustimmen. [E] 

l  Im Teilbereich C sind ausschließlich Walmdachgauben mit Seitenflächen zulässig. Alle Arten von 
Dachanbauten sind in diesem Teilbereich unzulässig. [C] 

m  Als Dachanbauten  sind  ‐ außer  in den Teilbereichen C und E  ‐ generell  zulässig: Zwerchhäuser, 
Quergiebel und Dacherker mit zweiseitig geneigten, symmetrischen Dächern. Die Art der Dachan‐
bauten und die Proportion  ist dem mehrheitlichen Erscheinungsbild des Straßenzuges anzupas‐
sen. [A B D] 

n  In  Teilbereich  E  sind  Quergiebel  ausgeschlossen  und  Zwerchhäuser  bzw.  Dacherker  nur  aus‐
nahmsweise zulässig, wenn es historisch begründet ist. [E] 

o  Außerhalb der fünf Teilbereiche sind Sattel‐, Walmdach‐, Krüppelwalmdach‐ und Spitzgauben so‐
wie die bezeichneten Dachanbauten zulässig. 

p  Vom öffentlichen Straßenraum einsehbare Dacheinschnitte  sind  innerhalb der  fünf Teilbereiche 
unzulässig. Außerhalb der fünf Teilbereiche sind diese entlang der Haupterschließungsstraßen un‐
zulässig. Gleiches gilt für am Dach oder in Höhe des Daches angesetzte Balkone. Ausnahmen kön‐
nen in rückwärtigen Hofsituationen (z. B. im Baublock Löhrstraße / Kohlbettstraße) innerhalb der 
fünf Teilbereiche gewährt werden. [A B C D E] 

q  Gauben mit Flachdach können außerhalb des vom öffentlichen Straßenraum sichtbaren Bereiches 
ausnahmsweise zugelassen werden.  

r  Die Seitenflächen der Dachauf‐ und ‐anbauten (Gauben, Zwerchhäuser) sind zu verkleiden. Das Ma‐
terial hierfür ist in Format und Farbe der vorhandenen Dacheindeckung anzupassen. Abweichungen 
sind dabei außerhalb der fünf Teilbereiche bei vorbewittertem Zinkblech als Material möglich. 

s  Die Anordnung der Gauben muss mit den Proportionen und Fassadengliederungen übereinstimmen.  
t  Die Gesamtbreite der Gauben je Dachfläche darf 1/3 der darunter liegenden Fassadenbreite nicht 

überschreiten. 
u  Dachgauben (Dachaufbauten) müssen vom First sowie Ortgang/Giebelseite einen Mindestabstand 

von 0,75 m haben. 
v  Die Giebelseiten von Zwerchhäusern, Dacherkern und Quergiebeln sind, sofern kein trennender 

Dachüberstand zwischen Fassade und Zwerchhaus vorhanden  ist,  in Farbe und Material auf die 
Fassade abzustimmen. 

w  Es  ist  lediglich eine Gaubenreihe auf einer Dachfläche  zulässig. Abweichend können aus Brand‐
schutzgründen unerlässliche Notausstiege für eine Rettung über das Dach vorgesehen werden.  

x  Notausstiege  im Dachbereich  sind  ‐ wenn möglich  ‐  so  zu  errichten, dass  sie  vom öffentlichen 
Straßenraum nicht eingesehen werden können. Farblich müssen sich entsprechende Dachluken, 
Dachflächenfenster oder Austritte einschließlich Geländer der Dachgestaltung anpassen. 

y  Dachflächenfenster  sind  bis  zu  einer Größe  von  0,75  qm  ausnahmsweise  an  vom  öffentlichen 
Straßenraum aus einsehbaren Dächern und grundsätzlich an nicht einsehbaren Dachabschnitten 
zulässig. Dachflächenfenster dürfen insgesamt nicht mehr als 1/10 der jeweiligen Dachfläche ein‐
nehmen. Die Koppelung von mehr als  zwei Dachflächenfenstern neben‐ bzw. untereinander  ist 
unzulässig.  In Ausnahmen können mehr als 1/10 der Dachflächen  in Anspruch genommen wer‐
den; dies ist bei historisch begründeten Dachformen, welche nicht als Satteldach oder Walmdach 
ausgeprägt sind, möglich. Auch bei einsehbaren Dachflächen in Hofsituationen (z. B. Hof zwischen 
Löhrstraße und Kohlbettstraße)  sowie an den  jeweiligen Gebäuderückseiten der Bahnhofstraße 
können Ausnahmen von dieser Regelung zugelassen werden. 

z  Dachflächenfenster müssen im Hochformat (vertikal) ausgerichtet sein. 
Abs. 3  Technische Anlagen am / auf dem Dach 

a  Einrichtungen zum Auffangen von Schnee sind  lediglich als metallene Schneefanggitter zulässig. 
Diese können farblich an die Dacheindeckung angepasst werden; sonstige farbliche Veränderun‐
gen sind ausgeschlossen. 

b  Schornsteine  und  ähnliche  technische  Anlagen  sind  innerhalb  der  fünf  Teilbereiche mit Natur‐
schiefer zu verkleiden. Außerhalb der fünf Teilbereiche sind derartige Anlagen zu verkleiden und 
diese  in Farbe sowie Format der Dachdeckung anzupassen. Als Material  ist auch vorbewittertes 
Zinkblech zulässig. Schornsteine und Lüftungsanlagen sollten bei geneigten Dächern entlang des 
Firstes positioniert werden. 
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c  Anlagen  zur  Dachentwässerung  müssen  in  Metall  und  für  ein  Gebäude  einheitlich  ausgeführt 
werden. Farbliche Veränderungen der Metalloberfläche sind zulässig. Bei einer farblichen Verän‐
derung sind Fallrohre in Fassadenfarbe oder in Neutralfarben (siehe FLP ‐ Anlage 1) zu streichen. 
Wenn Dachrinnen farblich verändert werden sollen, dann sind diese der Farbe des Daches anzu‐
passen. Es wäre wünschenswert, die Verlegung von Fallrohren quer oder diagonal über Fassaden 
zu vermeiden. 

Abs. 4  Dacheindeckung 
a  Auf geneigten Dächern sind als Eindeckungsmaterial nur Naturschiefer sowie schlicht profilierte 

Tonziegel,  Betondachsteine  oder  Faserzementplatten  in  den  nicht  glänzenden  Farbtönen  �Rot‐
braun�, �Braun� und �Anthrazit� zulässig. Der vom Hersteller angegebene Farbton muss den folgen‐
den RAL‐Farbtönen entsprechen: Schiefergrau (7015), Anthrazitgrau (7016), Schwarzgrau (7021), 
Umbragrau  (7022), Graphitgrau  (7024), Granitgrau  (7026), Rotbraun  (8012), Sepiabraun  (8014), 
Kastanienbraun (8015), Mahagonibraun (8016), Schokoladenbraun (8017), Graubraun (8019) oder 
Schwarzbraun (8022). 

b  In  den  Teilbereichen  A,  B,  C  und D  sind Dacheindeckungen  geneigter Dächer  in Naturschiefer 
(dunkler  Tonschiefer)  auszuführen. Als Deckungsarten  sind  die  �Altdeutsche Deckung�  oder  die 
�Schuppendeckung� zu verwenden. [A B C D] 

c  Es sind pro Quadratmeter Dachfläche mindestens neun Dachsteine, Dachpfannen oder Platten zu 
verwenden. 

d  Eine nicht glänzende Beschichtung von Bestandsdacheindeckungen  ist zulässig. Die Farbauswahl 
muss gemäß § 8 Abs. 4 a erfolgen. 

e  Dacheindeckungen eines Gebäudes sind durchgehend einheitlich auszuführen.  
f  Für benachbarte Gebäude ist es wünschenswert, wenn ihre Dacheindeckungen aufeinander abge‐

stimmt werden  (Material, Format und Farbton). Dies gilt  insbesondere bei einer geschlossenen 
Bauweise.  

g  In den Teilbereichen A, B und C muss die Deckrichtung (Rechtsdeckung, Linksdeckung)  der Natur‐
schieferplatten bei benachbarten Gebäuden gleich  sein. Gleiches gilt  im Teilbereich D, wenn es 
sich um Hausgruppen oder Gebäude  in geschlossener Bauweise und vom öffentlichen Straßen‐
raum aus einsehbare Dachflächen handelt. [A B C] 

h  Der  Altdeutschen  Deckung  und  der  Schuppendeckung  entsprechend  ist  als  Plattenformat  ein 
�stumpfer� normaler� oder �scharfer� Hieb zulässig. Die Platten sind als Hochformat zu verwenden 
und dürfen eine maximale Höhe von 0,30 m aufweisen. 

i  Zur Eindeckung von Dachauf‐ und  ‐anbauten kann ausnahmsweise außerhalb der  fünf Teilberei‐
che auch vorbewittertes Zinkblech verwendet werden. 

Abs. 5  Dächer von Nebengebäuden 
a  Die Dächer der von der Haupterschließungsstraße aus einsehbaren Nebengebäude (z. B. Garagen, 

Carports, Geräteschuppen) sind in ihrer Dachform und ‐neigung sowie Eindeckung dem Hauptge‐
bäude anzupassen. Als alternative Dacheindeckung kann auch vorbewittertes Zinkblech verwen‐
det werden. 

b  Es muss eine schlichte Ausführung des Daches mit maximal 0,40 m Dachüberstand erfolgen. 
c  Bei der Ausprägung eines Flachdaches ist die Attika in ihrer Höhe auf 0,20 m beschränkt. 

 
§ 9 Vordächer, Kragplatten und Markisen  
Abs. 1  Vordächer, Markisen und Kragplatten sind  lediglich  in der Erdgeschosszone zulässig und dürfen nur 

symmetrisch über Schaufenstern und Eingangsbereichen angebracht werden. 
Abs. 2  Eine  lichte Durchgangshöhe  von mindestens 2,50 m  ist  grundsätzlich bei allen  in den öffentlichen 

Straßenraum kragenden Vorrichtungen freizuhalten. 
Abs. 3  Bei mehreren Vordächern an einer Fassade sind die Konstruktionen für ein Gebäude  in gleicher Art 

und Ausführung zu gestalten. 
Abs. 4  Das Anbringen von zusätzlich auskragenden Markisen, Werbeauslegern und Lichtstrahlern an Vordä‐

chern und Kragplatten ist unzulässig. 
Abs. 5  Als Vordächer sind ‐ außer in den Teilbereichen D und E ‐ Glasvordächer, Kragplatten und Markisen 

zulässig. 
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Abs. 6  Kragdächer sind maximal mit einer Auskragung von 1,50 m gemessen von der Hauptfassadenfläche 
und mit einer massiven Ansichtsfläche bis maximal 0,20 m zulässig.  

Abs. 7  In  Teilbereich D  sind Vordächer  als  einfache oder  verkleidete Holzkonstruktion nach historischem 
Vorbild sowie als schlichte,  leicht geneigte Vordächer aus Metall oder Glas zulässig. Die Vordächer 
müssen sich in ihrer Breite und Dimensionierung auf die jeweilige Haustür beziehen und dürfen nicht 
deutlich breiter sein als der Eingangsbereich. [D] 

Abs. 8  Bei deutlich hinter die Fassade zurückspringenden Eingängen ist auf zusätzliche Vordächer, Kragplat‐
ten und Markisen zu verzichten. 

Abs. 9  Bei Gebäuden mit  einer  Bauzeit  vor  1945  (Vorkriegsbebauung)  sind  flache  Kragdächer  untypisch; 
daher sind hier Vordächer in einer gläsernen Ausführung zu wählen. 

Abs. 10  Konstruktionshöhe, Material und Farbigkeit von Kragdächern bzw. ‐platten müssen auf das jeweilige 
Gebäude und auf die Nachbarbebauung abgestimmt sein. Die maximale Anbringungshöhe für Krag‐
dächer beträgt 3,50 m über  Straßenniveau. Unterhalb  von Kragdächern dürfen  keinerlei Markisen 
oder andere Dachkonstruktionen angebracht werden.  

Abs. 11  Glasdächer sind als einschalige, flach geneigte Glasplatten mit einer schlichten Haltekonstruktion aus 
Stahl auszuführen. Es sind nur klares Glas oder satinierte / gesandstrahlte Gläser zulässig. Glasdächer 
müssen frei von Werbung sein. 

Abs. 12  Markisen sind als bewegliche Überdachung mit direkter Befestigung an der Hauswand auszuführen. 
Markisen  sind  symmetrisch  zu  den  Fassadenachsen  oberhalb  des  Schaufensters  anzuordnen.  Die 
Markisen  sind maximal  zweifarbig  und  in  Stoff  bzw.  nicht  glänzenden,  textilähnlichen Materialien 
auszuführen; die Farbigkeit ist auf die Farbgestaltung der Fassade abzustimmen. Glänzende Materia‐
lien sowie abgerundete Formen (z. B. Korbmarkisen) sind nicht zulässig.  

Abs. 13  Bei Markisen ist ein schlichter permanent sichtbarer Volant zulässig. Dieser darf nicht mehr als 0,20 
m hoch sein. Ein Abschluss des Volants muss  in gerader Form erfolgen (keine geschwungene Form‐
gebung); es ist wünschenswert, auf zusätzliche Teilungen des Volants zu verzichten. 

 
§ 10 Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und technische Anlagen 
Abs. 1  Antennenanlagen im Sinne der Satzung sind Sende‐ und Empfangsanlagen für Funk‐, Rundfunk‐ und 

Fernsehempfang. 
Abs. 2  Auf  jedem Gebäude  ist nur eine Gemeinschaftsantennenanlage bzw. eine Einzelantennenanlage für 

Fernseh‐ und Rundfunkempfang zulässig, sofern dies den Empfang nicht beeinträchtigt. 
Abs. 3  Empfangsanlagen für Fernseh‐ und Rundfunkempfang sind, wenn dies den Empfang nicht beeinträch‐

tigt, auf der straßenabgewandten Seite (Haupterschließungsstraße) des Gebäudes unterhalb des Firstes 
auf der Dachfläche anzubringen. Gleiches gilt für Antennenanlagen anderer drahtloser Medien. 

Abs. 4  Rahmen von Solar‐ sowie Photovoltaikanlagen und   Bauteile von Empfangsanlagen sind  in der Far‐
bigkeit der Dachfläche anzupassen. Solar‐ und Photovoltaikanlagen sind dem Neigungswinkel der je‐
weiligen Dachfläche anzupassen und nicht spiegelnd auszuführen. Flächenbündige Systeme und Ge‐
meinschaftsanlagen sind zu bevorzugen.  

Abs. 5  Die verwendeten Formate und Farben von Solar‐, Photovoltaik‐ und Empfangsanlagen sind für eine 
Dachfläche einheitlich auszuführen. 

Abs. 6  Solar‐, Photovoltaik‐ und Empfangsanlagen sind auf Nebenanlagen, die nicht vom öffentlichen Stra‐
ßenraum eingesehen werden können, zulässig.  

Abs. 7  Alle notwendigen technischen Anlagen und Installationen auf Außenwänden sind verdeckt anzuord‐
nen, der Fassade angepasst zu streichen oder zu verkleiden. 

Abs. 8  Anlagen zur Klimatisierung von Räumen, Abluftrohre und Essen sollten nicht an der Fassade entlang 
der Haupterschließungsstraße angebracht werden. 

 
§ 11 Objekte, Bemalungen und Schriftzüge an Fassaden 
Abs. 1  Objekte, Bemalungen und aufgemalte Schriftzüge an Fassaden, die nicht der Außenwerbung dienen, 

sind zulässig, soweit sie ausschließlich auf geschlossenen Fassadenflächen zu finden sind und entlang 
der Haupterschließungsstraße nicht mehr als 1/10 der Fassadenfläche einnehmen. An geschlossenen, 
planen Giebelwänden können ausnahmsweise großflächige Bemalungen gestattet werden. 

 

Aufgehoben und ergänzt durch 1. Änderung
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Abs. 2  Objekte, Malereien und Beschriftungen müssen sich in ihrer Größe, Form und Farbe der architektoni‐
schen  Fassadengestaltung  (z. B.  Fensterachsen, Brüstungshöhen) unterordnen. Objekte, Malereien 
und Beschriftungen sind monochromatisch auszuführen und sollten sich der Bauepoche und dem ar‐
chitektonischen Stil des Gebäudes unterordnen. 

Abs. 3  Eine Überdeckung / Übermalung von architektonischen Gliederungselementen (z. B. Öffnungen, Ge‐
simse, Lisenen) ist unzulässig. 

Abs. 4  Zur Namensgebung eines Gebäudes können auch aufgesetzte Einzelbuchstaben verwendet werden. 
Derartige Schriftzüge können auch im Bereich der Obergeschosse angebracht werden.  

Abs. 5  Des Weiteren gelten für Schriftzüge als Einzelbuchstaben die Bestimmungen dieser Satzung für Wer‐
beanlagen als Einzelbuchstaben sinngemäß (siehe § 12 Abs. 8 b). 

Abs. 6  § 11 Abs. 1 bis 5 gelten entsprechend für andere nicht gewerbliche Arten der Fassadengestaltung 
(z. B. Bespannungen, auf die Fassade gesetzte Platten oder Glaselemente). 

 
§ 12 Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) und Warenautomaten 
Abs. 1  Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der Ankündigung 

oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentlichen Verkehrs‐
raum aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbesondere Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwer‐
bungen, Schaukästen  sowie  für Zettel‐ und Bogenanschläge oder  Lichtwerbung bestimmte Säulen, 
Tafeln und Flächen. 

Abs. 2  Als Werbeanlagen im Sinne der Satzung gelten nicht Hinweisschilder bzw. Beklebungen der (Schau‐) 
Fenster unter 0,25 qm Größe, die auf Namen, Öffnungs‐ oder Sprechzeiten eines Betriebes hinweisen 
und an der Stätte der Leistung angebracht sind. 

Abs. 3  Warenautomaten  im Sinne dieser Satzung  sind örtlich gebundene Einrichtungen, die nach Einwurf 
von Geld oder Wertmarken bzw. durch Nutzung von Geldkarten Waren abgeben und vom öffentli‐
chen Verkehrsraum aus sichtbar sind. 

Abs. 4  Allgemeine Vorschriften 
a  Als Anbringungsort für Werbeanlagen ist innerhalb aller fünf Teilbereiche nur die Stätte der Leis‐

tung zur öffentlichen Verkehrsfläche hin zulässig. [A B C D E] 
b  Pro gewerbliche Nutzung und Fassadenseite dürfen maximal zwei Außenwerbungen angebracht 

werden.  Im  Teilbereich D  darf maximal  eine Werbeanlage  pro  gewerblicher Nutzung montiert 
werden. Pro Gebäude darf die Anzahl von acht Werbeanlagen nicht überschritten werden.  

c  Abweichend von § 12 Abs. 4 b können bei einer gewerblichen Nutzung bis zu vier Anlagen der Au‐
ßenwerbung angebracht werden, wenn lediglich diese gewerbliche Nutzung am Gebäude Außen‐
werbung betreibt. 

d  Werbeanlagen, Warenautomaten und Schaukästen, die  ihrer Zweckbestimmung nicht mehr die‐
nen, da die zugehörige Stätte der Leistung oder das Gewerbe aufgegeben wurden, sind einschließ‐
lich aller Befestigungsteile zu entfernen. Die die Werbeanlage tragenden Fassadenteile sind in ih‐
ren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Dies muss spätestens nach acht Wochen nach dem Ent‐
fall der Zweckbestimmung erfolgen.  

Abs. 5  Werbeanlagen und Warenautomaten sind unzulässig:  
‐ bei aufdringlicher Wirkung durch grelle Farben oder Fluoreszenz, 
‐ sobald  tragende Bauteile oder architektonische Gliederungselemente  (wie  z. B. Erker, Brüstungs‐
elemente, Gesimse, Lisenen) bedeckt, bemalt oder überschritten werden, 

‐ mit Blink‐, Wechsel‐ oder Reflexbeleuchtung, 
‐  in Form von Lichtwerbung mit Signalfarben oder Laufschriften, 
‐ als Lichtprojektionen auf Außenwände und auf den Boden, außerdem in den Luftraum abstrahlen‐
de Licht‐ und Laserstrahlen, 

‐ als ganz oder teilweise bewegliche Außenwerbung. 
Abs. 6  Werbeanlagen sind ausschließlich zulässig in Form von: 

‐ parallel zur Fassadenfläche ausgerichteten Schriftzügen auf Fassaden und Kragplatten / massiven, 
schlichten Vordächern,  

‐ Aussteckern und Auslegern an der Fassade,  
‐ Aussteckern und Auslegern innerhalb von Arkadengängen, 
‐ Beklebungen von Schaufenstern und Türen in der Erdgeschosszone, 
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‐ Beklebungen von Fensterscheiben in den oberen Geschossen, 
‐ stehend ausgerichteter Flachwerbung in den Erdgeschosszonen, 
‐ Schriftzügen auf Markisenvolants, 
‐ Schaukästen sowie  
‐  temporär genutzten großformatigen Leinwänden und Plakaten. 

Abs. 7  Einschränkend werden  für Teilbereich E Ausstecker und Ausleger ausgeschlossen.  Im Teilbereich D 
sind Ausstecker unzulässig. [D E] 

Abs. 8  Gestalterische Einschränkung von Werbeanlagen 
a  Werbeanlagen in Form von Schriftzügen sind in Einzelbuchstaben auszuführen und müssen im Be‐

reich zwischen der Oberkante der Schaufenster / Türen  im Erdgeschoss und der Unterkante der 
Fenster  im ersten Obergeschoss  sowie auf Kragplatten  / geeigneten Vordächern montiert oder 
auf Wandflächen aufgemalt werden. Die Oberkante der Werbeanlage darf jedoch eine Höhe von 
0,90 m über der Oberkante des Rohfußbodens des ersten Obergeschosses nicht überschreiten.  

b  Die Schriftzüge sind nur einzeilig zulässig. Die Einzelbuchstaben der Schriftzüge sind in einer maxi‐
malen Schrifthöhe von 0,45 m zulässig. Einzelne Elemente (z. B. Anfangsbuchstaben, Logos) kön‐
nen bis zu 0,60 m hoch sein. Es  ist zulässig, die Einzelbuchstaben durch Schreib‐ oder Schwung‐
schrift miteinander zu verbinden. Die derart ausgebildeten Werbeanlagen dürfen nicht weiter als 
0,20 m über den Fassadenabschnitt hinauskragen. Die Werbeanlagen dürfen die Außenkanten der 
darunter liegenden Schaufensterbänder und Türflächen nicht überschreiten. Ein Mindestabstand 
von 0,25 m zur Hauskante ist einzuhalten.  

c  Die Montage von Schriftzügen an Fassaden oder auf Kragplatten kann mittels einer Trägerkon‐
struktion  erfolgen. Das  Erscheinungsbild  des  Trägers muss  sich  der Werbeanlage  unterordnen. 
Der Träger ist entweder in Fassadenfarbe, in Farbe des Schriftzuges oder in neutralen Tönen (sie‐
he FLP  ‐ Anlage 1)  zu  streichen. Ebenfalls  zulässig  ist die Ausführung des Trägers  in einer nicht 
glänzenden Metalloberfläche. Die  Konstruktion  darf  nicht  über  die Außenkanten  der Werbung 
hinauskragen; sie darf eine maximale Fläche von 1/5 der jeweiligen Werbefläche einnehmen. 

d  Werbeanlagen  innerhalb von Arkaden (Kölner Straße, Marburger Straße, Löhrstraße, Kölner Tor) 
sind ausnahmsweise auch in Form von Flachwerbung gestattet, welche senkrecht (90 Grad‐Winkel 
zur Hauswand) zur Fassade ausgerichtet  ist. Derartige Werbeanlagen müssen  in schlichter Form 
gestaltet sein und dürfen nicht in die anschließenden Öffnungen (Durchgänge) der Arkaden ragen. 

e  Die Montage von Aussteckern / Auslegern ist grundsätzlich in den Teilbereichen A, B, C und D (Teil‐
bereich D lediglich für Ausleger) innerhalb des im vorgenannten § 12 Abs. 8 a definierten Fassaden‐
abschnittes  gestattet. Abweichend  kann die Anbringung  von Auslegern bis  zur Decke des  ersten 
Obergeschosses erfolgen, jedoch maximal 6,00 m über Straßenniveau. Die Fläche des Werbeträgers 
darf  1,00  qm  nicht  überschreiten.  Die  lichte  Durchfahrtshöhe  unterhalb  der  Werbeanlage  muss 
mindestens 2,50 m betragen. Die Anlage  ist  im rechten Winkel zur Fassade anzubringen und darf 
maximal 1,00 m (inklusive der Halterung) über den Fassadenabschnitt hinauskragen. [A B C D] 

f  Ausstecker / Ausleger außerhalb der fünf Teilbereiche können ausschließlich im Bereich zwischen 
der Oberkante der Schaufenster/Türen im Erdgeschoss und der Unterkante der Fenster im zwei‐
ten Obergeschoss  angebracht werden. Die Oberkante der Werbeanlage darf  jedoch eine Höhe 
von 7,00 m über Straßenniveau nicht überschreiten. Die Fläche eines Werbeträgers darf 2,50 qm 
nicht überschreiten. Sonstige Festsetzungen gelten wie in § 14 Abs. 8 e festgesetzt. 

g  Die Anbringung von Flachwerbung ist im Bereich der Erdgeschosszone zulässig, wenn verbleiben‐
de Wandflächen und Stützen  für die Anbringung von vertikal ausgerichteter Flachwerbung ver‐
wendet werden. Werbeanlagen  in  diesem  Bereich müssen  sich  an  gegebenen  Fassadenkanten 
orientieren und dürfen Außenkanten von Türen und Fenstern im Erdgeschoss nicht überschreiten. 

h  Bei gleichartiger Werbung für mehrere Nutzungen an einem Gebäude sind diese auf einem Sam‐
melwerbeträger zu konzentrieren. 
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i  Schaukästen an der Fassade dürfen maximal 0,20 m in den öffentlichen Straßenraum kragen und 
ihre Fläche darf 1,00 qm nicht überschreiten. Eine eventuelle  innenseitige Beleuchtung  ist blen‐
dungsfrei auszuführen. Schaukästen sind einschließlich  ihrer Trägerkonstruktion  in schlichter Er‐
scheinungsform mit nicht glänzenden Materialien zu erstellen.  Ist ein Anbringen auf oder  in der 
Fassade nicht möglich, können Schaukästen als Standschaukästen mit einer Bautiefe von maximal 
0,20 m vor dem Gebäude  in Eingangsnähe  installiert werden;  jedoch nur, wenn dadurch das Er‐
scheinungsbild der umgebenden Architektur nicht beeinträchtigt wird. 

j  Innerhalb der Teilbereiche A, B, C, D und E sind Beklebungen der Scheibe im Erdgeschoss nur dann 
zulässig, wenn diese als Ersatz für die möglichen �Schriftzüge in Form von Einzelbuchstaben� (siehe 
§ 12 Abs. 8 a) verwendet werden. Die Bestimmungen dieser Satzung zu Art und Größe von Schrift‐
zügen (siehe § 12 Abs. 8 b) gilt sinngemäß. Abweichend kann auf Scheiben ein maximal zweizeili‐
ger Schriftzug aufgebracht werden. [A B C D E] 

k  Außerhalb  der  fünf  Teilbereiche  sind    Werbeanlagen  in  Form  von  Beklebungen  auf  Fenstern, 
Schaufenstern und Türen der Erdgeschosszone zulässig und dürfen  in  ihrer Summe maximal 1/4 
der Glasflächen bedecken.  

l  Wenn  in den oberen Geschossen gewerbliche Nutzungen vorhanden sind, können diese mittels 
Beklebungen der Fensterscheiben beworben werden. Beklebungen  sind als maximal  zweizeilige 
Schriftzüge mit Einzelbuchstaben zulässig. Die Gesamthöhe darf dabei 0,30 m nicht überschreiten. 
Die Werbung ist in Neutralfarben auszuführen (siehe FLP ‐ Anlage 1). 

m  Die Beleuchtung von Werbeanlagen ist blendfrei auszuführen. Das Anstrahlen von Werbeanlagen 
ist ausschließlich mit weißem oder gelblichem Licht zulässig. Die dafür notwendigen Leuchtelemen‐
te sind in ihrem Erscheinungsbild schlicht zu halten und in ihrer Farbigkeit der Fassade anzupassen 
bzw. in neutralen Farben zu halten (siehe FLP ‐ Anlage 1). 

n  Bei geschlossenen, planen Giebelwänden sind großformatige Bemalungen für Werbezwecke aus‐
nahmsweise zulässig; diese müssen sich an die Fassadenfarbe anpassen und sind monochroma‐
tisch auszuführen. Die Einpassung der Malerei  in die Bauepoche und dem architektonischen Stil 
des Gebäudes ist erwünscht. 

o  Ausnahmsweise  zulässig  sind  großformatige  Werbeanlagen  aus  Planen  und  Stoffen  (sog.  Me‐
gaposter) als zeitlich befristete Außenwerbung. Diese können ausschließlich als Verkleidung von 
Baugerüsten oder an geschlossenen Fassadenabschnitten zur Ankündigung von Veranstaltungen 
montiert werden. Spätestens nach Beendigung der Bauzeit bzw. der angekündigten Veranstaltung 
sind entsprechende Werbeanlagen zu entfernen. 

p  Warenautomaten mit einer Ansichtsfläche von mehr als 0,80 qm und einer Tiefe von mehr als 
0,20 m  sind  innerhalb  der  fünf  Teilbereiche  nur  in Haus‐  oder  Ladeneingängen  sowie  von  der 
Haupterschließungsstraße  abgewandten  Fassadenabschnitten  zulässig. Die  Integration  von Wa‐
renautomaten  in Wartehäuschen von Bushaltestationen  ist ebenfalls zulässig. Freistehende Wa‐
renautomaten und Vitrinen sind unzulässig. 

 
§ 13 Fassadenillumination 
Abs. 1  Die  blendfreie  Illumination  von  einzelnen  Fassaden  und  Fassadenabschnitten  ist  zulässig. Dies  ist 

sowohl durch Anstrahlen wie auch durch Hinterleuchten möglich. 
Abs. 2  Die Beleuchtung muss in weißem oder gelblichem Licht ausgeführt werden. Bei weißem Licht ist ein 

warmer Lichtton mit einem niedrigen Blauanteil wünschenswert (ca. 2500 K bis 5000 K). 
Abs. 3  Die dafür notwendigen Strahler müssen an bzw. hinter der jeweiligen Fassade oder in einer schlich‐

ten Konstruktion  in Bodennähe  ‐ bei privaten Grundstücksteilen  ‐ angebracht werden. Die Leucht‐
elemente sind vom öffentlichen Straßenraum aus nicht sichtbar anzubringen oder  in  ihrem Erschei‐
nungsbild schlicht zu halten und in ihrer Farbigkeit der Fassade anzupassen bzw. in neutralen Farben 
zu halten (siehe FLP ‐ Anlage 1). Nur ausnahmsweise ist das Anstrahlen von Gebäuden mittels exter‐
ner Scheinwerfer gestattet; dabei muss es sich um Gebäude mit besonderer historischer oder archi‐
tektonischer Qualität handeln. 

Abs. 4  Die Illumination darf nicht wesentlich über Fassaden‐ und Dachkanten hinaus abstrahlen. 
Abs. 5  Die  Fassadenbeleuchtung  muss  durch  gleichmäßiges  Licht  ohne  Wechselwirkungen  in  Intensität, 

Farbe, Richtung und Muster erfolgen. 
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Abs. 6  Ausnahmen  von  diesen  Festsetzungen  können  im  Rahmen  von  temporären  Veranstaltungen,  bei 
Gebäuden mit besonderer Nutzung und architektonischem Wert sowie bei Licht‐ bzw. Kunstinstalla‐
tionen gewährt werden. 

 
§ 14 Außenanlagen 
Abs. 1  Unbebaute private Freiflächen sind nur in unbedingt erforderlichem Umfang zu versiegeln; eine Aus‐

führung einer  solchen Befestigung mit Ökopflaster ist wünschenswert. 
Abs. 2  Die Auswahl von heimischen und standortgerechten Bepflanzungen wäre wünschenswert. 
Abs. 3  Vorhandene Standorte von Fassadenbegrünungen  (insbesondere  im Bereich der Kölner Straße und 

Löhrtor) sind zu erhalten und zu pflegen. 
Abs. 4  Vorhandene  Natursteinmauern  ‐  insbesondere  Trockenmauern  ‐  und  mit  Naturstein  verblendete 

Mauern  sind  zu erhalten.  Ist aufgrund der Topographie das Abfangen von Gelände durch Mauern 
notwendig, ist dies durch Natursteinmauern oder mit Mauern mit Natursteinverblendung zu bewerk‐
stelligen. Gabionen sind in allen fünf Teilbereichen unzulässig. 

Abs. 5  Für  eine  Einfriedung  ist  die Verwendung  von  geschlossenen Metallprofilen,  Betonelementen,  Sta‐
cheldraht, Leitplanken sowie Weide‐ und Jägerzäunen unzulässig. 

Abs. 6  Falls eine Einfriedung von Grundstücksteilen notwendig ist, dann ist diese mit durchlässigen Holz‐ oder 
Metallzäunen in Kombination mit Hecken aus heimischen und standortgerechten Sträuchern zu errich‐
ten. Die Einfriedung durch Mauern aus regionaltypischem Naturstein ist ausnahmsweise zulässig.  

Abs. 7  Sichtschutzelemente und Einfriedungen dürfen eine Höhe von 2,00 m über der Geländeoberfläche 
nicht überschreiten. 

Abs. 8  Sichtschutzelemente auf privaten Freiflächen sind  in einer maximalen Gesamtlänge von 4,00 m pro 
Grundstück zulässig. Sichtschutzelemente sind maximal zweifarbig auszuführen. 

Abs. 9  Sichtschutz‐ und Windfangelemente an von der Haupterschließungsstraße einsehbaren Dachterras‐
sen, Loggien und Balkonen sind einfarbig und schlicht zu halten. Es ist wünschenswert, wenn gestal‐
terisch  ansprechende  Bauteile  wie  transluzente  Glasplatten  oder  berankte  Pergolen  Verwendung 
finden würden.  

Abs. 10  Treppen sind schlicht anzulegen und ‐ falls sie direkt nebeneinander liegen ‐ in ihrer Gestaltung auf‐
einander abzustimmen. 

Abs. 11  Entlang der Haupterschließungsstraßen  sind  Treppen durch massive Blockstufen  auszuprägen. Die 
Verwendung eines regionaltypischen Natursteines ist wünschenswert. 

Abs. 12  Überdachungen von Treppen und Zuwegungen auf privaten Flächen sind auf die Flächen der Treppen 
und Wege zu begrenzen und schlicht zu halten.  

Abs. 13  Überdachungen dürfen eine maximale Höhe von 3,00 m nicht überschreiten. 
Abs. 14  Mehrere Müllbehältnisse auf einem Grundstück sind an einer Stelle zu konzentrieren.   
Abs. 15  Von  öffentlichen  Verkehrsflächen  aus  einsehbare  Standorte  von  Müllbehältnissen  sind  durch  Ab‐

pflanzungen oder Sichtschutzelemente zu kaschieren. Die Sichtschutzelemente müssen den für Fas‐
saden sowie  für Außenanlagen  formulierten Festsetzungen entsprechen  (siehe § 7 Abs. 4 und § 14 
Abs. 5 und Abs. 7). 

Abs. 16  Aus  Sichtschutzgründen  notwendige  Abpflanzungen  sind  mit  heimischen  und  standortgerechten 
Pflanzen durchzuführen. 

 
§ 15 Besondere Anforderungen an Bauvorlagen 
Die Untere Bauaufsichtsbehörde kann bei Um‐ und Neubauten, Wiederaufbauten besondere Nachweise und 
Planunterlagen verlangen, die über die Vorgaben der üblichen Bauvorlagen (siehe Bauprüfverordnung NRW) 
im baurechtlichen Verfahren hinausgehen. Dies sind z. B.: 
‐ Ansichtszeichnungen mit Darstellung der Nachbargebäude und Bestandspläne, 
‐ Bilder, 
‐  Illustrationen, 
‐ Fotomontagen,  
‐ Darstellung von Details 
‐ Muster von Farben und Materialien. 
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§ 16 Zuwiderhandlung 
Im Falle der Verletzung von verbindlichen Festsetzungen dieser Satzung kann durch bauaufsichtliche Verfü‐
gung nach § 61 Abs. 1 BauO NRW die Wiederherstellung des früheren Zustandes oder eine Anpassung an die 
Vorschriften dieser Satzung gefordert werden. Die bauaufsichtliche Verfügung kann mittels Verwaltungszwang 
gemäß des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein‐Westfalen (VwVG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19.02.2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 2005 S. 818) durchgesetzt werden.  
 
§ 17 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Abs. 1  Diese Satzung tritt gemäß § 7 (4) GO NRW am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
Abs. 2  Gleichzeitig treten die folgende Örtlichen Bauvorschriften zu rechtskräftigen Bebauungsplänen 
  (teilweise  als  Bestandteile  von  Bebauungsplänen)  innerhalb  des Geltungsbereiches  dieser  Satzung 

außer Kraft: 
‐ Bebauungsplan Nr. 5a �Wilhelmstraße� ‐ § 3 der Textlichen Festsetzungen �Baugestaltung� 
‐ Bebauungsplan Nr. 6c �Koblenzer Straße ‐ Bahnhofstraße� ‐ § 2 der Textlichen Festsetzungen �Bau‐
gestaltung� 

‐ Bebauungsplan Nr. 66a �Herrengarten� ‐ Festsetzungen in der Planzeichnung zur Dachform 
‐ Bebauungsplan Nr. 89 �Koblenzer Straße ‐ Wilhelmstraße ‐ Oranienstraße�, 
  Festsetzungen in der Planzeichnung zur Dachform 
‐  �Ortsbausatzung� und �Örtliche Bauvorschriften� zum Bebauungsplan Nr. 241 �Altstadt� 
‐ Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan Nr. 338 �Sieg‐Carré� im Bereich der Grundstücke 
  der Bahnhofstraße 21, 23, 25, 27 (Flurstücke: 303, 306, 307, 308, 309, 489, 491 in Flur 28) 

 
 
Siegen, 14.04.2014 
 
 
 
 
 
  Steffen Mues 
  Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Anlage 1 Farbleitplanung (FLP) 
Anlage 2 Plan des Geltungsbereiches 
 
 
 
 
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 17.04.2014 und 19.04.2014 
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Einführung WARUM EINE FARBLEITPLANUNG 
Neben Formen und Materialien sind Farben eine weitere 
Dimension in der Stadtgestaltung. Durch die Vielzahl von 
schlichten Putzfassaden in unserer Innenstadt hat diese Di-
mension eine besondere Tragweite. Durch einen einfachen 
Anstrich lässt sich in kürzester Zeit die Wirkung eines Ge-
bäudes aber auch eines ganzen Straßenzuges komplett ver-
ändern. 

In Zeiten einer immer weiter wachsenden Individualität jedes 
Einzelnen, ist auch das Verlangen, diese Einzigartigkeit nach 
außen sichtbar zu machen, beharrlich gestiegen. In Verbin-
dung mit neuen Farbtechniken und der schnellen Verbreitung 
von Modetrends sowie Kunstströmungen werden viele Städ-
te immer bunter. Dies ist nicht per se negativ. In Siegen ist 
das Stadtbild jedoch von klassischen Farbkombinationen 
geprägt. Die grundlegende Systematik Siegens ist: Dunkle 
Dächer - helle Fassaden. Durch die neuen, häufig grellen, 

Anstriche wird dieses identitätsstiftende Bild stark verfälscht 
und aufgelöst. Die angestrebte Erhaltung des für die Region 
typischen Stadtbildes bedarf daher auch der Regulierung 
von Farbkombinationen an baulichen Anlagen. 

Für die Siegener Innenstadt sind drei Fassadentypen prä-
gend: Die schwarz-weiße Fachwerkfassade, die dunkle 
Fassade mit Schieferverkleidung sowie die am häufigsten 
vertretene helle Putzfassade. 

Die auf den folgenden Seiten festgesetzten Regeln zur Farb-
auswahl sind nicht auf der Basis individueller Geschmäcker 
und Vorlieben entstanden; als Grundlage diente eine Be-
standsaufnahme der derzeitigen Gebäudetypen und Fassa-
denfarben des Siegener Zentrums sowie historischer Farb-
muster.

Fachwerkfassade | schwarz-weiß

Schieferfassaden | abgesetzer Sockel Neue Farbigkeit | greller Anstrich einer Putzfasssaaasaaasaaaaaaddddeeeeddddddeeee

Putzfassade (Wiederaufbauzeit)| helle Pastelltönnnneeeeeeeeeee

Beispiele - Farben in der Stadt
Klassische Farbkombination und neue Farbwelten

Einführung
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GELTUNGSBEREICH
Die Farbleitplanung bezieht sich als Anlage und Bestandteil 
der Örtlichen Bauvorschriften auf den selben Geltungsbe-
reich wie bereits in der Satzung definiert. 

Dabei wird ein weiter Teil der Siegener Innenstadt erfasst, 
dazu gehören die Oberstadt inklusive der Altstadt, die Un-
terstadt sowie die Eingänge / Zufahrten zur Innenstadt, z. B. 
Gebäude entlang der Frankfurter und Koblenzer Straße. In 
der unten abgebildeten Grafik ist die Abgrenzung des Berei-
ches zu sehen. 

Zu den Örtlichen Bauvorschriften der Siegener Innenstadt 
gehört eine pazellenscharfe Abgrenzung des Bereiches mit 
Hausnummern; bei Bedarf kann dort der genaue Geltungs-
bereich eingesehen werden (siehe Anlage 3). 

Bei einigen Festsetzungen der Farbleitplanung erfolgt eine 
Unterscheidung des Geltungsbereiches nach den �fünf Teil-
bereichen - A, B, C, D und E� (siehe Grafik unten). Die Teil-
bereiche sind ebenfalls durch den Satzungstext definiert und 
in Anlage 3 präzise dargestellt.
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Grundlagen FASSADENFARBEN
Für die Gestaltung von Fassaden finden zumeist drei Farb-
arten Verwendung:

1 | Die Grundfarbe: Sie ist die eigentliche Fassadenfarbe 
und wird entweder über das verwendete Fassadenmaterial 
(z. B. Schiefer, Metall, Holz, Putz) bestimmt oder über An-
striche bzw. Einfärbungen jener Materialien. Die Grundfarbe 
nimmt die größte Fläche einer Fassade ein und dominiert 
den farblichen Gesamteindruck eines Gebäudes. Es kann, 
insbesondere bei der Verwendung von mehreren Materiali-
en an einer Fassade, zur Verwendung von zwei oder mehr 
Grundfarben kommen.

2 |  Die Akzentfarbe: Mit diesem häufig etwas kräftigeren 
Farbton können zusätzlich Fassadendetails betont werden, 
dies sind bspw. Türen, Putzfaschen, Brüstungselemente, Li-
senen, Fensterläden oder Erker. 

In jedem Fall setzt sich eine Akzentfarbe (gleich ob die Ak-
zentfarbe heller, intensiver, dunkler oder in anderen Farbtönen 
gehalten wird) als Kontrast zur Grundfarbe ab.

3 | Die Neutralfarbe: Als dezente, nicht farbig wirkende Er-
gänzung an einer Fassade findet sie überwiegend an unter-
geordneten Fassadenabschnitten Verwendung; so werden  
z. B. Sockelbereiche und Treppenaufgänge häufig mit einem 
neutralen �Grau� abgesetzt. Die Neutralfarbe rückt selbst 
nicht in den Vordergrund und ist  oft unempfindlicher als die 
Grundfarbe gegenüber Umwelteinflüssen, daher ist diese 
Farbe auch für Nebenanlagen oder technische Einrichtungen 
geeignet.

Grundfarbe

Grundfarbe 1

Akzentfarbe

Akzentfarbe

Neutralfarbe

Grundfarbe 2

Neutralfarbe

Beispiele für klassische Siegener Fassadengestaltungen
Die drei Farbarten sind an diesen Fassaden klar ablesbar

Grundlagen



Eine Abwandlung der schwarz-weißen Fachwerkhäuser sind 
die grau bis anthrazit schimmernden Schieferfassaden. Bei 
einem mit Schiefer verkleideten Gebäude handelt es sich 
häufig um ein Fachwerkgebäude, welches aus praktischen 
Gründen - z. B. für den Wetterschutz - mit Schiefer verblen-
det wurde. An einer solchen Fassade wird die Außenfarbe 
durch das dunkle Grau des Tonschiefers bestimmt, dennoch 
können im Bereich von Fensterläden oder der Türen Akzent-
farben zum Einsatz kommen. Diese Farben werden durch 
historische Vorbilder geprägt und sind daher klar definiert. 

Die traditionelle Farbpalette der Fachwerkhäuser bleibt mit ih-
rer schlichten Farbgebung erhalten, jedoch rückt anstelle der 
schwarz-weißen Fassade das �Grau� des Schiefers. Häufig 
existieren auch Kombinationen aus zwei Fassadentypen an 
einem Gebäude, z. B. eine Schieferverkleidung der Oberge-
schosse und eine Putzfassade im Erdgeschoss.

Grundlagen  FASSADENTYPEN 
Für das Siegerländer Fachwerk sind schwarze, einfache 
Balkenstrukturen und weiß getünchte Gefache ohne viel Zier-
rat charakteristisch. Das Sichtfachwerk besticht  dabei durch 
den starken Kontrast zwischen den weißen Putzfeldern und 
dunklen Holzbalken. 

Farbakzente können z. B. in Form lackierter Fensterläden 
oder farbigen Verbretterungen des Erdgeschosses gesetzt 
werden. Die Farbpalette reicht in der Innenstadt von einem 
dezenten �Grau� und �Beige� über intensive Grüntöne bis hin 
zum historisch begründeten �Ochsenblut-Rot�, auch �Oxidrot� 
genannt. 

Ein weiteres prägendes Element sind die weißen Fensterrah-
men und die Gewände um Türen und Fenster. Diese heben 
sich von den dunklen Glasflächen und Holzbalken deutlich 
ab und bilden einen weiteren Kontrast im Fassadenbild.
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Beipiele für Fachwerkfassaden
mit typischer Verbretterung im EG

Beipiele für Fassaden mit Schieferverkleidung
in Verbindung mit hellem Putz bzw. weißer Verbretterung

Grundlagen



Aus unterschiedlichen Epochen, an ganz unterschiedlichen 
Gebäudeformen verwendet, sind sie in fast allen Straßen-
zügen der Innenstadt zu finden und stellen aufgrund ihres 
Anstrichs die �Farbkleckse� im Stadtbild dar.

Putz ist als Fassadenmaterial weit verbreitet. Vom Unteren 
Schloss bis zum modernen Einfamilienhaus verfügen die 
meisten Gebäude über eine solche Fassadengestaltung. 

Trotz des großen Spektrums unterliegt auch die Farbigkeit 
der Putzfassade einer gewissen Tradition und verfügt über 
regionaltypische Eigenschaften.

Dazu zählt u. a. der feine Putz ohne Struktur, aber auch die 
dezente Farbigkeit. 

In Pastelltönen präsentieren sich die meisten Gebäude mit 
dezenten Akzenten, z. B. als abgesetzte Laibung am Fens-
ter. Ebenfalls auffällig ist das Fehlen von einigen Farbtönen. 
Farben wie Lila oder Türkis finden sich im Siegener Zentrum 
nicht wieder. 

Vereinzelt befinden sich in der Innenstadt auch andere Fas-
sadentypen. Dazu gehören z. B. Backsteingebäude, aber 
auch moderne Variationen in Glas, Stahl und Beton. 

Diese Bauten sind in Siegen schlicht gestaltet und präsentie-
ren ihre Fassadenmaterialien in unverfälschter Form und Far-
be. Diese möglichst natürliche Verwendung der Werkstoffe 
ist typisch und erwünscht; daher sind gefärbtes Glas oder 
angestrichene bzw. gefärbte Backsteine oder Natursteinplat-
ten zu vermeiden.
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Beipiele für Putzfassaden
Typische Fassaden der Innenstadt mit hellem, 
feinem Putz

Beipiele für besondere Fassadenmaterialien
In selten Fällen gibt es in der Innenstadt auch die Sonder-
fälle (alte Backsteinfassade oben / Glasfassade unten)

Grundlagen



Festsetzungen  FARBKOMBINATION
Die folgenden Textabschnitte sind rechtsverbindliche Re-
gelungen für die Farbgestaltung:

Bei reinen Fachwerkfassaden ist pro Gebäude ausschließ-
lich ein Farbton aus jeder Farbpalette (�Grundfarbe�, �Akzent-
farbe� etc.) zulässig. Gleiches gilt für Schieferfassaden. Die 
zulässigen Farbwerte sind aus den folgenen Übersichten zu 
entnehmen. Flächige Fassadenanstriche (z. B. von Verbrette-
rungen) sind einfarbig auszuführen. Lediglich bei historisch 
begründeten Ausnahmen (z. B. Bemalung von Balken bei 
Fachwerkgebäuden) können auf kleinen Flächen mehrere 
Akzentfarben benutzt werden. 

Für die Gestaltung von Putzfassaden sind maximal zwei 
�Grundfarben� auszuwählen. Diese Farben werden durch das 
NC-System* definiert und müssen entweder Farbabstufun-
gen eines Farbwertes sein oder aus der Kombination von 
Grundfarbe und einer Nuance des Farbwertes N (weiß, rei-
nes Grau) bestehen.

Es darf pro Geschoss maximal eine �Grundfarbe� als flächig 
aufgetragene Fassadenfarbe verwendet werden.

Für ein Gebäude mit Putzfassade darf nur eine �Akzentfarbe� 
pro Gebäude gewählt werden.

Die �Akzentfarben� dürfen lediglich auf fassadengliedernde 
und schmückende Elemente (z. B. Gesimse, Fensterläden, 
Faschen, Verbretterungen) aufgetragen werden. Als �Akzent-
farben� sind bei Putzfassaden auch Farbtöne aus der Palette 
der �Neutralfarben� zulässig. 

Eine Kombination von Fassadenoberflächen an einem 
Gebäude ist möglich, beispielsweise ein verputztes Erdge-
schoss und ein verschiefertes Obergeschoss. Die Farbe für 
Putzanteile ist in derartigen Fällen aus der Palette der �Grund-
farben� (Skala für Fachwerkfassaden) auszuwählen.
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Grundfarben Putzfassade| flächiger Anstrich 
mit Abtönungen des gleichen Farbwertes

Akzentfarbe | Putzfaschen u. Gurtgesims

Neutralfarbe | Sockel 

Fensterrahmen und Türblatt

Fassadenfarben
Maximale Farbigkeit einer Putzfassade (Kombination von 
zwei Grundfarben, einer Akzentfarbe u. einer Neutralfarbe)

Fassadenfarben
Materialmix an Fassaden der Altstadt (Schiefer, Putz, 
Verbretterung)

Festsetzungen



Sonstige Materialien (z. B. Naturstein) müssen natürlich be-
lassen werden. Das Streichen/Einfärben von Schieferplatten 
ist somit unzulässig.

�Akzent- und Grundfarbe� sind harmonisch aufeinander 
abzustimmen und dennoch mit einer ausreichenden Kon-
trastwirkung zwischen den einzelnen Farben zu versehen. 
Bei Fachwerk- und Schieferfassaden sind Türblätter und 
Fensterläden in einer der jeweilig festgelegten  �Grund-, Ak-
zent- oder Neutralfarben� auszuführen. 

Bei Putzfassaden ist zusätzlich eine Ausführung von Fens-
terläden und Türblättern als, mit farblosen sowie naturholz-
farbenen Lasuren bzw. Lacken behandelte Holzoberfläche 
zulässig.

Fensterrahmen sind unabhängig von ihrem Material in den 
fünf Teilbereichen nicht dunkler als der RAL-Farbton �Licht-
grau� (7035) auszuführen. 

Dementsprechend sind Weiß- und sehr helle Grautöne zu 
verwenden. Eine weiterführende  Farbigkeit von Fensterrah-
men ist nicht zulässig. Außerhalb der fünf Teilbereiche sind 
Helligkeitsabstufungen der Farbtöne weiß, grau und anthrazit 
zulässig. Ebenso zulässig sind natürliche Holztöne (Braun-
schattierungen). Die Verwendung von farbigen Rahmen 
(z. B. blau, rot, grün) ist nicht zulässig. 

Es gibt an baulichen Anlagen weitere Flächen, die farblich 
gestaltet werden können. Dazu gehören Garagentore, diese 
sind maximal zweifarbig in Fassadenfarben, Neutralfarben 
oder bei Holztoren in Naturholzfarben auszuführen. 

Außerhalb der fünf Teilbereiche müssen Außenjalousien in 
Neutralfarben, jeweiliger Akzentfarbe der Fassade oder der 
Fassadenfarbe angepasst gestaltet werden. Rollläden sind 
einfarbig und der jeweiligen Fassadenfarbe angeglichen 
auszuführen. Die Ausführung in Neutralfarben und außer-
halb der fünf Teilbereiche in Akzentfarbe ist ebenfalls zuläs-
sig.
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Zweiflügliges Fenster mit 
weißer Rahmung und ab-
gesetzter Putzfasche

Zweiflügliges Fenster und 
Sprossenteilung

Zweiflügliges Fenster mit Oberlicht, ausgeführt mmmiiiiiitttt tt
anthraziter Rahmung

Fensterrahmen
Beispiele für die unterschiedliche Wirkung der 
Fensterrahmen in heller und dunkler Ausführung

Sonstige Flächen
Farbigkeit von Garagen und Sichtschutzelementen

Festsetzungen

Tor in Neutralfarbe (weiß)

Tor in Naturholzfarbe

Tor in Fassadenfarbe 

Tor in Neutralfarbe (grau)

Integrierte Außenjalousie in Anlehnung an die 
Grundfarbe der Fassaden
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Farbwerte  FACHWERK
Grundfarbe in RAL-Farbtönen
Als Fassadenfarbe für die Gefache sind ausschließlich zuläs-
sig: Perlweiß (1013), Cremeweiß (9001), Grauweiß (9002) 
und Reinweiß (9010).

Akzentfarben in RAL-Farbtönen
Als Akzentfarben stehen zur Verfügung: Oxidrot  (3009),  
Smaragdgrün (6001), Laubgrün (6002), Grasgrün (6010), 
Resadagrün (6011), Türkisgrün (6016), Blasgrün (6021), 
Opalgrün (6026), Kieferngrün (6028) und Perlgrün (6035).

Holzoberflächen in RAL-Farbtönen
Balkenstrukturen
Die Auswahl der Farben ist auf folgende Palette beschränkt: 
Schokoladenbraun (8017), Tiefschwarz (9005) und Gra-
phitschwarz (9011). In Akzentfarben können Verzierungen 
an den Balken betont werden.

Verbretterungen im Erdgeschoss
Alle als Grund- und Akzentfarben genannten Töne  mit Aus-
schluss von Oxidrot (RAL 3009) zuzüglich Hellelfenbein 
(1015), Silbergrau (7001), Lichtgrau (7035) sowie Achat-
grau (7038).

Neutralfarbe in NCS-Tönen
Zulässige Farbwerte (H):
01 |  R80B bis B (Blau)     
02 |  N (weiß, reines Grau) 

Zulässige Farbsättigung (C)
Bei Farbwerten im Bereich R80 bis B kleiner/gleich 05

Zulässiger Schwarzanteil (B)
Bei Farbwert N sowie größer/gleich 20 
R80 bis B größer/gleich 20 und kleiner/gleich 60

Festsetzungen

Siegerländer Fachwerk
Schlichte Balkenstrukturen mit sehr dunklen Balken und 
weißem Gefache
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Farbwerte  SCHIEFER
Akzentfarben in RAL-Farbtönen
Oxidrot  (3009),  Smaragdgrün (6001), Laubgrün (6002), 
Grasgrün (6010), Resadagrün (6011) , Türkisgrün (6016), 
Blasgrün (6021), Opalgrün (6026), Kieferngrün (6028) und 
Perlgrün (6035).

Holzoberflächen in RAL-Farbtönen
Verbretterungen im Erdgeschoss
Alle als Akzentfarben genannten Töne mit Ausschluss von 
Oxidrot (RAL 3009) zuzüglich Perlweiß (1013), Hellelfenbein 
(1015), Silbergrau (7001), Lichtgrau (7035), Achatgrau 
(7038), Cremeweiß (9001), Grauweiß (9002) und Reinweiß 
(9010).

Neutralfarbe in NCS-Tönen
Zulässige Farbwerte (H):
01 |  R80B bis B (Blau)     
02 |  N (weiß, reines Grau) 

Zulässige Farbsättigung (C)
Bei Farbwerten im Bereich R80 bis B kleiner/gleich 05

Zulässiger Schwarzanteil (B)
Bei Farbwert N sowie R80 bis B größer/gleich 20 und 
kleiner/gleich 60

Auf § 7 Abs. 6 d der Örtlichen Bauvorschriften sei verwie-
sen, wonach �Das Einfärben, Beschichten bzw. Anstrei-
chen von Schieferplatten ... nicht statthaft� ist.

Verkleidete Fassaden
Die Fassaden sind mit grauem Naturschiefer verkleidet, häu-
fig in Kombination mit waagerechter  Verbretterung im EG

Festsetzungen
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Farbwerte  PUTZ
Die angegebenen Farbwerte beziehen sich auf ein von Farb-
herstellern unabhängiges und allgemeingültiges Farbsystem: 
das Natural Color System (NCS).

Zulässige Farbwerte (H):
01 |  G20Y - R30B (Grün, Gelb, Orange, Rot, Rosa)
02 |  R80B bis B (Blau)
03 |  N (weiß, reines Grau) 

Unzulässige Farbwerte: 
01 |  R40B bis R70B (Violett, Lila)
02 |  B10G bis G10Y (Blau-Grün, Türkis)

Grund- und Akzentfarben:
Zulässiger Schwarzanteil Grundfarbe ( B)
bei allen Farbwerten kleiner/gleich 10 
bei Farbwert N kleiner/gleich 15

Zulässige Farbsättigung Grundfarbe (C)
bei allen Farbwerten kleiner/gleich 15

Zulässiger Schwarzanteil Akzentfarbe (B)
bei allen Farbwerten kleiner/gleich 20
bei Farbwert N kleiner/gleich 30

Zulässige Sättigung Akzentfarbe (C)
bei allen Farbwerten kleiner/gleich 30

Neutralfarbe:
Zulässige Farbsättigung (C)
bei allen Farbwerten kleiner 05

Zulässiger Schwarzanteil (B)
größer/gleich 15 kleiner/gleich 40 

Reine Putzfassaden
Helle, feine Putzfassaden in Ober- und Unterstadt

Festsetzungen



Farbwerte KOMBINATION
Abgebildet ist eine Auswahl der zulässigen Farbnuancen für 
Putzfassaden (B kleiner/gleich 10 und C kleiner/gleich 15 für 
die Grundfarben bei Putzfassaden) sowie mögliche Farb-
kombinationen an einer Fassade.

An einer Fassade können mehrere Farben verwendet werden 
(z. B. durch Grund- und Akzentfarbe), diese sollten jedoch 
aufeinander abgestimmt sein.

Dabei sind grundsätzlich vier Kombinationen möglich:

1 | Die Gegenüberstellung unterschiedlicher Helligkeitsstu-
fen des selben bzw. eines sehr ähnlichen Farbtons

2 | Das Zusammenspiel einer Farbe mit einem neutralen 
Farbton (weiß, grau, creme)

3 | Die Kombination von Farben aus der gleichen �Farbfami-
lie� (kalte und warme Farben)

4 | Die Verwendung von Farbtönen aus unterschiedlichen 
Familien

Insbesondere Variante 1 und 2 sind bedenkenlos möglich. 
An einigen Fassaden soll der Kontrast jedoch stärker heraus- 
gearbeitet werden. Dann empfiehlt sich Variante 3. Die Kom-
bination von warmen und kalten Farben an einer Fassade ist 
dagegen schwierig und sollte insbesondere an Putzfassaden 
vermieden werden bzw. nur mit ausführlicher Beratung und 
Bemusterung ausgeführt werden. 

Insgesamt ist auf eine harmonische Farbwirkung zu achten, 
denn auch Farbkombinationen aus der gleichen Farbfamilie 
können zu grell wirken, insbesondere in Relation mit zusätz-
lichen Farben der Umgebung.
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05 05 Y

05 05 Y

10 15 G40Y

20 20 G40Y

10 15 R

20 20 R

05 10 B

10 15 B

15 10 Y50R

05 10 Y

15 15 Y50R

05 15 Y

1 Kombination von 
   Farben in verschiedenen 
   Helligkeitsabstufungen

3 Kombination aus verschie-
   denen Farbtönen 
  (der gleichen Farbfamilie)

2 Kombination von Farben 
   mit neutralen Farbtönen 
  (weiß, grau)

4 Kombination von kalten
   und warmen Farbtönen

05 05 G70Y

05 10 Y50R

20 05 Y50R

00 00 N

10 10 G70Y

10 15 G20Y

05 15 R20B

05 05 N

05 15 N

05 15 B

03 00 N

05 15 B

15 10 R40B

05 10 Y20R 05 15 Y50R

05 15 B

05 15 R

05 15 B

15 10 R40B

20 20 Y

4 Kombination von kalten
   und warmen Farbtönen

10 15 G20Y

05 15 R20B

05 10 Y20R 05 15 Y50R

05 15 B

05 15 R

05 15 B

15 10 R40B

Auswahl zulässiger Fassadenfarben
Grundfarben für eine Putzfassade (nach Farbfamilien) 
sowie die mögliche Farbvarianz von mehreren Fassaden 

Farbkombination
An vielen Putzfassaden ist die Verwendungen von Grund-
farben in Kombination mit einer Akzentfarbe sinnvoll

Farbsystem

05 10

05

10

15

05 10

05

10

15

05 10

05

10

15

R40B B

B

B

Y70R05 10

05

10

15

Y50RY

05 10

05

10

15

mögliche Farbvarianz

05 10

05

10

15

R80B

Warme Farben
Farbnuancen mit hohem Gelbanteil 

Kalte Farben
Farbnuancen mit hohem Blauanteil 

Farbvarianz
So farbig könnte ein Straßenzug (trotz) der Festsetzungen 
noch immer sein
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NCS-Farbsystem
Farbkreis mit allen Grundfarbtönen (in Uhrzeigerrichtung 
zu lesen)

NCS-Farbsystem
Beispiele für Farbcodes: 
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  B   |  C  |    H
 10    15    Y50R 

  B   |  C  |    H
 15    15      B 

  B   |  C  |    H
 30    40   G50Y 

Erläuterung FARBSYSTEM
Folgende Ausführungen dienen lediglich der Erläuterung 
des Farbsystems und haben keinen bindenden Charakter.
Zur eindeutigen Kommunikation von Farbtönen ist die Codie-
rung in einem systematischen Farbkanon unerlässlich. Je-
der Farbenhersteller hat zu diesem Zweck ein ganz eigenes 
System entwickelt. Um sich von einzelnen Herstellern unab-
hängig zu machen, wird zu Bestimmungen von Farbnuancen 
ein übergreifendes System verwendet. Neben dem bekann-
ten RAL-System ist das �Natural Color System� (NCS) ein 
allgemeingültiges System, was von jedem Farbenhersteller, 
Architekten, Handwerkern und Bauherren genutzt wird.

Jeder Farbton im NCS besteht aus drei Komponenten:
Farbton - dieser setzt sich aus den vier Grundtönen 
Y (Yellow = gelb); R (Red = rot); B (Blue = blau); 
G (Green = grün) und deren  Mischfarben zusammen

Farbsättigung - dieser Wert reicht von 00 (keine Farbanteile 
= weiß bzw grau ) bis 100 (reine Farbe)

Schwarzanteil - die Werte reichen auch hier von  00 (weiß) 
bis 100 (schwarz)

Der Farbcode wird also von drei Zahlen beschrieben, welche 
in folgender Reihenfolge angegeben werden: 

Schwarzanteil  (B = black),
Farbsättigung   (C = chromaticness),
Farbton            (H = hue).

H - der Farbton leitet sich aus dem NCS-Farbkreis ab. Die-
ser wird im Uhrzeigersinn gelesen. Beginnend bei Y (gelb) 
ergeben sich in Richtung R (rot) Zwischentöne; je höher 
der Rotanteil wird, desto größer wird die Zahl zwischen den 
beiden Buchstaben Y und R (Y10R - ein helles Orange bis 
Y90R - ein Rot mit leichtem Gelbanteil). Ein Violett setzt sich 
zu gleichen Teilen aus Rot und Blau zusammen und ist daher 
mit R50B bezeichnet. Mittels des Farbkreises lässt sich ein 
weites Spektrum von Farbtönen ableiten.

Farbsystem
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Von dem Grundfarbton aus dem Farbkreis ausgehend wird 
durch den ersten Wert des Farbcodes die Schwarztönung 
(B) bestimmt - wieviel Schwarzanteil ist im gewünschten 
Farbton enthalten; z. B. der Wert �05� - dies entspricht einem 
relativ kleinen Schwarzanteil.

Durch den zweiten Wert wird die Farbsättigung bzw. die 
Reinheit der Farbe (C) definiert; z. B. der Wert �20� - dieser 
Wert entspricht auf der vorgegeben Skala von 01 bis 100 
einer niedrigen Farbsättigung. 

In einem dritten Schritt erfolgt die Benennung des eigentli-
chen Farbtons; z. B. �Y50R� - der mittlere Farbton zwischen 
gelb und rot. Zusammengefasst entsteht so der gewünschte 
Farbcode: 05 20 Y50R (siehe weißes Rechteck unten).

Am Beispiel des Farbtons �Y50R� ist unten eine Farbmatrix mit 
allen B(lack)- und C(hromaticness)- Werten dieses Grund-
farbtones abgebildet. Ein solches Farbdreieck lässt sich für 
jede der im Farbkreis gezeigten Farbnuancen ableiten.

Zwischen den einzelnen Farbflächen entstehen freie/leere 
Quadrate; für diese Bereiche werden durch das NCS-System 
keine Farben dargestellt. Die Differenz zwischen den Farbab-
stufungen ist in diesen Bereichen zu klein um sie darzustel-
len.

Zu dunkle und grelle Farbtöne werden in den Festsetzun-
gen als Fassadenfarben ausgeschlossen (B>20 | C>30), 
daher werden in der Grafik rechts nicht mehr vollständige 
Farbdreiecke (mit allen Farbnuancen) abgebildet, sondern 
lediglich der Ausschnitt des zulässigen Bereichs.

NCS Farbsystem
Farbmatrix mit allen Schattierungen eines Grundtones 
(Bsp.: Y50R)

Farbsystem
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Zwei Farbtöne sind in der Siegener Innenstadt bisher an den 
Fassaden nicht bzw. kaum zu finden. Das sind die Bereiche 
�Lila - Violett� und �Blau-Grün bis Türkis�. Als Grundfarbtöne 
werden diese Farbtöne daher zukünftig ausgeschlossen und 
erscheinen nicht mehr im angewendeten Farbkreis (siehe 
Grafik unten).

Die Grafik zeigt Ableitungen von möglichen Farbabstufungen 
aus den rot markierten Grundtönen aus dem NCS-Farbkreis. 
Die vier bis sechs Farben außerhalb der roten Linie (links 
oben im jeweiligen Kästchen) sind als Grundfarbe für den 
flächigen Anstrich von Putzfassaden zulässig. 

Zulässige Farben
Eine Auswahl der möglichen Grundfarben und zulässiger 
Akzentfarben des gleichen Farbtons

Die Farbtöne innerhalb der roten Linie sind als Akzentfarben 
zulässig. Eine vollständige Übersicht der möglichen Farbtöne 
befindet sich auf den folgenden Seiten.

Die Farben aus dem Farbkreis werden ergänzt durch reine 
Grautöne. Diese setzten sich aus �Weiß� und �Schwarz� ohne 
weitere Farbanteile zusammen. Der angegebene Farbwert 
lautet �N� (siehe Grafik unten).

Farbsystem
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Übersicht NCS FARBTÖNE
Die abgebildeten Farbflächen zeigen die Mehrzahl der durch 
das NCS-System darstellbaren Farbnuancen, welche gemäß 
der getroffene Festsetzungen für Putzfassaden zulässig sind. 
Einige sehr helle Farbtöne sind aus technischen Gründen hier 
nicht dargestellt. Die grün eingerahmten Farbflächen stehen 
als Grundfarben (flächige Fassadenanstriche) bei Putzfassa-

den zur Verfügung. Dabei ist zu beachten, dass die Farben 
durch Bildschirmeinstellungen, Druckqualitäten etc. von den 
tatsächlichen Farbtönen abweichen können. 

Überblick Farbtöne
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Die Abbildung ist daher nur als Anhaltspunkt zu verstehen. 
Bei der Entscheidung für eine Fassadenfarbe ist die Verwen-
dung von Farbfächern oder die Beratung durch einen Maler-
fachbetrieb unerlässlich.  

Überblick Farbtöne

Entsprechende Farbfächer (NCS und RAL) sind im Bau-
service der Universitätsstadt Siegen (Rathaus Geisweid), 
in Malerfachbetrieben sowie in vielen Baumärkten einseh-
bar.
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Straßenverzeichnis des Geltungsbereiches  
der Gestaltungssatzung "Innenstadt" 

 
Straße  Hausnummer  Teilbereich 
Alte Poststraße  3, 5 ‐ 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32  A 
Altenhof  1, 3, 5, 7, 9, 13, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51  E (3, 5, 7, 9, 13, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45) 
Am Alten Friedhof  1, 2  ‐ 
Am Bahnhof  1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14a  B (1) 
Am Lohgraben  1, 7 ‐ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 37, 40, 43, 45,  
  51, 53, 55, 57, 65  ‐ 
Am Schleifmühlchen  2, 4 ‐ 6, 8  ‐ 
Axeswende  1, 3, 5, 7, 9  ‐ 
Badstraße  8, 10, 12, 14, 16  ‐ 
Bahnhofstraße  1 ‐ 5, 7 ‐ 9, 11 ‐ 28, 30, 32  B (4, 7 ‐ 9, 11 ‐ 28, 30, 32) und C (2) 
Barstewende  1, 6  A 
Berliner Straße  21, 22, 39, 40  ‐ 
Bethausweg  2  ‐ 
Bickenerwende  1, 3, 5  ‐ 
Brüder‐Busch‐Straße  1, 3, 15  B 
Brüderweg  2, 4, 10, 12, 14, 16  ‐ 
Burgstraße  2 ‐6, 9, 10, 13 ‐ 15, 17 ‐ 21, 23, 28, 30  ‐ 
Donzenbachstraße  4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 21 ‐ 26, 28 ‐ 31, 33 ‐ 39, 41  A (4, 6, 8) + D (11, 14, 16, 18, 21 ‐ 26, 28 ‐ 31, 33 ‐ 39, 41) 
Eckgasse  1 ‐ 5, 7  D 
Flurenwende  10 ‐ 12, 14, 16, 17, 19  D (11) 
Frankfurter Straße  1, 2, 7, 9 ‐ 13, 15, 16, 18, 19, 24 ‐ 26, 29 ‐ 32, 34 ‐ 38, 40, 41, 
  46, 47, 49 ‐ 58, 60 ‐ 64, 66 ‐ 70, 72 ‐ 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87  ‐ 
Friedrichstraße  1, 2, 4 ‐ 16, 18, 20, 21, 23, 27, 33, 34, 36, 38, 41 ‐ 43  A (2, 4, 6, 8, 10, 12) 
Friedrich‐Wilhelm‐Straße  11, 17  ‐   
Fürst‐Johann‐Moritz‐Straße  1, 3, 4 ‐ 6, 8, 10, 12, 14, 16  B 
Gerbereiweg  3, 7, 10  ‐ 
Grabenstraße  6, 21 ‐ 23, 27  A (6) 



 
 

Straße  Hausnummer  Teilbereich 
Hainer Hütte  7, 9, 11, 13, 15, 21, 23  ‐ 
Hainer Weg  10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44 ‐ 46, 52, 54, 60  ‐ 
Hainstraße  1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 20, 25 ‐ 27, 30, 32 ‐ 36,  D (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 25, 27, 33, 35, 45) 
  44 ‐ 46, 54 ‐ 56, 59, 60, 62, 64, 68, 70, 75, 77   
Hammerhütter Weg  5, 11  ‐ 
Häutebachweg  4 ‐ 6, 9, 12, 16 ‐ 18, 21, 24, 26  ‐ 
Heeserstraße  6  ‐ 
Hermannstraße  2, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 26  D 
Herrengarten  1 ‐ 3, 10  B 
Hindenburgstraße  1 ‐ 12, 12a, 14  B (1 ‐ 12, 12a) und C (14) 
Hinter der Marienkirche  2, 4, 6, 8, 10  D 
Hinterstraße  10 ‐ 23, 26, 28, 30 ‐ 32, 34, 36, 38, 41, 42, 48, 52, 71, 73, 75  A (71, 73, 75) 
Hirtengasse  2  E 
Höhstraße  2, 4, 6, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ‐ 28, 30, 33 ‐ 37, 39,  E (6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 
  40, 42, 44, 45  40, 42, 44) 
Hundgasse  6, 8 ‐ 32, 34 ‐ 36, 38 ‐ 44  E 
In der Flur  1, 3, 5, 7, 10 ‐ 17  ‐ 
Juliusstraße  4, 6, 10, 12, 14, 16  ‐ 
Kaute  6  ‐ 
Kirchweg  10 ‐ 81, 85, 87, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105  ‐ 
Koblenzer Straße  1 ‐ 94  ‐ 
Kohlbettstraße  2, 6, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 26  A (2, 6, 10, 14, 17, 18, 20, 26) 
Kölner Straße  1 ‐13, 15 ‐ 17, 19 ‐ 21, 23 ‐ 25, 27, 28, 34, 36, 38, 40 ‐ 42,  A 
  44, 46, 48, 50, 52 ‐ 56, 58, 60, 62, 64, 66   
Kölner Tor  1, 3 ‐ 10, 12, 14, 16, 18  C (10, 12, 14, 16, 18) 
Kornmarkt  2, 10, 12, 14, 16, 20, 26, 30, 34  A 
Kutschengasse  4  A 
Lämmergasse  1, 7, 15, 16  ‐ 
Leimbachstraße  5  ‐ 
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Für die Vollständigkeit der Auflistung wird keine Gewähr übernommen. Maßgeblich ist die Eintragung im Plan. 

Straße  Hausnummer  Teilbereich 
Löhrstraße  2 ‐ 4, 6, 7, 10, 12 ‐ 16, 18, 20, 22 ‐ 24, 26, 28 ‐ 30, 32 ‐ 38,  A (2 ‐ 4, 6, 7, 10, 12 ‐ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ‐ 30, 32 ‐ 34, 
  40, 42, 45, 47, 51  36, 38, 40, 42) 
    D (35, 37, 45, 47, 51) 
Löhrtor  1, 2, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16  ‐ 
Marburger Straße  2 ‐9, 11 ‐ 22, 24 ‐ 34, 37, 39, 41, 43, 45  A 
Marburger Tor  1 ‐ 4, 6 ‐ 9, 11, 12, 14, 15, 17 ‐ 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37  A (1 ‐ 4, 6 ‐ 9, 11, 12, 14, 15, 17 ‐ 19, 21, 23, 35, 37) 
Marienborner Straße  3, 5, 7, 25  ‐ 
Markt  1 ‐ 3, 5, 9, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 47, 49, 55, 57  A (1, 3, 5, 9, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 47, 49, 55, 57) 
Mauerstraße  2, 3, 5, 9, 11, 15, 19 ‐ 21  D (2, 5, 9, 11, 15, 19 ‐ 21) und E (3) 
Morleystraße  1, 5, 7, 15, 17, 29, 31, 33  ‐ 
Neumarkt  1, 3, 5, 7, 11  A (1, 3, 5, 7) E (11) 
Obere Metzgerstraße  2 ‐ 6, 13, 15 ‐ 19, 21, 23, 25, 27, 29 ‐ 37, 41 ‐ 43, 47  E (5, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 
    43, 47) 
    D (2, 4, 6, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 42) 
Oberes Schloß  1 ‐ 3, 8  ‐ 
Obergraben  10 ‐12, 14, 17 ‐ 21, 23, 25, 27, 29 ‐ 31, 33, 39, 45  ‐ 
Oranienstraße  5, 7, 9 ‐12, 14, 16 ‐ 18, 27  ‐ 
Pfarrstraße  2, 4, 6, 8 ‐ 11  E 
Sandstraße  1, 3, 5, 8 ‐ 20, 22, 24, 26, 28, 30 ‐ 32, 34, 36, 38  C (1, 3, 5, 8 ‐ 20, 22) 
Sankt‐Johann‐Straße  1 ‐ 4, 6, 8, 12, 14, 18  ‐ 
Schlossergasse  2, 4  D 
Siechhausweg  2  B 
Siegbergstraße  1, 4 ‐ 8, 10 ‐ 12, 16, 18, 20, 22, 30, 34, 37, 55, 59, 63, 65, 67, 73  ‐ 
Spandauer Straße  1 ‐ 3, 5, 12, 18, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 40, 48, 51, 52, 54, 56, 58  ‐ 
Untere Metzgerstraße  2, 6, 11, 13 ‐ 18, 20 ‐ 26, 28 ‐ 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 48,  A (11, 13, 15, 17) 
  52 ‐ 57, 59  D (2, 6, 14, 16, 18, 20 ‐ 26, 28 ‐ 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 
    48, 52 ‐ 57, 59) 
Unterhainweg  2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ‐ 22, 24, 26 ‐ 30, 32 ‐ 39, 
  42, 43, 45, 46  ‐ 
Unteres Schloß  1 ‐ 3, 5, 9, 10  A (1, 2) 
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ERHALTUNGSSATZUNG
PRÄAMBEL 

Rechtsgrundlage
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2013 (GV. NRW. S. 878) sowie § 172 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 11. 6. 2013 (BGBl. I S. 1548), hat der 
Rat der Stadt Siegen in seiner Sitzung vom 26.03.2014 die 
folgende Satzung für die Siegener Innenstadt beschlossen: 

Eigenart des Gebietes
Es handelt sich um den historischen Stadtkern Siegens so-
wie zwei Stadterweiterungsflächen unterhalb des Siegbergs.

Das Gebiet gliedert sich in vier Teilbereiche. Diese vier Berei-
che sind im Plan (siehe Grafik S. 08 unten) mit A, B, C und 
D gekennzeichnet. 

Die räumliche Abgrenzung sowie Bezeichnungen der Teil-
bereiche entsprechen den Bezeichnungen der anliegenden 
Örtlichen Bauvorschriften weitgehend (siehe Plan -  Anlage 

3). Die Eigenarten und prägenden Merkmale der Teilbereiche 
sind in den Quartiersbeschreibungen näher erläutert (siehe 

Anlage 1).

Erhaltungssatzung | Präambel

Erläuterung
Der Geltungsbereich der Erhaltungssatzung erfasst den 
Großteil des historischen Stadtkerns. Einige Bereiche in-
nerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer und damit auch im 
Geltungsbereich des späteren Durchführungsplanes (siehe 

Seite 07 unten) wurden jedoch nicht in diese Satzung auf-
genommen. 

Dafür gibt es zwei Begründungen: Entweder sind sie einem 
anderen Recht bereits unterstellt - dies betrifft die großen 
Baudenkmäler wie das Obere und Untere Schloss - oder 
ihr Standort ist zwar historisch bedeutsam, die aufgehende 
Bausubstanz ist aber eher einfacher Natur. Dies trifft auf die 
Wohngebäude nördlich der Altstadt zu. Sie orientieren sich 
zwar am ursprünglichen Stadtgrundriss, aber ihre bauliche 
Substanz begründet keinen zwanghaften Erhalt. 

Teilbereich D | Verbretterung im EG

Teilbereich A | Schmale Geschäftshäuser

Teilbereich B | Bausubstanz Hindenburgstraße
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Erhaltungssatzung | Eigenart der Teilbereiche

Die Kernstadt Siegens entwickelte sich innerhalb einer ge-
schlossenen Stadtumwehrung auf dem Siegberg oberhalb des 
Flusses. Die Teilbereiche A und D sind noch heute von großen 
Abschnitten der alten Stadtmauer umgeben. Jene Mauerele-
mente und die Topografie des Siegbergs grenzen die Teilberei-
che A und D klar von angrenzenden Stadtstrukturen ab.

Während Teilbereich A im Laufe des 2. Weltkrieges weitge-
hend zerstört wurde, verfügt Teilbereich D (historische Alt-
stadt) noch über seine ursprüngliche Bausubstanz. Beide 
Teilbereiche basieren jedoch auf dem kleinteiligen mittelalterli-
chen Stadtgrundriss. Dieser ist insbesondere an den schma-
len Fassaden der Wohn- und Geschäftshäuser ablesbar; denn 
diese orientieren sich an den alten Parzellenstrukturen. Ver-
mutlich wurden diese Strukturen bereits im 13. Jahrhundert 
geplant und mit der baulichen Umsetzung begonnen (siehe 

Grafik unten). 

Die geschlossenen Straßenzüge der Oberstadt wurden nach 
der Errichtung und Inbetriebnahme des Bahnhofs an heu-
tiger Stelle, in Richtung der sog. Unterstadt erweitert. Dies 
geschah zunächst entlang der Bahnhofstraße; später wurde 
durch Stadtbaurat Scheppig, Anfang des 20. Jahrhunderts 
eine Neubebauung zwischen der Hindenburgstraße und der 
Fürst-Johann-Moritz-Straße avisiert. In diesem Bereich kam 
es kaum zu Zerstörungen während des 2. Weltkrieges. Daher 
ist die geschlossene, harmonisch gestaltete Bebauung heute 
weitgehend erhalten und bildet architektonisch einen eigenen 
Teilbereich. Jedoch lassen sich auch in diesem Bereich die 
prägnanten Gestaltungsmerkmale der Innenstadt finden: Stei-
le Schieferdächer, helle Putzfassaden, hochformatige (ste-
hende) Fensterformate, durchlaufende Trauf- und Firstlininen 
bei geschlossener Bebauung.

Städtebaulicher Entwurf zur Unterstadt (entstanden unter Stadtbaaurat Scheppig 1905)aatt
im Vergleergleich zum heutigen Luftbild

SStadtgrundriss aus dem Jahr 1224 mit der heutigen Kölner Straße, dem Markt und der heutigen �AAAAAAAAAlttttltltstts addttAAlttsttaadtt�
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Durchführungsplan zum Wiederaufbau (auf Basis des mittelalterlichen Stadtgrundrissssssssssssseeeeeseeeee ))))

Auszüge aus der Ortsbausatzung 1951 (in Ergänzung zum Durchführungsplan)

Die im Mittelalter festgelegten Straßenräume, Märkte und 
Baufluchten haben, von wenigen Änderungen abgesehen, 
noch unverändert Bestand. Das historische Gefüge aus 
freien und umbauten Räumen wurde auch während des 
Wiederaufbaues (Aufbau der zerstörten Gebäudestrukturen 
nach 1945) zum prägenden Motiv des Städtebaus.

Mittels des sog. �Durchführungsplanes 1950 - Teil A des Auf-
bauplanes� (siehe unten) wurde dieses Leitmotiv planerisch 
fixiert.

Im Sinne eines hochwertigen Wiederaufbaus wurde ergän-
zend zum Durchführungsplan im Jahr 1951 eine �Ortssatzung 
über die Gestaltung� der baulichen Anlagen erlassen. 

Diese sicherte gemeinsame Gestaltungsmerkmale für die In-
nenstadtbereiche, dazu zählen u. a. die steilen Satteldächer 
mit geringen Dachüberständen in Schieferdeckung, welche 
heute ein besonders prägendes Merkmal des Siegener Zen-
trums verkörpern. 

In diesen Durchführungsplan wurden auch die baulichen An-
lagen entlang des Zugangs zur Oberstadt - über Sandstraße 
und Kölner Tor - aufgenommen und in ihrer Gestaltung regu-
liert. Die Gebäudestrukturen fügen sich bis heute harmonisch 
in die stadträumliche Wirkung ein.

Erhaltungssatzung | Eigenart der Teilbereiche
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INHALTLICHE AUSGESTALTUNG

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung (Erhaltungs-
gebiet) umfasst die folgenden vier Teilbereiche:
  
Teilbereich A - Geschäftsbereich Oberstadt

Teilbereich B - Geschäftsbereich Unterstadt

Teilbereich C - Sandstraße / Kölner Tor

Teilbereich D - Historische Altstadt

Diese vier Flächen sind im Plan (siehe Grafik unten) mit A, 
B, C und D gekennzeichnet. Die Abgrenzung der Teilbereiche 
erfolgte aufgrund gemeinsamer prägender Merkmale der 
baulichen Anlagen sowie der städtebaulichen Gliederung in-
nerhalb eines Teilbereiches.

Unteres 
Schloss

Oberes 
Schloss

Markt

M
arb

urg
er S

tr.

Kölner Straße

Alte Poststraße

M
etzgerstr.

B
a
h
n
h
o
fstra

ß
e

K
ob

le
nz

er
 S

tra
ße

Frankfurter Straße

Untere

S
a
n
d
st

ra
ß
e

A - Geschäftsbereich Oberstadt

B - Geschäftsbereich Unterstadt

C - Sandstraße / Kölner Tor

D - Historische Altstadt 

Denkmalschutz (§ 2 DSchG)

A

C

B

D

eseseses

§ 2 Erhaltungsziel
Die Erhaltungssatzung dient dem Erhalt der städtebaulichen 
Eigenart des historischen Stadtkerns sowie der angrenzen-
den Stadterweiterungsflächen. Die besondere Eigenart des 
Erhaltungsgebietes ist geprägt durch den mittelalterlichen 
Stadtgrundriss auf der ursprünglichen Parzellenstruktur 
und Straßenführung. Durch die geschlossene, dichte und 
strukturell homogene Bauweise in den einzelnen Teilberei-
chen ergeben sich besondere städtebauliche Merkmale, wie 
die durchgängige Schieferdachlandschaft, welche erhalten 
werden müssen.

Inhaltliche Ausgestaltung

(Stand: Dez. 2013)
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Inhaltliche Ausgestaltung

§ 3 Genehmigungspflicht, Sachlicher Geltungsbericht
Abs. 1 Aufgrund dieser Satzung bedürfen gemäß 
§ 172 Abs. 1 S. 1 BauGB der Rückbau, die Änderung, 
die Nutzungsänderung sowie die Errichtung baulicher 
Anlagen der Genehmigung. Nicht genehmigungsbedürftig 
sind Umbauten innerhalb vorhandener Nutzungseinheiten, 
die das äußere Erscheinungsbild der jeweiligen baulichen 
Anlage nicht verändert.

Abs. 2 Die Genehmigung wird grundsätzlich durch die 
Universitätsstadt Siegen erteilt. Die erhaltungsrechtli-
che Genehmigung ist unbeschadet einer zusätzlichen 
baurechtlichen Genehmigung oder Zustimmung er-
forderlich. Bedarf es einer solchen zusätzlichen bau-
rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, entschei-
det die Untere Bauaufsichtsbehörde im Zuge einer 
Verfahrenskonzentration auch über die erhaltungsrechtli-
che Genehmigung.

Abs. 3 Die Genehmigung darf gemäß § 172 Abs. 3 S. 1 
BauGB nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein 
oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen 
das Ortsbild oder die Stadtgestalt prägt. Die Errichtung von 
baulichen Anlagen darf gemäß § 172 Abs. 3 S. 2 BauGB 
nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestaltung 
durch beabsichtigte bauliche Anlagen beeinträchtigt würde.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
handelt, wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich die-
ser Satzung (Erhaltungsgebiet) ohne Genehmigung rück-
baut oder ändert. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 
§ 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbuße von bis zu 
25.000,00 � (Euro) geahndet werden.

§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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Diese Entwicklung ist für alle Nutzungen des Zentrums ne-
gativ zu bewerten, denn das Stadtbild ist immer der Rahmen 
für alle wirtschaftlichen, aber auch kulturellen Aktivitäten ei-
ner Stadt und wird daher als weicher Standortfaktor sehr 
hoch bewertet. 

Um die Stadtgestalt, das damit verbundene Image und so-
mit die gesamte Innenstadt langfristig positiv zu prägen, 
ist  eine gemeinsame Gestaltungsrichtlinie, eine Art �Roter 
Gestaltfaden�, der sich durch die Siegener Innenstadt zieht, 
unerlässlich. Denn nur so kann die Innenstadt als qualitativ 
hochwertiger Standort für Wohnen, Dienstleistung, Einzel-
handel und Kultur als auch für den Tourismus bestehen und 
entwickelt werden. 

Ziele 
Das Gesicht einer Stadt wird durch Menschen gestaltet. Eine 
Vielzahl von Entscheidungen wird jeden Tag in  einer und für 
eine Stadt durch Menschen getroffen. Jede dieser Entschei-
dungen wird natürlich von vielen Faktoren beeinflusst, z. B. 
wirtschaftlichen Interessen oder persönlichem Geschmack. 
Zu diesem Kanon aus Motivation sollte eine weitere Intenti-
on gehören: Identifikation und Engagement mit und für die 
eigene Nachbarschaft, das Quartier und die gesamte Stadt. 
Denn mit etwas Verständnis für das �große Ganze� wer-
den wichtige Entscheidungen auch im Sinne der Gemein-
schaft getroffen und nicht nur auf das eigene Grundstück 
beschränkt. 

Die Stärkung jener Identifizierung der einzelnen Nutzergrup-
pen, z. B. der Bewohner, Ladenbetreiber, Eigentümer usw., 
mit der Siegener Innenstadt ist daher oberstes Anliegen der 
Gestaltungssatzung sowie der begleitenden Maßnahmen. 
Es werden durch die Bauvorschrift drei Teilziele angestrebt:

1. Erhalt und Förderung historischer Bezüge:
Die Wahrung gewachsener Strukturen und Traditionen, der 
Erhalt und die Förderung lokaler Baukultur. Dies kann  z. B. 
durch den Erhalt des mittelalterlichen Stadtgrundrisses mit 
schmalen Parzellen und Gebäuden geschehen;

2. Betonung von prägenden Gestaltungsmerkmalen:
Diese sind häufig in der Zeit des Wiederaufbaues ent-
standen und befinden sich an der Mehrheit der Gebäude, 
u. a. die hellen Putzfassaden an schlichten Gebäudefronten 
im Kontrast zu dunklen Schieferdächern; 

3. Reduzierung von störenden Einflüssen:
Eine Flut von bunten Werbeanlagen und immer mehr private 
Müllbehältnisse im öffentlichen Raum stören u. a. das Stadt-
bild und bedürfen der Regelung des Einzelfalles. 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
RECHTSGRUNDLAGE

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nordr-
hein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 
(GV NRW S.685), und des § 86 der Bauordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW  S. 256), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 21.03.2013 (GV. NRW. 
S. 142), hat der Rat der Stadt Siegen in seiner Sitzung vom 
26.03.2014 die folgende Örtliche Bauvorschrift für die Siege-
ner Innenstadt beschlossen:

PRÄAMBEL

Hintergrund
Die Innenstadt ist in zahlreichen Städten der räumliche, ge-
sellschaftliche, aber auch gestalterische Mittelpunkt der 
Stadt. Hier befinden sich neben urbanen Wohnstandorten 
auch öffentliche Institutionen, kulturelle Einrichtungen, Ein-
zelhandelsunternehmen und Dienstleistungsangebote in ho-
her Dichte. Diese zentrale Nutzungsmischung, verbunden 
mit prägenden Straßenzügen, Gebäudeensembles und So-
litären sowie Freiräumen findet sich auch in Siegen wieder. 

Die Innenstadt - mit dem Oberen und Unteren Schloss, dem 
Rathaus, der Nikolaikirche, der Kölner Straße, sowie dem 
Bahnhof - ist daher für viele Bürger und Besucher ein wich-
tiger Anziehungs- und Identifikationspunkt. Die Innenstadt 
steht im Mittelpunkt unseres alltäglichen Lebens. 

Die Identität unserer Stadt wird auch durch ihre bauliche 
und gestalterische Unverwechselbarkeit gegenüber an-
deren Gemeinden geprägt. Diese Einzigartigkeit entsteht 
durch die Summe von prägenden Einzelmerkmalen, z. B. 
die mit Schiefer gedeckten steilen Dächer in Kombination 
mit schmalen hellen Stadthausfassaden und den Grauwak-
kemauern auf der Basis des mittelalterlichen Stadtgrundris-
ses. So entstand insbesondere während der Jahre des Wie-
deraufbaus ein ganz eigenes unverwechselbares Stadtbild. 
Gerade Neubauten fehlt oft der baukulturelle Bezug.

Jedoch bietet sich dem Betrachter im Siegener Zentrum 
eine zunehmend diffuse Stadtgestalt. Bei genauer Betrach-
tung der Gebäude wird eine bunte Mischung und Varianz von 
Bauelementen, Strukturen, Materialien, Farben sowie großen 
Werbeträgern sichtbar. Dies vermittelt einerseits den Ein-
druck von individueller Gestaltung und Umsetzung von Mo-
detrends seitens der Eigentümer, andererseits auch ein Bild 
großer Zerrissenheit und einer unüberschaubaren Vielfalt. 

Durch die Umsetzung von Einzelinteressen und individuel-
len Geschmäckern wird das regionaltypische Stadtbild zu-
nehmend verfälscht. Die Konsequenz ist ein beliebiges, fast 
austauschbares Gesicht der Innenstadt. 

Örtliche Bauvorschriften |  Rechtsvorschriften und Präambel
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Allgemeine Erläuterung
Die Satzung gliedert sich als Örtliche Bauvorschrift hierar-
chisch in Abschnitte, Paragraphen, Absätze und Nummern. 
Die Lesart lautet wie folgt: § 10 Abs. 9a (Paragraph zehn, 
Absatz neun, Nummer a). Da die Paragraphen durchlaufend 
nummeriert sind, erfolgt keine Angabe der Abschnitte. Im 
Sinne der besseren Lesbarkeit, sind von einer Festsetzung 
betroffene Teilbereiche nach dem jeweiligen Passus farblich 
abgesetzt in einer Klammer bezeichnet [A]. Fehlt diese Be-
zeichnung, handelt es sich um eine allgemeingültige Festset-
zung. Die Erläuterungen - auf den Seiten unten grau hinter-
legt - sind nicht rechtsverbindlich und dienen nur der Veran-
schaulichung und Begründung der Festsetzungen.

Erläuterung zu § 1
Die Festsetzungen einer Gestaltungssatzung unterscheiden 
häufig zwischen Gebäudefront und der Rückseite eines Ge-
bäudes. Für die Fronten werden in vielen Fällen genauere 
Festsetzungen getroffen als für die rückwärtigen und damit 
nicht einsehbaren Gebäudeteile. 

So sind z. B. Balkone und Terrassen entlang der Geschäfts-
straßen nicht stadtbildprägend; in den Innenhöfen ist ein Bal-
kon zur Wahrung des Wohnwertes natürlich zulässig. 
Zur Unterscheidung von Gebäudefront und Gebäuderücksei-
te wird in anderen Satzungen oftmals der Passus von der 
�... öffentlichen Verkehrsfläche aus einsehbar...� verwendet. 
In der Siegener Innenstadt gibt es jedoch häufig die Situation, 
dass Gebäude durch mehrere öffentliche Verkehrsflächen 
eingeschlossen sind und damit nicht mehr eindeutig die ur-
sprünglich gemeinte Gebäudefront identifiziert werden kann. 

Um eine Überregulierung zu vermeiden, wird hier der Be-
griff �Haupterschließungsstraße� genutzt. Dieser bezieht sich 
nicht auf die Straßenklassifizierung (Landesstraße, Wohn-
straße etc.) und auch nicht auf die Verkehrsbelastung einer 
Straße.

§ 1 Begriffsdefinition

Abs. 1 Haupterschließungsstraße

a Im Sinne dieser Satzung werden �Haupterschließungs-
straßen� als die öffentliche Verkehrsfläche bezeichnet, 
über welche die postalische Adresse des Hauses und 
somit die Gebäudefront/Hauptfassade definiert wird.

b Ausnahmen bilden Eckgebäude, deren seitliche Fassa-
de nicht als geschlossene Außenwand ausgebildet ist. 
Für diese Fassadenabschnitte gelten die gleichen Fest-
setzungen wie für die Gebäudefronten. 

Gebäudefront B

Gebäuderückseite AG

Gebäudefront A 

Gebäuderückseite B

§ 1 | BegriffsdeÞ nition

1|Die Gebäudefront wird definiert durch die Hauupppt-t--t-
erschließungsstraße �Markt� | Die anderen
öffentlichen Verkehrsflächen, z.B. die �Hinterstraßeeß �,,�,�,
werden nicht berücksichtigt.

Hinterstraße  

Mark
t  

Am
 Klubb

1
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Abs. 2 Dachfläche und Hauptdach

a Im Sinne der Satzung ist eine Dachfläche oder eine 
Dachseite als eine Teilfläche eines Gesamtdaches zu 
verstehen. Diese ist als Bemessungsgrundlage bei-
spielsweise zur Berechnung der zulässigen Gesamt-
breite von Dachaufbauten zu verwenden.

b Die Trennung einzelner Dachflächen eines Daches er-
folgt am First bei geneigten Dächern sowie an der  Trau-
fe und Gebäudeabwicklungen. 

c Einzelne Dachflächen können als Bemessungsgrund-
lage nicht zu einer Dachfläche zusammengefasst wer-
den.

d Als Hauptdach gelten im Sinne dieser Satzung die 
Dachflächen, welche die größte Fläche einnehmen und 
somit den Charakter des Daches bestimmen. 

Erläuterung zu § 1 Abs. 2
Der Begriff der Dachfläche oder auch Dachseite in Kombina-
tion mit dem darunter liegenden Fassadenabschnitt wird in 
dieser Satzung als Bezugswert für die Anzahl bzw. Dimen-
sionierung von Gauben aber auch von Dachflächenfenstern 
genutzt. Daher ist die Frage - Was genau ist eine Dachseite? 
- immens wichtig.

Der Bezug auf den unter einer Dachseite befindlichen Fas-
sadenabschnitt erfolgt auch zur Konkretisierung der Maßan-
gabe. Denn sonst entstehen weitere Unklarheiten z. B. die 
Frage: Wird ein Dachüberstand oder gar die Dachrinne mit 
zur Bezugslänge gerechnet oder nicht? Die Fassade ist von 
Hauskante bis Hauskante als Maß hingegen klar erfassbar.

Erläuterung zu § 1 Abs. 3
In vielen Bereichen der Siegener Innenstadt befindet sich ei-
ne geschlossene Bebauung. Das bedeutet, die Gebäude ste-
hen ohne Abstand direkt aneinander, häufig in so genannten 
Baublöcken zu einer Art Hof zusammengefasst. Besonders 
bei einer derart kompakten Bauart ist die Rücksicht des Ein-
zelnen im Sinne der Wirkung einer ganzen Gruppe wichtig. 
Einzelne Gebäude müssen sich daher in ihrer Gestaltung den 
prägenden Merkmalen des Ensembles unterordnen.

Der Begriff �benachbart� wird daher in dieser Satzung öfter 
verwendet; immer dann, wenn die Gestaltung des  Einzelge-
bäudes die charakteristischen Vorgaben seiner Umgebung 
also seiner Nachbarn berücksichtigen bzw. übernehmen 
muss. 

Abs. 3 Benachbarte Gebäude / Nachbargebäude

a Im Sinne dieser Satzung sind �benachbarte�  Gebäude 
als nebeneinander liegend zu verstehen, das bedeutet 
auf einer Straßenseite befindlich. Dies gilt sowohl für of-
fene als auch für geschlossene Bebauung. 

b Es sind nicht nur die unmittelbar angrenzenden Gebäu-
de als benachbart anzusehen, sondern auch  weitere 
Gebäude entlang des Straßenzuges in die Betrachtung 
mit einzubinden. 

c Als nicht im Sinne dieser Satzung �benachbart� können 
in historisch begründeten Fällen auch Gebäude eines 
Baublocks bewertet werden, deren Hauptfassaden in 
einem größeren Winkel als 75 Grad voneinander abge-
wandt sind und nebeneinander liegen.

§ 1 | BegriffsdeÞ nition

A |  U-förmiges Gebäude mit Walmdach in der Draufsicht   
1 und 2 | Einzelne Dachflächen an einem Gebäude
B |  Gebäude mit einem Satteldach als Hauptdach
3 | Dachterrasse (Flachdach) und Dachanbau 
      lassen das Hauptdach noch erkennen 
4 | Das Hauptdach ist nicht mehr eindeutig erkennbar

1

2

1| Gebäudefront/Hauptfassade des Gebäudes 1
    (Löhrstraße)
2 |Gebäudefront des Gebäudes 2 (Kölner Straßße)e))e  
Die Gebäude befinden sich in einem Baublock 
nebeneinander | Der Drehwinkel der 
Hauptfassaden beträgt ca. 90 Grad

Erläuterung zu § 1 Abs. 3 c | Nebeneinander lieegggenenne ddee 
aber nicht �benachbarte� Gebäude

1

A | Dachflächen B | Hauptdach

3

4
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dem Geltungsbereich herausgelöst, deren Gestaltung durch 
anderweitige Planungen ausreichend geregelt ist bzw. auf die 
mittels Örtlicher Bauvorschriften kein Zugriff besteht: Das Ge-
lände der Deutschen Bahn (  1  im Plan), das Areal an der 
Morleystraße (  2  im Plan) sowie der Bereich an der Leim-
bachstraße (  3  im Plan).

Innerhalb dieses verkleinerten Geltungsbereiches existieren 
sehr unterschiedliche Bauformen und -stile und somit diffe-
renzierte Gestaltungsansprüche. Bei näherer Betrachtung er-
geben sich fünf Teilbereiche, in denen neben den allgemeinen, 
für das gesamte Gebiet geltenden Festsetzungen zusätzliche, 
ergänzende oder abweichende Regelungen mittels der Sat-
zung formuliert werden müssen. Die benannten fünf Teilbe-
reiche entsprechen weitgehend dem zentralen Versorgungs-
bereich. 

Erläuterung zu § 3 Abs. 1
Als Grundlage für den Geltungsbereich dient die im �Integrier-
ten Handlungskonzept Innenstadt - Siegen zu neuen Ufern� 
(IHaKo) im Jahr 2010 definierte Abgrenzung des Kernberei-
ches der Innenstadt. 

Dieser Bereich gliedert sich in verschiedene Quartiere, die 
sich sowohl durch ihre städtebauliche Struktur bzw. Archi-
tektur als auch durch ihre Nutzungen und topografischen Ei-
genarten unterscheiden. So ist die Oberstadt als historisches 
Zentrum genauso Bestandteil dieser Innenstadtlage wie die so 
genannte Verwaltungsstadt mit zentralen Nutzungen wie der 
Kreisverwaltung und den Gerichtsgebäuden, oder die Unter-
stadt als Hauptgeschäftszentrum. 

Da es nicht möglich ist, innerhalb dieses weitläufigen Gel-
tungsbereiches alle Flächen bzw. baulichen Anlagen gleicher-
maßen mit einer örtlichen Bauvorschrift in einen Gestaltungs-
rahmen zu bringen, werden zunächst drei Teilbereiche aus 

I. ABSCHNITT 1  – ALLGEMEINES

§ 2 Bestandteile der Satzung
Die Satzung besteht aus dem nachstehenden Text, der Farb-
leitplanung ( [  FLP] siehe Anlage 2) sowie einem Plan (siehe 

Anlage 3).

§ 3 Räumlicher Geltungsbereich
Abs. 1 Die Gestaltungssatzung gilt für alle Grundstücke, 
die innerhalb des im beiliegenden Plan (siehe Anlage 3) ge-
kennzeichneten Bereiches der Innenstadt Siegens liegen.

§ 2 | Allgemeines

N

Geltungsbereich

fünf Teilbereiche
Ausschlussflächen aus dem 
Geltungsbereich des IHaKo

1

2

3
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Erläuterung zu § 3 Abs. 2
Die fünf Teilbereiche sind im Plan mit A, B, C, D und E ge-
kennzeichnet. Die Abgrenzung der Teilgebiete erfolgte durch 
gemeinsame prägende Merkmale der baulichen Anlagen in-
nerhalb eines Teilbereiches.

Bei diesen prägenden Merkmalen handelt es sich z. B. um 
Dachformen, verwendete Fassadenmaterialien oder das 
Vorkommen von Werbeanlagen. Diese unterschiedlichen 
Besonderheiten der Teilbereiche lassen sich zumeist durch 
verschiedene Baualter oder Nutzungen (Wohnen, Gewerbe 
etc.) begründen. 

Der Begriff �prägend� bedeutet: Über die Hälfte  der baulichen 
Anlagen weisen die gleichen bzw. ähnliche Gestaltungsele-
mente auf und diese sind für die ursprüngliche Bebauung 
repräsentativ. 

Einige Merkmale sind allen Teilbereichen gemein. Dazu zäh-
len vor allem die anthrazitfarbenen Dächer. Die durch Schie-
fer begründete regionale Eigenart wird heute auch durch 
dunkle Dachsteine und schlichte Pfannen fortgeführt.

Einige Details unterscheiden die Bereiche stark voneinander. 
Hierzu zählen bspw. die Werbeanlagen; diese sind in den 
klassischen Geschäftsbereichen - an der Sandstraße oder in 
der Bahnhofstraße - im Straßenraum sehr stark vertreten. In 
Bereichen, in denen die Wohnnutzung im Vordergrund steht 
- z. B. Altenhof und Hundgasse - existieren keine Anlagen 
für Außenwerbung und auch keine Schaufensterflächen. Auf 
diese Unterschiede wird durch die Differenzierung der Sat-
zung in Teilbereiche Bezug genommen. Die prägenden Ge-
staltungsmerkmale, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
der einzelnen Teilbereiche sind in den Quartiersbeschreibun-
gen näher erläutert (siehe Anlage 1).

Abs. 2 Innerhalb des Geltungsbereiches werden weiterge-
hende Festsetzungen für bestimmte Teilbereiche getroffen, 
deren vorhandene oder beabsichtigte Gestaltung von den 
generellen Merkmalen des gesamten Geltungsbereiches 
abweichen und in der Satzung auch als �Teilbereiche� (TB) 
bezeichnet werden:

a Teilbereich A - Geschäftsbereich Oberstadt

b Teilbereich B - Geschäftsbereich Unterstadt

c Teilbereich C - Sandstraße / Kölner Tor

d Teilbereich D - Historische Altstadt

e Teilbereich E - Innerstädtische Wohnquartiere

§ 3 | Allgemeines

Die fünf Teilbereiche (die mit A, B, C, D und E deklariert 

sind) werden in Anlage 3 maßstäblich dargestellt.
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Dabei müssen Neubaumaßnahmen, bauliche Veränderun-
gen, Umbauten und Erweiterungen sowie Werbeanlagen in 
ihrer äußeren Gestaltung (Maßstab, Form, Gliederung, Ma-
terial und Farbe) das Stadtbild und die Eigenart des Stra-
ßenraumes berücksichtigen und sich dabei in die ihre Um-
gebung prägenden Bebauungsstrukturen einfügen. Daher 
werden diese öffentlichkeitswirksamen Veränderungen an 
privatem Eigentum nun genehmigungspflichtig.

Erläuterung zu § 4
Ziel der Satzung ist es, qualitätsvolle städtebauliche En-
sembles, Einzelgebäude, Straßenräume und Freiflächen zu 
erhalten und weiter zu entwickeln. Die Steuerung von Neu-
baumaßnahmen, Umbauten sowie Sanierungen für den be-
deutsamen und sensiblen Bereich der Innenstadt ist dabei 
die zentrale Aufgabe der Satzung.

Die Gestaltungssatzung ist als gemeinsamer innerstädti-
scher Gestaltrahmen zu verstehen, in dessen Grenzen eine 
Individualisierung des einzelnen Gebäudes möglich wird. Die 
Satzung soll auf diesem Weg zur Sicherung des historischen 
Stadtgrundrisses und zur Weiterentwicklung einer vielfälti-
gen, aber harmonischen Stadtgestalt beitragen. 

§ 4 Sachlicher Geltungsbereich
Abs. 1 Diese Satzung gilt im Umfang der anschließen-
den Regelungen für Neu- und Umbauten, aber auch für 
Änderungen an vorhandenen baulichen Anlagen und 
Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 und 2 BauO NRW, für die 
Neuanbringung oder Änderung von Werbeanlagen und 
Warenautomaten sowie die Änderungen an unbebauten 
Flächen von Grundstücken im Geltungsbereich und für die 
Errichtung oder Änderung von Einfriedungen.

Abs. 2 Durch die Regelungen dieser Satzung werden 
auch Maßnahmen genehmigungsbedürftig, die sonst kei-
ner Baugenehmigung bedürfen. Dazu zählen unter ande-
rem:

- Vorhaben nach § 65 Abs. 2 Nr. 2 BauO NRW; dem-
nach ist die Änderung der äußeren Gestaltung z. B. 
durch ��Anstrich, Verputz, Verfugung, Dachein-
deckung, Einbau oder Austausch von Fenstern und 
Türen, Austausch von Umwehrungen sowie durch 
Bekleidungen und Verblendungen��- Ebenfalls genehmigungspflichtig ist nach 
§ 86 (2) 1 BauO NRW das Anbringen oder Ändern 
von Werbeanlagen ab einer Größe von 0,25 qm in-
nerhalb der fünf Teilbereiche.

Abs. 3 Bei Einhaltung der Satzung genehmigungsfrei ist 
der Um- und Anbau von Sende- und Empfangsanlagen so-
wie Solaranlagen (siehe § 10 ). Gleiches gilt für den Umbau 
und die Anbringung von Werbeanlagen außerhalb der fünf 
Teilbereiche. 

§ 4 | Allgemeines
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Abs. 4 Die Genehmigung nach den Vorschriften der 
Satzung sowie die Zulassung von Abweichungen von den 
Vorschriften der Satzung unter den in  §§ 73 und 86 Abs. 
5 BauO NRW genannten Voraussetzungen sind bei der 
Unteren Bauaufsichtsbehörde zu beantragen.

Abs. 5 Von den Vorschriften dieser Satzung kann in begrün-
deten Fällen gemäß § 86 Abs. 5 BauO NRW in Verbindung 
mit § 73 BauO NRW eine Abweichung erteilt werden.

Abs. 6 Bei baulichen Maßnahmen, denen Vorschriften die-
ser Satzung entgegenstehen, kann vor einer Entscheidung 
der Beirat für Stadtgestaltung der Stadt Siegen über eventu-
elle Abweichungen im Sinne der Ziele dieser Satzung bera-
ten und diesbezüglich Empfehlungen aussprechen.

Abs. 7 Unberührt bleiben durch diese Satzung die 
Vorschriften des Denkmalschutzes (z. B. die Denk-
malbereichssatzung der �Altstadt�) sowie die Regelungen, 
nach denen die Sondernutzungen an öffentlichen Wegen, 
Straßen und Plätzen einer Genehmigung bedürfen. Die 
Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen in der Stadt Siegen ist anzuwenden; 
ebenso die Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt 
Siegen  (Abfallwirtschaftssatzung).

§ 4 | Anforderungen an die bauliche Gestaltung  / Bauß uchten

Erläuterung zu § 4 Abs. 4, 5 und 6
Durch die Satzung wird nun eine weitreichende Genehmi-
gungspflicht für bauliche Maßnahmen in der Innenstadt ein-
geführt. Hierzu ist vor der Ausführung der geplanten Bau- 
oder Sanierungsmaßnahme ein Antrag zu stellen und die 
Erteilung einer Genehmigung seitens der Unteren Bauauf-
sichtbehörde abzuwarten. Der Antrag wird im sogenannten 
vereinfachten Verfahren nach § 68 Bauordnung NRW (BauO 
NRW) behandelt und wird nachfolgend kurz erläutert:

Für im Geltungsbereich der Satzung befindliche und geneh-
migungspflichtige Maßnahmen - wie hier als Fallbeispiel der 
Anstrich einer Fassade in der Kölner Straße - ist ein formlo-
ser Bauantrag zu stellen. Hilfsweise kann hierzu das Bauan-
tragsformular (Homepage der Stadt Siegen | Formularser-
vice) verwendet werden.  Der Bauantrag ist aber auch in der 
Servicestelle Bauberatung erhältlich. 

Weitere Erläuterungen zum Verfahren befinden sich auf Seite 
55 der vorliegenden Satzung.
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§ 5 | Historische Bauß uchten

Erläuterung zu § 5
Wie sich aus der Überlagerung des aktuellen Kataster-
planes mit dem Stadtplan aus dem Jahr 1842 (siehe Ab-

bildung unten) erkennen lässt, sind die Baufluchten auch 
während der Wiederaufbauphase und der bisherigen Sanie-
rungs- und Umbauarbeiten weitgehend erhalten geblieben. 
Dieses geschlossene Bild in den Straßenzügen und die be-
sonderen Freiräume die so entstehen, sind auch in den kom-
menden Jahren zu bewahren. 

Der Stadtgrundriss verfügt trotz der teilweise schlichten und 
für einige Betrachter nüchtern wirkenden Fassadengestaltun-
gen über eine hohe Aufenthaltsqualität, da durch die span-
nende Abfolge von Plätzen, Straßen, Wenden und Wegen die 
historischen Wurzeln der Stadt widerspiegelt und die Maß-
stäblichkeit der mittelalterlichen Stadt bewahrt werden. 

Unteres 
Schloss

Oberes 
Schloss

Markt

Kölner Straße

ÜberlagerunerlaÜbÜbÜbeÜbe erueru
mit dem Stadem SSmit dmit d tadStadSS

II. ABSCHNITT 2 – ANFORDERUNGEN AN DIE 
BAULICHE GESTALTUNG 

§ 5 Erhalt von historischen Baufluchten
Zur Wahrung des historischen Stadtgrundrisses und der da-
mit verbundenen geschlossenen Straßenräume, sind inner-
halb der Teilbereiche A, B, C, D und E die vorhandenen Bau-
fluchten entlang der öffentlichen Verkehrsflächen einzuhal-
ten. [A B C D E]

Geradlinie, historische Bauflucht TB A | Kornmaaaaarrrrarkkktkttkktkttkkkt
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Erläuterung zu § 6
Innerhalb der innerstädtischen Quartiere existieren vielfältige 
bauliche Besonderheiten aus ganz unterschiedlichen Bausti-
len und Epochen. Viele prägen unser Stadtbild ganz beson-
ders und machen es zu einer unverwechselbaren Stadtkulis-
se. Eben diese Eigenheiten und Details sollten in der Zukunft 
erhalten und gepflegt werden.

Die Spanne der erhaltenswerten Bauelemente ist sehr weit 
gefasst: Sie reicht vom Bereich der Altstadt und ihren typi-
schen schlichten Fachwerkfassaden, Schieferverkleidungen 
und Verbretterungen der Wohngebäude über die Arkaden-
gänge, Putzfassaden und Sgraffiti aus der Wiederaufbauzeit 
in der Oberstadt, bis zu den Bruchsteinmauern aus regiona-
ler Grauwacke im Außenraum. 

Erhaltenswert sind aber auch kleine Details an Fassaden und 
Dächern; dazu gehören u. a. Lisenen,  Brüstungselemente, 
Fenstergitter als auch Traufgesimse an den Wohn- und Ge-
schäftshäusern der Innenstadt. 

Aufgrund der Vielfalt von Bauteilen und Fassadengestaltun-
gen kann durch die Satzung nicht jedes Detail benannt wer-
den; daher muss jedes Haus bzw. dessen ursprüngliche Ge-
staltung bei Sanierungen oder Umbaumaßnahmen individu-
ell betrachtet und bewertet werden. 

Eventuell ist sogar eine Wiederherstellung bzw. eine Freile-
gung von verborgenen oder entfernten Bauteilen und Ge-
staltungselementen sinnvoll. Nur durch solche Maßnahmen 
kann unsere regionale typische Baukultur belebt werden.

§ 6 Erhalt historischer Bauteile und Gestaltungselemente
Abs. 1 Bauteile bzw. Gestaltungselemente von wissen-
schaftlicher, künstlerischer, architektonischer, handwerk-
licher oder heimatgeschichtlicher Bedeutung sind an der 
ursprünglichen Stelle sichtbar zu belassen oder wiederher-
zustellen.

Dazu zählen insbesondere:- Arkadengänge im Teilbereich A (Geschäftsbereich 
Oberstadt),- Eingangsbereiche),- konstruktive Fachwerkelemente und Balkenstruktu-
ren sowie regionaltypische Schieferverkleidungen, 
insbesondere in Teilbereich D,- historische Hauseingänge und Fenster (Türblät-
ter, Rahmen, Gewände, Fensterläden, Fenstergitter, 
Vordächer),

Arkadengang

Erker / Altane

Schiefer / Verbretterunnnggggggggggggnggggggnggggggggg Stehende Dachgaubennnnnnnn

Sgraffito/Fenstergitteerrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Fachwerkstrukturen

Konstruktionselementeeee/e////ee// 
Lisenen / Pilaster Bruchsteinmauer

- besonders ausgeführte Erker und Altane,- Fassadengliederungen (Lisenen, Gesimse, Orna-
mente, Brüstungselemente, Malereien, Inschriften, 
Bildtafeln, Sgraffiti),- bauliche Anlagen im Außenraum (z. B. Bruchstein-
mauern).

§ 6 | Historische Bauteile
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Erläuterung zu § 7 Abs. 1 a bis c
Sowohl geschlossene, fensterlose Fassaden als auch reine 
Glasfassaden sind als Ausnahmeerscheinungen in der Sie-
gener Innenstadt vertreten. Beide Fassadentypen repräsen-
tieren jedoch nicht das typische Stadtbild Siegens. 

Typisch sind hingegen plane, klar strukturierte Lochfassa-
den, die vertikal orientiert sind und mit Hilfe stehender (verti-
kaler / hochformatiger) Einzelfenster belichtet werden. Dieser 
Gebäudetypus ist charakteristisch und soll daher durch die 
Festsetzungen der Satzung geschützt werden. 

Besonders prägend für die Siegener Innenstadt sind die 
schmalen Geschäftshäuser in geschlossener Bauweise am 
Siegberg. 

Diese sind durch die im Mittelalter festgesetzten Einheitspar-
zellen entstanden und müssen als stadtbildprägendes Ele-
ment erhalten werden.  

Die Einheitsparzelle hatte nach bisherigen Erkenntnissen eine 
Abmessung von 20 x 80 Fuß (6,30 m x 25,00 m). Die Breite 
eines Hauses betrug dabei ca. 5,70 m, da beiderseits des 
Hauses noch 30 cm für die Traufgasse beansprucht wurden 
(siehe Hellmut Delius). 

Teilweise wurden die ursprünglichen Parzellen zusammen-
gelegt und es entstanden (häufig nach 1945) deutlich breite-
re Haustypen (wie in der Abbildung unten ersichtlich). Den-
noch überwiegen die schmalen Gebäudeansichten im Stadt-
bild deutlich und sind noch immer prägend.

§ 7 Bestimmungen zur äußeren Gestaltung baulicher An-
lagen 

Abs. 1 Fassadengestaltung

a Fassaden sind in ihrer Wirkung, unabhängig von ihrer 
Konstruktion, als Lochfassaden zu errichten oder zu 
erhalten. Der Anteil der geschlossenen Fassadenflä-
chen gegenüber den Öffnungen muss im Fassadenab-
schnitt zwischen dem Rohfußboden des ersten Ober-
geschosses und der Trauflinie überwiegen. In den Teil-
bereichen D und E ist das benannte Fassadenverhält-
nis auf die gesamte Fassade zu beziehen. In abwei-
chender Bauweise können gewerbliche Bauten sowie 
Sonderbauten (z. B. Lager- und Produktionsstätten, 
Parkhäuser) außerhalb der fünf Teilbereiche errichtet 
werden; jedoch mit einem Öffnungsanteil - bei von der 
Haupterschließungsstraße aus einsehbaren Fassaden-
teilen - von mindestens 1/5 des jeweiligen Fassaden-
abschnittes.

ca. 5,70 m ca. 5,60 m Zusammenlegung von schmalen Par-
zellen und Verbreiterung des Gebäudes 
auf ca. 11,40 m

Skizze einer geschlossenen Gebäudezeile am Markt | TB A | Die ursprünglichen Parzel-
len und somit Fassaden erstrecken sich über eine Breite von etwa 5,00 bis 6,00 m.

Katasterausschnitt der Oberstadt 
TB A | schmale Parzellierung

b Bei Neubauten und Zusammenlegungen von Be-
standsgebäuden in den Teilbereichen A, D und E, die 
sich über mehrere Grundstücke bzw. Flurstücke oder 
über eine Grundstücksbreite von mehr als 12,00 m er-
strecken, sind die Gebäudefronten entsprechend der 
ursprünglichen Flurstücksteilung (siehe Anlage 3) in 
einzelhausähnliche, kleinteilige Fassadenabschnitte zu 
gliedern. [A D E]

c Fassadenabschnitte in den Teilbereichen A, D und E 
müssen durch mindestens zwei der folgenden Glie-
derungselemente gebildet werden: Unterschiedli-
che Farbgebung der Fassade; vertikale oder hori-
zontale plastische Gliederungselemente; verschie-
dene Brüstungselemente; unterschiedliche Brüst-
ungshöhen der Fensteröffnungen; verschiedene Öff-
nungselemente zwischen den Fassadenabschnitten. 
[A D E]

§ 7 | Anforderungen an die bauliche Gestaltung 
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Erläuterung zu § 7 Abs. 1 d und e
Die Siegener Innenstadt ist durch städtebauliche Kleinteilig-
keit geprägt; schmale, hohe Gebäudefronten sind prägen-
de Gestaltelemente. Daher ist die optische Gliederung von 
�großformatigen� - insbesondere von horizontal ausgerichte-
ten Fassaden - bei einer Neubebauung besonders wichtig. 

Bei Risaliten handelt es sich um Gebäudevorsprünge, diese 
reichen meist über alle Geschosse (siehe Abb. 2). Bei den 
schmalen Fassaden der Innenstadt ist ein derartiger Vor-
sprung jedoch untypisch, daher werden diese für die Gebäu-
defronten innerhalb der fünf Teilbereiche ausgeschlossen. 
Für die Gliederung von langgestreckten Gebäuden haben Ri-
salite jedoch ihre Berechtigung und können bei der Gestal-
tung von Neubauten außerhalb der fünf Teilbereiche einge-
setzt werden. Bei einem Vorsprung von mehr als 2,00 m vor 
der Hauptfassade handelt es sich im Sinne dieser Satzung 
nicht mehr um einen Risalit, sondern um einen eigenständi-
gen Baukörper.

1| Ungegliederte, einfache Lochfassade bei einem 
horizontal ausgerichteten Gebäude mit ca. 80,0 m 
Länge

2| Die gleiche Lochfassade mit einigen Gliederungs-
elementen, wie z. B. versetztes Staffelgeschoss, Risalit 
mit Arkadengang im Erdgeschoss, Lisenen

Erläuterung zu § 7 Abs. 1 f und g
Typisch innerhalb des untersuchten Geltungsbereiches   sind 
plane, schlichte Fassaden ohne Vorsprünge in Form von Ri-
saliten, Balkonen, Erkern oder ähnlichem entlang der Haupt-
erschließungsstraßen. 

Es gibt lediglich einen Bereich mit historisch begründeten 
Ausnahmen: Entlang der Kölner Straße bis zum Bereich des 
Marktes existieren eine Reihe von kleineren Erker und Alta-
nen (Austritten). An diesem Straßenzug gilt es dieses typi-
sche Bauelement zu erhalten und sein ursprüngliches Er-
scheinungsbild zu bewahren. 

d Fassaden von Neubauten mit einer Länge von mehr 
als 50,00 m sind durch architektonische Gliederungs-
elemente (z. B. Stüt zen, Pfeiler, Lisenen, Rankgerüste) 
in Abschnitte von jeweils maximal 20,0 m vertikal zu 
strukturieren. Ab einer Gebäudebreite von 10,00 m ist 
die Fassade auch horizontal zu gliedern.

e Die Ausbildung von Risaliten und Anbauten ist innerhalb 
der fünf Teilbereiche lediglich an den Gebäude-Rücksei-
ten gestattet. Innerhalb des Teilbereiches C sind derarti-
ge Baukörper gänzlich ausgeschlossen. [C]

f Die Fassaden zur Haupterschließungsstraße haben - bis 
auf gliedernde und dekorative Fassadenelemente - eine 
plane Gestaltung aufzuweisen. Vortretende Bauelemen-
te, wie beispielsweise Risalite, Balkone, Terrassen und 
vorgelagerte Laubengänge, sind daher unzulässig. 

Erker in der Kölner Straraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaraßßßßßeßeeeeeeeeßßeeeeßßeeeeßßßeeßeeeeeeßeeeeeeeeeeeßßßßßßßßßeeeeeßßßßßßeeeßßßßeeeeeeeeeßßeeeeeeßeeeeeeßßßeeßßßeee Moderner Balkon

Schlichte Lochfassadeeeennnnnnnnenneneeennnn Plane Fassadengestaltttuuuuuuuuuuuuuutuuuutuuuuuuuuuuuuuuuuuuututuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnngggggggnnngnnnnnggnnnnnnnnnnnggggggnnnnnggggggggggggnnnnnnggggggggggggnnnnnnnnnnggggggggggnnnnnnnggggggggggnnnnnnngggnnnnngnggggggnnngnngggnggggnggggnggggggggngggggggnngggg

g Abweichend von § 7 Abs. 4 c sind vorhandene vor-
gezogene Fenster, Erker und Altane entlang der �Kölner 
Straße�, Marburger Straße�, �Marburger Tor� sowie am 
�Markt� an Gebäuden zu erhalten. Ausnahmsweise ist 
der Neubau von Erkern und Altanen an den Straßen-
zügen �Kölner Straße� und �Markt� sowie außerhalb der 
fünf Teilbereiche zulässig. Es ist nur ein Erker pro Fas-
sade zulässig; diese sind symmetrisch in der Fassa-
denmitte anzuordnen und dürfen eine Breite von 2,00 
m in Teilbereich A nicht überschreiten. Die Erker dür-
fen nicht unterhalb der Rohdecke des Erdgeschosses 
an der Fassade ansetzen; sie sind mit Fenstern zu ver-
sehen und der sonstigen Fassadengestaltung anzupas-
sen. Der Erker darf nicht weiter als 1,00 m über die Fas-
sade hinauskragen. Altane mit filigraner Absturzsiche-
rung auf den Erkern sind zulässig.

h Eine Erweiterung von bereits vorhandenen Anbauten, 
wie z. B. Erkern und Balkonen, entlang der Haupter-
schließungsstraße ist nicht zulässig.

§ 7 | Fassadengestaltung



22

1

2

3

Erläuterung zu § 7 Abs. 2 c bis e
In den Teilbereichen A, B und C dominiert der Gebäudetyp 
des sog. �Geschäftshauses�. In diesem Fall werden zumeist 
innerstädtische Häuser durch verschiedene Nutzungen be-
legt. Im Erdgeschoss befinden sich  Ladenlokale, Gastrono-
miebetriebe o. ä. und in den Obergeschossen Wohnungen 
bzw. Büroräume. Diese Nutzungsvielfalt ist auch an den Fas-
saden ablesbar. Durch viele Schaufensterflächen wirken die 
Erdgeschosse häufig gläsern und durchlässig, während die 
Obergeschosse durch überwiegend geschlossene Lochfas-
saden mit ebenmäßigen Fensterreihen geprägt sind. Diese 
klassische Fassadengliederung soll erhalten bleiben.

Statisch meist notwendig, aber auch für die Gestaltung wich-
tig, sind neben den Glasflächen geschlossene Wandelemen-
te im Erdgeschoss. Diese stellen z. B. durch Stützen und 
Pfeiler die gestalterische Verbindungen zwischen den Ge-
schossen dar.

Erläuterung zu § 7 Abs. 2 a und b

Abs. 2 Fenster

a Die Fensterachsen von übereinander liegenden Ge-
schossen müssen sich entweder mittels der Außen-
kanten oder der Mittelachse der Fenster aufeinander 
beziehen. 

b Gleichartige Fenster innerhalb einer Etage müssen 
gleiche Sturz- und Brüstungshöhen aufweisen.

c Die Ausbildung von Schaufenstern ist ausschließlich 
im Erdgeschoss zulässig. Eine Unterteilung der Glas-
flächen mittels Stützen oder Pfeilern ist wünschens-
wert. 

Horizontaler und vertikaler Bezug von Fensterachsen bzw. 
Brüstungshöhen (Orientierung an Mittelachse und/oder Au-
ßenkante)

Schaufenster am Markt (TB A)   1| Seitlicher Abstand zur Hauskante   2| Stützen zwischen den eininzezeelnlnlnenennen 
Schaufenstern  3| Die Außenkanten der (Schau-)Fenster werden als Bezug zwischen EG und OG
genutzt; somit wird die Lage und die Dimensionierung der Schaufenster aus der Fassadenstruktur eentntwiwiw ckckckeleleltt.t.t

3

d Die Schaufensterfronten innerhalb der Teilbereiche A, B 
und C dürfen sich nicht über die gesamte Gebäudebrei-
te erstrecken. Es ist zu den Gebäudekanten ein Abstand 
von mindestens 0,25 m einzuhalten. [A B C]

e In den Teilbereichen D und E sind Schaufenster unzu-
lässig. [D E]

f Die Schaufenster sind aus der Struktur der jeweiligen 
Fassade zu entwickeln und müssen sich in die Gesamt-
fassade einfügen. Dies gilt für Gliederung, Maßstab und 
Farbe der Rahmung.

§ 7 | Fenster
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g Die Orientierung von Fenstern innerhalb aller fünf Teil-
bereiche ist stehend (vertikal) auszurichten. [A B C D E]

h Für eine Vergrößerung der Öffnungsfläche ist in allen 
fünf Teilbereichen eine Kopplung von stehenden Fen-
stern zulässig. Dabei können maximal drei Fensterele-
mente gekoppelt werden; der Eindruck eines durchge-
henden Fensterbandes ist zu vermeiden. [A B C D E]

i Innerhalb aller fünf Teilbereiche sind bodentiefe Fenster 
entlang der Haupterschließungsstraßen generell unzu-
lässig. Diese könnem lediglich in Ausnahmen in den 
Teilbereichen A, B und C als einzelne Gestaltungsele-
mente an einer Fassade zugelassen werden. [A B C 
D E]

Erläuterung zu § 7 Abs. 2 g bis l
Als �Augen des Hauses� spiegeln die Fenster die Seele eines 
Gebäudes wider. Daher ist die Gestaltung  der Fenster für die 
Erscheinung eines Hauses ganz zentral. 

Den schmalen hohen Fassaden angepasst finden sich  in der 
Innenstadt überwiegend Fenster mit einer vertikalen Ausrich-
tung wieder. 

Um die Wirkung von �dunklen Löchern� in einer Fassade zu 
vermeiden, ist es wünschenswert, die konstruktive Teilung 
der Fensterfläche (z. B. zwei Fensterflügel, ein Oberlicht) und 
Gestaltungselemente wie Putzfaschen zu erhalten bzw. wie-
derherzustellen; denn so wird die Glasfläche eingefasst und 
aufgewertet. Der Einsatz von Sprossen und weißen Fenster-
rahmen verstärkt die optische Wirkung eines Fensters zu-
sätzlich in einer Fassade.

1| Vertikale / stehende Ausrichtung
2| Kopplung von zwei Fenstern
3| Konstruktive Fensterteilung | zwei Flügel & Oberlicht
4| Horizontale / liegende Ausrichtung

1

4

2

3

Fassadenabschnitt im TB B | gleichmäßige Fensterreihen mit gleichen Brüstungshöhen
5| Das Fenster verliert Wirkung durch fehlende Faschen   
6|  Dunkle Fensterrahmen kommen durch den fehlenden
     Kontrast zum Glas kaum zur Geltung
7| Sog. Einscheibenfenster wirken trist und leblos - kön
     nen mit z. B. mit Faschen aufgewertet werden

1|2 Abgesetzte Laibungen (innen) und Putzfaschen (außen)
        stehen im Kontrast zur hellen Putzfassade und 
        betonen das Fenster
3|   Zwei zu öffnende Fensterflügel (z. B. sog. Stulpfenster)
4|   Weiße Sprossen gliedern die Fensterfläche zusätzlich

5

1

6

2

7

3

4

j Es ist wünschenswert, wenn vorhandene konstrukti-
ve Fensterteilungen, sowohl vertikal als auch horizon-
tal, erhalten bzw. bei einem notwendigen Austausch der 
Fenster in ähnlicher Form wiederhergestellt würden. 

k Beim Austausch von Einscheibenfenstern innerhalb 
der fünf Teilbereiche ist das Einsetzen von Fenstern mit 
konstruktiver Teilung (z. B. zweiflügelig, mit Oberlicht) 
oder Fenster mit einer optischen Teilung durch vortre-
tende Sprossen wünschenswert. [A B C D E]

l Eine �unechte� Teilung von Fenstern ist innerhalb der 
fünf Teilbereiche nur zulässig, wenn die Teilung durch 
ein außen auf der Glasfläche aufliegendes Sprossen-
profil, welches fest mit der Scheibe verbunden ist, imi-
tiert wird  (so genannte Wiener Sprosse). Die Fassaden 
entlang der Bahnhofstraße sind nicht von dieser Fest-
setzung betroffen. [A B C D E]

§ 7 | Fenster
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m Für die Verglasung von Fenstern, Dachflächenfen-
stern, Schaufenstern und Türen darf kein verspiegel-
tes, gewölbtes oder gefärbtes Glas verwendet wer-
den.

n Fensterrahmen sind an der jeweiligen Fassadensei-
te in einheitlicher Farbgebung und Materialität vor-
zusehen. 

o Fensterrahmen sind entsprechend der Farbleitpla-
nung farblich zu gestalten. 

p Als Ausnahme können in den Teilbereichen A, B und 
C auch metallene Oberflächen von Schaufenster- 
und Türrahmen im Erdgeschoss zugelassen werden. 
[A B C]

Erläuterung zu § 7 Abs. 2 n bis p
Die Wirkung eines Fenster wird durch viele Komponenten be-
stimmt. Neben dem Format sind auch Material, Farbe, Profi-
lierung des Rahmens sowie das Zusammenspiel von Flügel- 
und Blendrahmen wichtig. Dabei ist stets das rechte Maß 
entscheidend; so darf eine Sprosse nicht zu fein sein und 
kaum in Erscheinung treten; sie darf aber auch nicht zu breit 
und grob wirken. 

Insbesondere Fenstergestaltungen aus der Wiederaufbauzeit 
sind durch schmale Rahmen und Sprossen in ihrer Ausge-
staltung sehr feingliedrig. Dieses charakteristische Bild soll-
te erhalten bleiben. Ebenso erhaltenswert sind die typischen 
opulenten Gewände der älteren Geschäftshäuser; auch sie 
verleihen einem Haus ein unverwechselbares Aussehen.

Ein prägendes Gestaltungselement der Siegener Fenster ist 
der klassische weiße Fensterrahmen. Farbige (blau, rot, etc.) 
und dunkle Rahmen sind in der Innenstadt Ausnahmen. Eine 
weiße Fenstereinfassung stellt zu den dunklen Glasflächen 
den größtmöglichen Kontrast her und betont die Fensteröff-
nung. Aus diesem Grund werden durch die Farbleitplanung 
weiße Fensterrahmen innerhalb der fünf Teilbereiche festge-
setzt. 

Wichtig ist, die Gestaltung eines Fensters dem Baustil des 
Gebäudes anzupassen und nach Möglichkeit originale Ele-
mente zu bewahren. Für das Siegener Zentrum gilt die  fol-
gende Grundregel für ein �passendes Fenster�: Stehendes 
Format, weiße Rahmung mit einer konstruktiven oder opti-
schen Teilung, dem Baustil des Gebäudes angepasst.

q Der Erhalt bzw. die Neuanlage von Faschen, oder Stein-
rahmungen/Gewänden um Fenster- oder Türöffnungen 
ist erwünscht. 

r Bei reinen Putzfassaden ist es wüschenswert, wenn 
Laibungen und Putzfaschen um die Fenster farblich 
oder strukturell gegenüber der Fassade abgesetzt wer-
den (siehe FLP - Anlage 2).

§ 7 | Fenster

Vorkriegsbebauung| TB A | besondere Fensteeerrrrrr-r-r--rrr
formen (gerundeter Abschluss) | massive Fennnsnsssnssssnsssssssnstteteteeeeeeetteeettteeetteeeeeeetetteteeetterrtrttttttrttttrtttttttttrrtttttttttttrttrtrttttttttteieieieiiieiieieiiieeeeeeeeeeeeeeieieeeeeeeiieeieeeeeiieeiieieeeieeieeieeieeieiiiieieeie -------------------
lung mit starkem Rahmenprofil

Fassade TB C | Kopplung von stehenden Fensteeeerrrr-r-
formaten in Kombination mit filigraner Fensterteeiluuuuuunnu gggggg  

Typ. Nachkriegsbebauung | TB C | 
Stehendes Einzelfenster mit schmaler, 
konstruktiver Teilung | sog. Sprossenfenster
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Erläuterung zu § 7 Abs. 3
Es existieren viele verschiedene Varianten von Hausein-
gangstüren im Siegener Zentrum. Die Spanne reicht von 
sehr modernen und schlichten Ausführungen bis zu kunst-
voll verzierten alten Holztüren. Viele dieser Türen haben ihre 
Berechtigung im Stadtbild. Je nach Gebäudealter und Baustil 
des Hauses sollten auch die passenden Türen verwendet 
werden.

Türen trennen das private vom öffentlichen Leben und sym-
bolisieren Schutz, Geborgenheit und stellen dennoch die Ver-
bindung zur Außenwelt dar. Diese Funktion ist auch durch die 
Gestaltung einer Hauseingangstür ablesbar. Der geschlos-
sene Anteil eines Türblattes symbolisiert die Trennung von 
Innen- und Außenbereich; wird der Anteil des Glaseinsatzes 
zu groß, verwischt diese notwendige Differenzierung. Daher 
verfügt die Mehrzahl der Bestandsgebäude über vorwiegend 
geschlossene Hauseingangstüren.

Abs. 3 Türen

a Als Hauseingangstüren im Sinne der Satzung sind Zu-
gänge zu Wohnhäusern bzw. Treppenhäusern für Büro- 
und Wohnräume und nicht Zugänge zu Ladenlokalen zu 
verstehen. 

b Hauseingangstüren sind mit einem maximalen Licht-
ausschnitt von 1/2 auszuführen, als Berechnungs-
grundlage wird das Türblatt herangezogen. 

c Das Erscheinungsbild von Hauseingangstüren muss 
sich der Fassadengestaltung (Baustil, Farbgebung etc.) 
anpassen. Die Verwendung von hochglänzenden, re-
flektierenden sowie grell farbigen Materialien oder An-
strichen ist nicht zulässig. 

Schlichte, moderne 
Tür

Schlichte Holztür 

  Hauseingangstüren im Vergleich | TB D

Klassische Tür in re-
gionaltypischer Farbe

Historische Holztür mittttt t tt OOOOOOOOOrrrrrrOrrOrOrrOrOOrrrOOrrrOrrOrOOOrrrOr-------------
namenten

§ 7 | Türen
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Erläuterung zu § 7 Abs. 4
Die Regelungen dienen dem Erhalt von regionaltypischen 
Formen, Materialien und Farben. Bestimmte Materialien sind 
völlig untypisch für die Siegener Innenstadt und waren Mo-
deerscheinungen der vergangenen Jahrzehnte; dazu zählt 
z.B. eine strukturierte Kunststoffverkleidung genauso wie die 
dunkle Steinverkleidung. Diese gilt es zukünftig zu vermei-
den, denn nur so können langfristig typische Materialien und 
Bauformen wie Schieferverkleidungen erhalten werden. 

Die �Unverwechselbarkeit� des Siegener Stadtbildes im Ver-
gleich zu anderen Städten und Regionen sowie ein harmo-
nisches Erscheinungsbild stehen dabei im Fokus dieser Sat-
zung und aller begleitender Projekte. 

Abs. 4 Die Verwendung folgender Materialien zur 
Fassadengestaltung von Haupt- und Nebengebäuden ist 
allgemein unzulässig:- Glänzende Fassadenelemente, wie polierter oder 

geschliffener Natur- oder Werkstein, glasierte Kera-
mikplatten, Metallplatten o. ä.,- Spiegelglas und Glasbausteine, - Blockhauselemente,- Fachwerkimitation,- Vollkunststoffverstrebungen und -bekleidungen so-
wie  glänzende Metallbekleidungen,- Sicht- und Waschbeton,- Backstein,- Harzkompositplatten- Klinker und Klinkerriemchen,- Fliesen- sowie glänzende Anstriche.

Fachwerkimitation BlockhauselementeFliesen Metallverkleidung

Klinkerriemchen Polierter SteinGlasbausteine Kunststoffverkleidung

Eine polierte dunkle Steinfassade wirkt 
zwischen (für die Wiederaufbauzeit typischen)
hellen Putzfassaden wie ein Störfaktor

§ 7 | Materialien
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Erläuterung zu § 7 Abs. 5
Die Unverwechselbarkeit der Region und der damit verbun-
dene Erhalt der baukulturellen Traditionen ist ein Leitgedan-
ke dieser Satzung. Die Entstehungszeit und die verfügbaren 
Materialien sowie Fertigungstechniken der verschiedenen 
Bauzeiten sind in der Innenstadt klar ablesbar. Die identitäts-
stiftenden Elemente gilt es daher zu filtern, neu zu entdecken 
und langfristig zu schützen.

Es ergeben sich je nach Teilbereich unterschiedliche Grund-
typen bei der Fassadengestaltung. In der Altstadt 
finden sich viele Fachwerkgebäude in Schwarz-Weiß-Optik 
sowie graue Schieferfassaden; im Geschäftsbereich der 
Oberstadt dominieren die Putzfassaden in hellen Pastelltö-
nen mit dunklen Schieferdächern.  Diese Farb- und Material-
kombinationen sind in der Farbleitplanung (Anlage 1) zusam-
mengefasst und detailliert beschrieben.

Abs. 5 In allen fünf Teilbereichen sind folgende Fassaden-
materialien zwingend vorgegeben: 

a In den Teilbereichen A, C und E sind ausschließlich ver-
putzte Fassaden zulässig. [A C E]

b Im Teilbereich B sind nur Putzfassaden sowie entlang 
der Bahnhofstraße mit hellem, mattem Stein verkleidete 
Fassaden zulässig. [B]

c Im Teilbereich D sind als Fassadengestaltung ledig-
lich Sichtfachwerk, Naturschiefer-Verkleidungen (dunk-
ler Tonschiefer) sowie Putz zulässig. Ebenfalls zuläs-
sig sind waagerecht orientierte Holzverbretterungen im 
Erdgeschoss in Verbindung mit Fachwerk oder Schie-
fer in den oberen Geschossen. Eine Kombination von 
Fassadenmaterialien an einer Fassade ist möglich. Pro 
Geschoss darf jedoch nur ein Material verwendet wer-
den. [D] 

Putzfassade TB B

Schiefer und Putz TB DDDDDDD

Natursteinfassade TB BBBBBBBBBB

Schiefer u. Verbretterunnnnnnnngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
TB D

Putzfassade TB A

Sichtfachwerk TB D Putzfassade TB E

Putzfassade TB C

Mit �Verbretterung� ist die Verkleidung der Fassade mit Holz-
brettern gemeint. Als überwiegend weiß, grau oder auch 
grün lackierter Wetterschutz findet sich dieses Fassadenele-
ment ebenso in benachbarten Regionen des Siegerlandes 
wieder, aber  im Detail doch ganz anders. Im �Bergischen 
Land� sind Verbretterungen häufig am Giebel im Oberge-
schoss senkrecht montiert; dagegen sind sie im Siegerland 
als waagerechte Struktur im Erdgeschoss zu finden. 

Jedes dieser Bau- und Materialdetails repräsentiert ein Stück 
Siegener Identität. Erhalt und sachgerechte Pflege dieser Ei-
genarten sollte ein Grundsatz bei der Sanierung der alten 
Bausubstanz sein. Die gelungene Neuinterpretation der ur-
sprünglichen Materialien und Gebäudetypen bei Neu- und 
Umbau ist eine wichtige Zukunftsaufgabe der Eigentümer, 
Architekten und Handwerker der Region.

d Die Fassaden bestehender Ziegel- und Sandsteinfassa-
den sind in allen fünf Teilbereichen entsprechend der 
Farbleitplanung (siehe FLP - Anlage 2) auszuführen. 
[A B C D E]

e An untergeordneten Bauteilen und Fassadenabschnit-
ten (z. B. Eingangsbereiche, Erker) sowie Fassadenab-
schnitten, die vom öffentlichen Straßenraum nicht ein-
sehbar sind, können auch abweichende Materialien zu-
gelassen werden. [A B C D E]

f Bei Putzfassaden sind ausschließlich glatte Putze mit 
einer feinkörnigen Oberfläche ohne Richtungsstruktur 
zu verwenden; gemusterte und strukturierte Putzarten 
sind unzulässig. [A B C D E]

§ 7 | Materialien
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Abs. 6 Schieferbekleidungen an Fassade

a Innerhalb der fünf Teilbereiche sind Schieferplatten im 
Hochformat zu verwenden. [A B C D E]

b In allen fünf Teilbereichen sind Schieferplatten mit Kan-
tenabschlägen oder sichtbaren Abrundungen zu ver-
wenden. Dabei dürfen maximal zwei verschiedene 
Plattenformen kombiniert werden. Zum Abschluss 
bzw. zur Betonung von Fensteröffnungen oder Haus-
kanten kann eine dritte Plattenform Verwendung fin-
den. [A B C D E]

c Als Verlegeart ist die �Altdeutsche Deckung� (siehe Er-

läuterung S. 37 dieser Satzung) zu bevorzugen. Zu-
sätzlich ist die Schuppen-, Fischschuppen-, Spitzwin-
kel-, Bogenschnittdeckung zulässig.

Erläuterung zu § 7 Abs. 6 und 7
Das prägende und somit verbindende Merkmal von vielen 
Bereichen der Siegener Innenstadt sind feinkörnige Putzfas-
saden. Diese stammen zumeist aus der Zeit des Wiederauf-
baues und sind unbedingt zu erhalten. Die Verwendung von 
abgesetzten Putzfaschen oder Ornamenten ist üblich und der 
Erhalt wünschenswert; dagegen sind gemusterte und grobe 
Putzarten untypisch und damit zu vermeiden.

Schieferbekleidungen an Fassaden (charakteristisch für die 
Gebäude aus der Zeit vor 1945) sollten als prägendes Ele-
ment in der Altstadt erhalten bleiben. Das übermäßige Ver-
kleiden von Fassadendetails ist dagegen nicht gewollt. Durch 
weiße Gewände oder farbige  Balkenköpfe wird die dunkle 
Fassade gegliedert. Ohne diese Gestaltungselemente wirkt 
die Fassade trist und leblos.

Feinputz / Glattputz

Kellenputz mit Strukturrr

Putzfläche mit Musterrr

Feine Putzfassade

d Das Einfärben, Beschichten bzw. Anstreichen von 
Schieferplatten ist nicht statthaft. 

e Regionaltypische Fenstergewände und Blendrahmen 
bzw. Gewände von Türen sind bei überwiegend mit 
Schiefer gestalteten Fassaden zu erhalten bzw. wieder-
herzustellen. Ebenso sind gliedernde Elemente (z. B. 
Verblendbretter mit Verzierungen) zu erhalten.  

f Gewände und Rahmungen an Fenstern müssen bei mit 
Holz oder Schiefer verkleideten Fassaden der Farbe der 
Fensterrahmen entsprechen. 

Abs. 7  Die Farbgestaltung der Fassaden ist nach der 
Farbleitplanung für die Siegener Innenstadt (siehe FLP -  

Anlage 2) auszuführen.

§ 7 | Materialien
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Schieferfassade mit einer Verbretterung im Bereich 
des Erdgeschosses | TB D | Fenster und Türen 
verfügen über helle Gewände als Kontrast zur Fassade

Schieferfassade  TB D   1 |Verblendung der Rahmen u. Ge-
wände durch Schiefer; der typische Fassadencharakter ist 
verloren      2| Durch Fensterteilung und Gewände könnte die 
Fassade deutlich aufgewertet werden
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Abs. 8 Untergeordnete Fassadenelemente wie Balkone, 
Austritte und Loggien sind in ihrer Gestaltung der Fassade 
anzupassen sowie in Farbe, Materialität und Form schlicht 
auszuführen.  

Abs. 9 Geländer und Absturzsicherungen sind in Metall, 
Glas oder entsprechend des Fassadenmaterials schlicht 
auszuführen.

Abs. 10 Pflanzbehältnisse und Rankhilfen (z. B. 
Blumenkästen) an den Fassaden entlang der Haupt-
erschließungsstraße sind nur dann zulässig, wenn sie 
für jede Fensteröffnung einzeln in einem schlichten 
Erscheinungsbild angebracht sind.

Abs. 11  Pflanzkästen und deren Halterungen dürfen nicht 
über die jeweiligen Außenkanten von Fensteröffnungen hin-
auskragen bzw. sich über mehrere Geschosse erstrecken.

Abs. 12 Garagen, Carports und sonstige eingeschossige 
Nebenanlagen sind in Längsrichtung im Winkel von 90 
Grad zur erschließenden Verkehrsfläche anzuordnen.

Abs. 13 Alle Arten von Nebenanlagen sind in schlich-
ter Form auszuführen und sind, wenn sie von der 
Haupterschließungsstraße aus einsehbar sind und frei 
stehen, durch Fassadenbegrünung oder Abpflanzungen zu 
kaschieren. Sie dürfen eine Gesamthöhe von 3,00 m nicht 
überschreiten.

Abs. 14 Die Farbgestaltung von Garagentoren ist nach der 
Farbleitplanung auszuführen (siehe FLP - Anlage 2).

Pflanzbehältnisse mit  Metallkonstruktion| TB AAA

Erläuterung zu § 8 Abs. 8 bis 9
Auch untergeordnete Bauteile eines Hauses prägen die Wir-
kung eines Straßenzuges immens. Daher sind auch Festset-
zungen zu nachrangig wirkenden Dingen wie Pflanzkästen 
sinnvoll. Wie im unteren Bild ersichtlich, wird eine ganze 
Fassade durch Pflanzkästen bzw. durch deren tragenden-
de Konstruktionen dominiert. Ganz ähnliche Effekte können 
Geländer, Tore oder Balkone bewirken. Eine Anpassung und 
Unterordnung solcher funktionalen Bauteile ist undedingt er-
forderlich.

Erläuterung zu § 7 Abs. 12 bis 13
„ Zu den Wesensmerkmalen einer untergeordneten Neben-

anlage gehört, dass die Anlage sowohl in ihrer Funktion als 

auch räumlich gegenständlich dem primären Nutzungs-

zweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke ... so-

wie der diesem Nutzungszweck entsprechenden Bebauung 

dienend zu- und untergeordnet ist.“  (BVerwG 17.12.1976 – 

IV C 6.75 BRS 30 Nr. 117) 

§ 7 | Sonstige Bauteile

Vorgesetzte Balkone | schlichte Ausführung

Durch Fassadeneinschnitte integrierte, selbsttragende 
Balkone 
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Erläuterung zu § 7 Abs. 15 
Sicht- und Sonnenschutz ist unerlässlich; er darf aber die 
Gesamtwirkung einer Fassadengestaltung nicht zerstören. 
Derartige funktionale Details müssen sich unterordnen. 

Eine klassische Variante des Sicht- und Sonnenschutzes ist 
der Fensterladen. Er ist in schlichter Ausformung immer wie-
der in der Innenstadt zu sehen. Häufig dienen Läden als Ge-
staltungselement und rahmen ein Fenster zusätzlich ein. 

Aufgesetzte Außenjalousien dominieren die Fassadengestal-
tung zumeist; dies kann bei modernen Fassaden gezielt ge-
nutzt werden, bei älteren Gebäuden wirken nachträglich an-
gebrachte Rollläden und Außenjalousien häufig störend. 

Eine Unterordnung dieser Funktionselemente ist notwendig. 
Daher sind beispielsweise die notwendigen Kästen für Ja-
lousien innerhalb der fünf Teilbereiche in die Fassade zu in-
tegrieren.

1 2

Eine weitere Methode für den Sichtschutz ist die Beklebung 
von Fenstern durch Folie. Wenn die Folie lichtundurchlässig 
ist, entsteht der Eindruck von blinden bzw. toten Scheiben. 
Dies beeinträchtigt eine Fassade erheblich. Sobald Folien 
mit transluzenter Wirkung verwendet werden oder die Folien 
nicht die ganze Scheibe bedecken, lässt sich dieser Effekt 
deutlich mindern.

Leerstehende Lodenlokale wirken häufig als �dunkle und un-
belebte� Einschnitte in den Einkaufsstraßen. Durch Beleuch-
tung, die Gestaltung der Schaufensterbereiche oder mithilfe 
von Beklebungen kann dieser Effekt gemindert werden. Da-
bei ist wichtig, dass hier keine großformatigen Werbeflächen 
entstehen und durch die Vermeidung von blickdichten Folien   
die Schaufenster nicht tot wirken.

Schlichter Fensterladen

Außenjalousie außerhalb TB 
| in Neutralfarbe

Schlichter Fensterladen

Integrierte 
Außenjalousie

Fenster TB B 
, we1| Sichtschutz durch opake eiße Beklebung  ee
kleb2| Transluzente, kleinere Be bungbb

Abs. 15 Sicht- und Sonnenschutz

a Rollläden und Außenjalousien sind innerhalb aller fünf 
Teilbereiche zulässig, wenn sie entlang der Haupter-
schließungsstraßen so angeordnet sind, dass sie im 
hochgezogenen Zustand nicht sichtbar sind. Kästen 
von Rollläden sind ebenfalls so anzuordnen, dass sie 
vom öffentlichen Straßenraum aus nicht sichtbar sind. 
An den Rollläden darf im gesamten Geltungsbereich 
keinerlei Werbung angebracht werden. Die farbliche 
Gestaltung von Rollläden ist gemäß der Farbleitplanung 
auszuführen (siehe FLP - Anlage 2).

b Auf die Fassade aufgesetzte Außenjalousien sind in-
nerhalb der fünf Teilbereiche nicht zulässig. Außerhalb 
der fünf Teilbereiche müssen Außenjalousien nach den 
Maßgaben der Farbleitplanung gestaltet werden (siehe 

FLP - Anlage 2).

c Fensterläden sind in einer schlichten, regionaltypischen 

Ausführung zulässig. Die Farbgebung ist entsprechend 
der Farbleitplanung (siehe FLP - Anlage 2) auszuführen.

d Beklebungen von Fenstern, Schaufenstern und Türver-
glasungen zu Sichtschutzzwecken sind zulässig; die 
Ausführung muss mit transluzenter, nicht spiegelnder 
Folie in Neutralfarben erfolgen. Ebenfalls zulässig sind 
dezent spiegelnde Folien, welche die Wirkung eines 
dunklen Fensterglases imitieren.

e Sichtschutzelemente auf Balkonen und Terrassen müs-
sen sich der Farbigkeit der Fassade anpassen. Eine ein-
heitliche Gestaltung für ein Gebäude ist wünschens-
wert.

f Eine hochwertige Gestaltung der Schaufenster bei 
leerstehenden Ladenlokalen ist wünschenswert. Eine 
schlichte Beklebung der Scheiben ohne Werbebot-
schaften ist bei einem Leerstand zulässig.

§ 7 | Sicht- und Sonnenschutz
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Erläuterung zu § 8 Abs. 1 a und b
Die weithin sichtbare Dachlandschaft ist einer der größten 
Identifikationspunkte der Innenstadt. Die dunklen, hoch aufra-
genden Dächer mit durchgängigen Gaubenreihen prägen ein 
Stadtbild, welches in dieser Stringenz während des Wieder-
aufbaues nach 1945 für viele Straßenzüge geplant und um-
gesetzt wurde. 

Durch die geschlossene, gleich hohe Bebauung mit gleichför-
migen Dächern entsteht ein einzigartiges Merkmal. Insbeson-
dere in der Sandstraße ist dies gut erkennbar. 

Ein weiteres Charakteristikum (Hauptmerkmal) dieser Dächer 
ist der parallel zur Haupterschließungsstraße ausgerichtete 
First (dies wird als �traufständig� bezeichnet). In der Innen-
stadt sind sowohl Trauf- als auch Firstlinie durchgängig und 
weisen keinerlei Versprünge auf. Die Dachgestaltung wird 
komplettiert durch die feine und sehr ebenmäßige Eindek-
kung mit Naturschiefer.

§ 8 Dachgestaltung
Abs. 1 Dachform und �ausrichtung 

a Die geschlossene Dachlandschaft in den Teilbereichen 
A, B und C ist mittels durchgängiger Trauf- und Firstli-
nien bei benachbarten Gebäuden zu erhalten bzw. wie-
derherzustellen. Abweichungen sind zulässig bei Ver-
sprüngen in Trauf- und Firstlinien, welche lediglich topo-
grafisch bedingte Höhenversätze ausgleichen. In Fällen 
von historisch begründeten Abweichungen der Dach-
form einzelner Gebäude kann auf die Durchgängigkeit 
des Firstes bei diesem Gebäude verzichtet werden. 
[A B C]

Ob
Fir
Unten: Geschlossene Dachlandschaft entlang der Sandstraße | TB C | Trauf- und

p g gp g gFirstlinien sind parallel zur Straße ausgerichtet und in einer geschlossenen Flucht p g g

mit Naturschiefer.

b In den Teilbereichen A, B, C und D sind die First- und 
Trauflinien der Hauptbaukörper in ihrer Ausrichtung 
parallel zu den Haupterschließungsstraßen zu erhalten 
oder herzustellen (traufständige Ausrichtung). Ausnah-
men können in den Bereichen A und D in historisch be-
gründeten Fällen zugelassen werden. [A B C D]

§ 8 | Dachform-und -ausrichtung

1

ben: Geplante Abwicklung der Löhrstraße im Rahmen des Wiederaufbaues | TB A | 
rst- und Trauflinie verlaufen durchgängig und gleichen lediglich topografische Unterschiede aus

1

Geschlossene Gebäudezeile am Marburger Tor | TB A |
1 | Stellt den Ausreißer aus einer ursprünglich durchgän-
gigen Dachgestaltung dar
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f Abweichende Dachformen sind in allen fünf Teilbe-
reichen außer Teilbereich C möglich, sofern sie den 
optischen Eindruck der von Satteldächern geprägten 
Dachlandschaft aufrechterhalten und die Traufe par-
allel zur Hauptverkehrsstraße ausgerichtet ist. Abwei-
chende Dachformen in Form von Flach- oder Pultdä-
chern können bei Sonderbauwerken (z. B. Turnhallen, 
Bunkern) zugelassen werden. [A B D E]

Abweichende historische Dachformen in der 
Kölner Straße (TB A) | Aus der Kölner Straße 
blickend wirken die Dächer wie Satteldächer

Erläuterung zu § 8 Abs. 1 d

c Die First- und Traufhöhen gegenüber liegender Gebäu-
de sind in allen fünf Teilbereichen aufeinander abzu-
stimmen. [A B C D E]

d In den Teilbereich A, B, C, D und E sind ausschließlich 
Sattel- und Walmdächer in symmetrischer Neigung zu-
lässig. Die als Sattel- oder Walmdächer ausgeprägten 
Hauptdächer müssen in ihrer Grundfläche mehr als 
2/3 der Hausgrundfläche überdecken. [A B C D E]

e Im Falle einer geschlossenen Bebauung bzw. von Haus-
gruppen dürfen in den Teilbereichen A, B, C, D und E 
Walmdächer nur an den Endgebäuden einer jeweiligen 
Hausreihe verwandt werden. [A B C D E]

§ 8 | Dachform-und -ausrichtung

1 2 2 2

Draufsicht der Gebäude mit Dachteilflächen | TB A, TB B und TB C |   1 | Hauptdächer mit zentraler Firstlinie | Insgesamt 
gut erkennbar: Die Mehrzahl der Hauptdächer verfügt über geneigte Dächer mit durchlaufenden First- und Trauflinien. 

Gebäudeschemata in der Seitenansicht und Draufsicht
1 | Symmetrisch geneigtes Satteldach  
     (Neigungswinkel der Dachflächen beiderseits des
     Firstes ist gleich; der First liegt in der Mittelachse 
     des Gebäudes; die Dachflächen sind gleich lang)
2 |Unsymmetrisch geneigtes Satteldach
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Erläuterung zu § 8 Abs. 1 g, h und i
Die Dachlandschaft Siegens ist einzigartig und 
schützenswert. Prägendes Merkmal dieser Dächer ist der 
geringe Dachüberstand sowohl an der Giebel- als auch an 
der Traufseite. In Kombination mit einer schlichten, hellen 
Verschalung der Unterseite des Dachüberstandes, dem Ab-
schluss durch eine helle Leiste und den aufliegenden Schie-
ferplatten ergibt sich ein filigraner Dachabschluss und somit 
eine ganz eigene Erscheinungsform. 

Das nachträgliche Verblenden des Ortganges durch Schiefer-
platten, Schindeln oder Bleche verleiht dem Dach eine deut-
lich grobere Wirkung und der Kontrast zwischen dunklem 
Dach und hellem Abschluss verliert sich. Ebenso wirkt sich 
ein größerer Dachüberstand aus. Beides ist aus praktischen 
Gründen des Wetterschutzes sinnvoll, jedoch verschwindet 
so ein prägendes Detail der Siegener Innenstadt.

g Krüppelwalm- und Zeltdächer fallen nicht unter den in 
§ 8 Abs. 1 d genannten Begriff der Walmdächer und 
sind in den Teilbereichen A, B, C und E als Dachform 
von Hauptdächern ausgeschlossen. [A B C E]

h Die Ortgänge sowie die traufseitigen Dachüberstände 
sind schlicht auszuführen; in den Teilbereichen A, B, C, 
D und E ist eine zusätzlich aufgesetzte Verkleidung des 
Dachabschlusses an einer einsehbaren Giebelseite,
z. B. durch ein Ortgangbrett, Schindeln oder Bleche, 
nicht zulässig. [A B C D E]

Verschieferter Ortgang | TB DFiligraner Ortgang ohne zusätzliche Verblendung | TB A

i Ein Dachabschluss mittels eines Ortgangbrettes ist 
dann zulässig, wenn die Konstruktion des Dachab-
schlusses in Folge einer energetischen Sanierung (Auf-
dachdämmung) verdeckt werden soll. Die Breite des 
Brettes darf die Konstruktionshöhe der Dämmung nicht 
überschreiten. Das Brett muss hinter der Dacheindek-
kung (Schieferplatte, Dachpfanne) zurückbleiben und 
schlicht ausgeführt werden. 

j Dachüberstände bei geneigten Dachflächen sind so-
wohl an der Traufseite auf maximal 0,40 m und an der 
Giebelwand auf maximal 0,30 m zu begrenzen. Die 
Ausbildung bzw. der Erhalt eines Traufgesimses, wel-
ches in Gestaltung, Material und Farbe auf die Fassa-
de abgestimmt ist, ist wünschenswert. Grundsätzlich 
unzulässig sind dabei massive Kastengesimse, welche 
unterhalb der Trauflinie als Kasten in Erscheinung tre-
ten. 

§ 8 | Dachform-und -ausrichtung

Skizze aus der Wiederaufbauzeit in Siegen - Schnitt durch 
einen Dachstuhl mit Maßkette | Gut ersichtlich ist der ge-
ringe Dachüberstand von 0,30 m sowie das abgestufte 
Dachgesims ohne Kastenwirkung an der Traufseite des 
Gebäudes

max. 0,40 m

Erläuterung zu § 8. Abs. 1 j
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b Es ist pro Dachseite nur ein Dachanbau zulässig.

c Es kann ein Dachanbau mit Dachaufbauten an einer 
Dachseite kombiniert werden.

d Dachaufbauten sind an einer Dachseite immer ein-
heitlich auszuprägen. Dachaufbauten müssen im-
mer in ebenmäßigen Reihen auf dem Dach angeord-
net sein und dürfen in ihren Anbringungshöhen nicht 
verspringen. 

Skizze aus der Wiederaufbauzeit in Siegen - Walmdach-
gaube in einem stehenden Format mit Einzelfenstern (auch 
�Simonygaube� - nach dem damals aktiven Stadtbaurat �Si-
mony� - benannt)

Front Seite

Simonygauben mit Schieferdeckung und -verkleidung |
TB A | Mit gekoppeltem Fenster

Erläuterung zu § 8 Abs. 2 a, c und d
Dachan- und -aufbauten (siehe Erläuterung S. 35) dienen 
überwiegend der Belichtung des Dachraumes bei stark ge-
neigten Dächern. Zwei ganz klassische Formen prägen in 
Siegen die Dächer. Als erstes ist an dieser Stelle das Zwerch-
haus zu nennen. Es ist z. B. im Teilbereich D an Dächern von 
älteren Fachwerkgebäuden zu finden. In den meisten Fällen 
handelt es sich um Zwerchhäuser mit symmetrisch geneig-
ten Satteldächern, welche direkt auf der Fassade des Haupt-
gebäudes fußen.

Ein typisches Merkmal aus der Wiederaufbauzeit ist die 
Walmdachgaube mit First (auch �Simonygaube� genannt). 
In gleichmäßigen Reihen verleihen diese voll verschieferten 
Gauben einen ganz besonderen Charme. Diese Gaubenart 
wird klassisch mit einem Einzelfenster im stehenden Format 
oder mit einer Kopplung von zwei Fenstern in einem liegen-
den Format verwendet.

Abs. 2 Dachaufbauten, -anbauten  und -einschnitte

a In den Teilbereichen A, B, C und D sind historisch be-
gründete Dachaufbauten bzw. -anbauten zu erhalten. 
Dazu zählen insbesondere in den Teilbereichen A, B und 
C die gleichmäßigen Reihen von so genannten �Simo-
nygauben�- ein zumeist stehendes Gaubenformat mit 
Walmdach, Einzel- oder zwei gekoppelten Fenstern und 
Schieferverkleidung � sowie Zwerchhäuser und Dach-
erker mit Sattel- oder Walmdach in den Teilbereichen 
B und D. Die Gebäude entlang der Bahnhofstraße sind 
von dieser Festsetzung ausgenommen [A B C D]

§ 8 | Dachaufbauten, -anbauten  und -einschnitte

Zwerchhaus | TB D Zwerchgiebel| TB A
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e Technisch nicht notwendige Dachaufbauten sind bei 
Flachdächern und Nebenanlagen ausgeschlossen.

f Dachanbauten dürfen nur mit symmetrisch geneigten 
Dachflächen mit Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdach 
ausgeprägt werden. 

g Der Neigungswinkel der Dachflächen  von Dachanbau-
ten sowie von Gauben (außer Flachdachgauben) muss 
zwischen 25 und 50 Grad betragen.

h Dachan- und aufbauten mit mindestens zweiseitig 
symmetrisch geneigten Dächern müssen in allen fünf 
Teilbereichen mit einem First ausgeführt werden. [A B 
C D E]

Erläuterung zu § 8 Abs. 2 e bis i
Die meisten Dächer in der Siegener Innenstadt sind symme-
trisch geneigte Dächer mit einem Neigungswinkel von ca. 
45 Grad. Um die so entstehenden Dachräume nutzen zu kön-
nen, ist die Belichtung und Belüftung der Räume notwendig. 
Die dafür benötigten Gauben, Dachfenster oder gar Rettungs-
ausstiege haben einen weit reichenden Einfluss auf die Ge-
staltung des Daches.

Die Siegener Dachlandschaft ist wie bereits dargestellt in 
Form und Farbe sehr harmonisch und es existieren nur we-
nige Typen von Dachan- und -aufbauten. Es gibt im Zentrum 
Siegens drei prägende Typen: Die voll verschieferte Walm-
dachgaube, den Quergiebel sowie das Zwerchhaus bzw. den 
kleineren Dacherker. Dieser Umstand ist auch der konsequen-
ten Planungen vieler innerstädtischer Straßenzüge während 
der Wiederaufbauzeit zu verdanken. 

In gleichmäßigen Reihen liegen die Gauben im unteren Drit-
tel der Dachfläche und harmonisieren zusätzlich die Wirkung 
der Siegener Dächer. Ein weit reichender Umbau, das Erwei-
tern oder das Zusammenlegen solcher Gauben entlang der 
Haupterschließungsstraßen würde ein weiteres Wiedererken-
nungsmerkmal Siegens zerstören.

Ebenso charakteristisch sind die Zwerchhäuser und Quergie-
bel, welche als Dachanbauten die Fassade hinauf ins Dach-
geschoss ziehen. Sie sind überwiegend an Gebäuden aus der 
Zeit vor 1945 häufig zu finden. Insbesondere in der Altstadt 
prägen diese Dachanbauten das Stadtbild.

i Das Verblenden von Dachauf- und -anbauten durch 
vorgesetzte Wandscheiben ist in allen fünf Teilberei-
chen unzulässig. Ausnahmsweise können Wandschei-
ben zugelassen werden, wenn die optische Wirkung ei-
nes regionaltypischen Spitzgiebels erhalten bleibt oder 
rekonstruiert wird und nur auf diesem Weg ein notwen-
diger Rettungsweg über das Dach geschaffen werden 
kann. [A B C D E]

j In den Teilbereichen A, B, D und E sind als Dachaufbau-
ten Einzelgauben mit Sattel- oder Walmdach zulässig. 
[A B D E]

k Im Teilbereich E sind im Straßenzug �Altenhof� Schlepp-
gauben mit einer sichtbar geneigten Dachfläche zuläs-
sig. Die Neigungen von benachbarten Schleppgauben 
sind aufeinander abzustimmen. [E]

§ 8 | Dachaufbauten, -anbauten  und -einschnitte

Dachanbau in Form eines Quergiebels | TB B
Mögliche Dachgestaltung ohne den Schutz der 
typischen Gaubenreihen- und Gaubentypen

Gleichmäßige Reihe von Einzelgauben 
mit Walmdach | TB A
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p Vom öffentlichen Straßenraum einsehbare Dachein-
schnitte sind innerhalb der fünf Teilbereiche unzulässig. 
Außerhalb der fünf Teilbereiche sind diese entlang der 
Haupterschließungsstraßen unzulässig. Gleiches gilt für 
am Dach oder in Höhe des Daches angesetzte Balko-
ne. Ausnahmen können in rückwärtigen Hofsituationen 
(z. B. im Baublock Löhrstraße / Kohlbettstraße) inner-
halb der fünf Teilbereiche gewährt werden. [A B C D E]

q Gauben mit Flachdach können außerhalb des vom öf-
fentlichen Straßenraum sichtbaren Bereiches aus-
nahmsweise zugelassen werden. 

r Die Seitenflächen der Dachauf- und -anbauten (Gau-
ben, Zwerchhäuser) sind zu verkleiden. Das Mate-
rial hierfür ist in Format und Farbe der vorhandenen 
Dacheindeckung anzupassen. Abweichungen sind da-
bei außerhalb der fünf Teilbereiche bei vorbewittertem 
Zinkblech als Material möglich.

Erläuterung zu § 8 Abs. 2 j bis q
Zur Belichtung und Belüftung von Dachräumen gibt es ganz 
unterschiedliche Möglichkeiten. Grundsätzlich wird bei allen 
Varianten unterschieden, ob es sich um einen Aufbau, einen 
Anbau oder einen Einschnitt an/in einem Dach handelt. Ein 
Dachaufbau (z. B. Gaube) wird statisch immer von der Dach-
konstruktion getragen und wird auf das Dach aufgesetzt. Ein 
Dachanbau (Zwerchhaus) wird durch die Fassade getragen 
und reicht als eine Art Fortführung der Fassade in den Bereich 
des Daches hinauf. Der Einschnitt (Dachterrasse) ist eine Öff-
nung bzw. Aufgliederung einer geschlossenen Dachfläche.

Der sehr eigene Begriff �Zwerchhaus� bezieht sich nicht auf 
das Wort Zwerg und meint klein, sondern ist von dem mittel-
hochdeutschen �Twerch� bzw. dem althochdeutschen �Twerah� 
abgeleitet und bedeutet �quer�. 

Der First des Zwerchhauses liegt im Winkel von 90 Grad und 
somit quer zum Hauptfirst.

Die in der unteren Abbildung gezeigten Dachan- und -aufbau-
ten existieren in vielen weiteren Varianten. So können z. B. 
Zwerchhäuser auch direkt vom First des Hauptdaches ausge-
hen. Der Quergiebel kann auch mit anderen Dachformen als 
dem gezeigten Satteldach ausgebildet werden. Im Falle des 
Quergiebels (im Gegensatz zum Zwerchhaus) ist entschei-
dend, dass er ohne Seitenflächen direkt aus der Traufe des 
Hauptdaches entsteht. Die in der Abbildung als �störend� ein-
gestuften Dachan- und -aufbauten sind nicht grundsätzlich 
ungeeignet; sie sind lediglich in der Siegener Innenstadt unty-
pisch und werden nur sehr selten verwendet.

(t) typisch |  (g) geduldet  |  (s) störend 

l Im Teilbereich C sind ausschließlich Walmdachgauben 
mit Seitenflächen zulässig. Alle Arten von Dachanbau-
ten sind in diesem Teilbereich unzulässig. [C]

m Als Dachanbauten sind - außer in den Teilbereichen C 
und E - generell zulässig: Zwerchhäuser, Quergiebel und 
Dacherker mit zweiseitig geneigten, symmetrischen Dä-
chern. Die Art der Dachanbauten und die Proportion ist 
dem mehrheitlichen Erscheinungsbild des Straßenzu-
ges anzupassen. [A B D]

n In Teilbereich E sind Quergiebel ausgeschlossen und 
Zwerchhäuser bzw. Dacherker nur ausnahmsweise zu-
lässig, wenn es historisch begründet ist. [E]

o Außerhalb der fünf Teilbereiche sind Sattel-, Walmdach-, 
Krüppelwalmdach- und Spitzgauben sowie die bezeich-
neten Dachanbauten zulässig.

§ 8 | Dachaufbauten, -anbauten  und -einschnitte

Tonnengaube (s) Fledermaus-
gaube (s)

Flachdach-
gaube (s)

Dachreiter (s)

Zwerchhaus (t) Dacherker (t) Quergiebel ab
Hauptfirst (t)

Zwerchgiebel/
Quergiebel (t)

Zwerchhaus mit 
Flachdach (s)

Zwerchhaus mit 
Wandscheibe (g)

Satteldach-
gaube (t)

Walmdachgaube 
mit First (t)

Krüppelwalm-
dachgaube (g)

Walmdachgaube 
ohne First (g)

Schleppdach-
gaube (g)

Spitzgaube (g)
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s Die Anordnung der Gauben muss mit den Proportionen 
und Fassadengliederungen  übereinstimmen. 

t Die Gesamtbreite der Gauben je Dachfläche darf 1/3 
der darunter liegenden Fassadenbreite nicht über-
schreiten.

u Dachgauben (Dachaufbauten) müssen vom First sowie 
Ortgang/Giebelseite einen Mindestabstand von 0,75 m 
haben.

v Die Giebelseiten von Zwerchhäusern, Dacherkern und 
Quergiebeln sind, sofern kein trennender Dachüber-
stand zwischen Fassade und Zwerchhaus vorhanden 
ist,  in Farbe und Material auf die Fassade abzustim-
men.

w Es ist lediglich eine Gaubenreihe auf einer Dachfläche 
zulässig. Abweichend können aus Brandschutzgründen 
unerlässliche Notausstiege für eine Rettung über das 
Dach vorgesehen werden. 

x Notausstiege im Dachbereich sind - wenn mög-
lich - so zu errichten, dass sie vom öffentlichen 
Straßenraum nicht eingesehen werden können. 
Farblich müssen sich entsprechende Dachluken, Dach-
flächenfenster oder Austritte einschließlich Geländer 
der Dachgestaltung anpassen.

y Dachflächenfenster sind bis zu einer Größe von 
0,75 qm ausnahmsweise an vom öffentlichen Stra-
ßenraum aus einsehbaren Dächern und grundsätz-
lich an nicht einsehbaren Dachabschnitten zuläs-
sig. Dachflächenfenster dürfen insgesamt nicht 
mehr als 1/10 der jeweiligen Dachfläche einneh-
men. Die Koppelung von mehr als zwei Dachflächen-
fenstern neben- bzw. untereinander ist unzulässig. 

§ 8 | Dachaufbauten, -anbauten  und -einschnitte

  

=  max. 1/3 von FB

Breite A
+

Breite B mind. 0,75 m

m
ind. 0,75 m

Fassadenbreite (FB)

Klassisches Zwerchhaus mit durchlaufendem Dachüber-
stand des Hauptdaches| Giebelseite in Fassadenoptik| 
TB B

Rettungsweg über das Dach mit Geländer| TB C

Zweite Gaubenreihe TB C | Unterschiedliche Gaubenarten  

Erläuterung zu § 8 Abs. 2 s Erläuterung zu § 8 Abs. 2 t und u

Die Gliederung einer Fassade wird maßgeblich durch  ihre Öff-
nungen bestimmt (Türen, Fenster); an deren Außen- oder Mit-
telachsen werden häufig auch andere Bauteile ausgerichtet.

Das Hauptdach muss unter den Dachaufbauten mit sei-
ner Ausrichtung, Neigung und Deckung noch immer klar 
erkennbar sein, daher müssen Aufbauten in ihrer Dimen-
sionierung reglementiert werden.
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b Schornsteine und ähnliche technische Anlagen sind in-
nerhalb der fünf Teilbereiche mit Naturschiefer zu ver-
kleiden. Außerhalb der fünf Teilbereiche sind derartige 
Anlagen zu verkleiden und diese in Farbe sowie Format 
der Dachdeckung anzupassen. Als Material ist auch 
vorbewittertes Zinkblech zulässig. Schornsteine und 
Lüftungsanlagen sollten bei geneigten Dächern entlang 
des Firstes positioniert werden.

c Anlagen zur Dachentwässerung müssen in Metall und 
für ein Gebäude einheitlich ausgeführt werden. Farbli-
che Veränderungen der Metalloberfläche sind zuläs-
sig. Bei einer farblichen Veränderung sind Fallrohre in 
Fassadenfarbe oder in Neutralfarben (siehe FLP - An-

lage 2) zu streichen. Wenn Dachrinnen farblich verän-
dert werden sollen, dann sind diese der Farbe des Da-
ches anzupassen. Es wäre wünschenswert, die Verle-
gung von Fallrohren quer oder diagonal über Fassaden 
zu vermeiden.

Erläuterung zu § 8 Abs. 3
Technische Anlagen an Gebäuden sind für die Nutzung von 
Wohn- und Geschäftshäusern unverzichtbar. Dazu zählen
z. B. Regenrinnen, Schneefanggitter genauso wie Schorn-
steine. Diese Anlagen sind notwendige Funktionselemente 
und wirken häufig eher nachteilig auf die Gesamtgestaltung 
einer Fassade. Daher sollten sich funktional notwendige Ele-
mente grundsätzlich dem Gesamtbild unterordnen und mög-
lichst in den Hintergrund treten. 

Alle getroffenen Festsetzungen zielen auf die Anpassung die-
ser Anlagen an Fassade und Dach ab. So sollen sich bspw. 
(wie im Bild unten rechts gezeigt) die Fallrohre der Fassaden-
farbe anpassen.

In Ausnahmen können mehr als 1/10 der Dachflächen 
in Anspruch genommen werden; dies ist bei historisch 
begründeten Dachformen, welche nicht als Satteldach 
oder Walmdach ausgeprägt sind, möglich. Auch bei 
einsehbaren Dachflächen in Hofsituationen (z. B. Hof 
zwischen Löhrstraße und Kohlbettstraße) sowie an den 
jeweiligen Gebäuderückseiten der Bahnhofstraße kön-
nen Ausnahmen von dieser Regelung zugelassen wer-
den.

z Dachflächenfenster müssen im Hochformat (vertikal) 
ausgerichtet sein.

Abs. 3 Technische Anlagen am / auf dem Dach

a Einrichtungen zum Auffangen von Schnee sind ledig-
lich als metallene Schneefanggitter zulässig. Diese kön-
nen farblich an die Dacheindeckung angepasst werden; 
sonstige farbliche Veränderungen sind ausgeschlos-
sen.

§ 8 | Technische Anlagen am / auf dem Dach

Mit Schiefer verkleidete Schornsteine am First | TB A

Regenrinne TB D | Diagonal über Fassade 

Regenrinne| TB D | An die Fassade angepasst
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Abs. 4 Dacheindeckung

a Auf geneigten Dächern sind als Eindeckungsmateri-
al nur Naturschiefer sowie schlicht profilierte Tonzie-
gel, Betondachsteine  oder Faserzementplatten in den 
nicht glänzenden Farbtönen �Rotbraun�, �Braun� und 
�Anthrazit� zulässig. Der vom Hersteller angegebe-
ne Farbton muss den folgenden RAL-Farbtönen ent-
sprechen: Schiefergrau (7015), Anthrazitgrau (7016), 
Schwarzgrau (7021), Umbragrau (7022), Graphitgrau 
(7024), Granitgrau (7026), Rotbraun (8012), Sepia-
braun (8014), Kastanienbraun (8015), Mahagonibraun 
(8016), Schokoladenbraun (8017), Graubraun (8019) 
oder Schwarzbraun (8022).

Erläuterung zu § 8 Abs. 4
Die steilen Schieferdächer sind ein Markenzeichen dieser Re-
gion; insbesondere in vier der fünf Teilbereiche fällt dies auf. 
Die Teilbereiche A, B, C und D verfügen über einen durch-
schnittlichen Anteil von geneigten Schieferdächern von ca. 
84 %.  Das bedeutet, mehr als acht von zehn Dächern sind 
mit Schiefer eingedeckt.

Durch die stark bewegte Topographie und die steile  Dachnei-
gung ist die in Größe, Format und Material fast einheitlich wir-
kende Dachlandschaft weithin sichtbar und ist als regionale 
Besonderheit erkennbar. 

Außerhalb der vier Bereiche wird dieses typische Bild der 
�schwarzen Dächer und hellen Fassaden� durch dunkle 
Dachsteine und -pfannen neu interpretiert.

b In den Teilbereichen A, B, C und D sind Dacheindek-
kungen geneigter Dächer in Naturschiefer (dunkler Ton-
schiefer) auszuführen. Als Deckungsarten sind die �Alt-
deutsche Deckung� oder die �Schuppendeckung� zu 
verwenden. [A B C D]

c Es sind pro Quadratmeter Dachfläche mindestens neun 
Dachsteine, Dachpfannen oder Platten zu verwenden.

d Eine nicht glänzende Beschichtung von Bestands-
dacheindeckungen ist zulässig. Die Farbauswahl muss 
gemäß § 8 Abs. 4 a erfolgen.

e Dacheindeckungen eines Gebäudes sind durchgehend 
einheitlich auszuführen. 

f Für benachbarte Gebäude ist es wünschenswert, wenn 
ihre Dacheindeckungen aufeinander abgestimmt wer-
den (Material, Format und Farbton). Dies gilt insbeson-
dere bei einer geschlossenen Bauweise. 

§ 8 | Dacheindeckung

Naturschiefer | Altdeutsche Deckung  | 
Rechtsdeckung (von links nach rechts gedeckt)

Schlichte Betondachsteine in kleinem Format

Harmonische dunkle Dachlandschaft am Siegberg

Matte Dachpfannen in �Anthrazit�
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Abs. 5 Dächer von Nebengebäuden

a Die Dächer der von der Haupterschließungsstraße aus 
einsehbaren Nebengebäude (z. B. Garagen, Carports, 
Geräteschuppen) sind in ihrer Dachform und -neigung 
sowie Eindeckung dem Hauptgebäude anzupassen. Als 
alternative Dacheindeckung kann auch vorbewittertes 
Zinkblech verwendet werden.

b Es muss eine schlichte Ausführung des Daches mit 
maximal 0,40 m Dachüberstand erfolgen.

c Bei der Ausprägung eines Flachdaches ist die Attika in 
ihrer Höhe auf 0,20 m beschränkt.

Erläuterung zu § 8 Abs. 4 g bis h
Da die Deckung eines Daches ein wesentlicher Bestandteil 
der Wirkung ist, wird diese für die Teilbereiche A, B, C und D 
genau festgesetzt. In diesen Bereichen ist die Dachlandschaft 
eines der prägendsten Merkmale und weitgehend mit ihren 
ursprünglichen Merkmalen erhalten. Neben der Verwendung 
von Naturschiefer spielt auch das Format der Schieferplatten 
und die Deckungsart eine entscheidende Rolle. Typisch ist 
die �Altdeutsche Deckung�; aber auch die schlichtere  und 
gleichmäßigere �Schuppendeckung� ist aufgrund ihrer Ähn-
lichkeit akzeptabel.

Erläuterung zu § 8 Abs. 5a bis c
Nebenanlagen sollten als untergeordnete bauliche Anlagen 
sich entweder an das Hauptgebäude mit seiner Gestaltung 
anpassen oder mit schlichten und zurückhaltenden Formen 
und Farben zu dem Hauptgebäude keine Konkurrenz entwik-
keln.

Erläuterung zu § 8 Abs. 4 g

Stumpfer Hieb (Thüringer Hieb)

Normaler Hieb (Rheinischer Hieb)

Scharfer Hieb
Kopf

Rücken Brust

Fuß

Ferse

Schieferplattenformen, wie sie für die �Altdeutsche Dek-
kung� und die �Schuppendeckung� verwendet werden.

g In den Teilbereichen A, B und C muss die Deckrichtung 
(Rechtsdeckung, Linksdeckung)  der Naturschieferplat-
ten bei benachbarten Gebäuden gleich sein. Gleiches 
gilt im Teilbereich D, wenn es sich um Hausgruppen 
oder Gebäude in geschlossener Bauweise und vom öf-
fentlichen Straßenraum aus einsehbare Dachflächen 
handelt. [A B C]

h Der Altdeutschen Deckung und der Schuppendeckung 
entsprechend ist als Plattenformat ein �stumpfer� nor-
maler� oder �scharfer� Hieb zulässig. Die Platten sind 
als Hochformat zu verwenden und dürfen eine maxi-
male Höhe von 0,30 m aufweisen.

i Zur Eindeckung von Dachauf- und -anbauten kann aus-
nahmsweise außerhalb der fünf Teilbereiche auch vor-
bewittertes Zinkblech verwendet werden.

§ 8 | Dacheindeckung

Gelungene Nebenanlage (Garage) im Siegener Stadtgebiet

Unterschiedliche Verlegerichtungem der Schieferplatten |
Auf Dachfläche nicht gewünscht

Rechteckige Platten als Schiefereindeckung  
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§ 9 Vordächer, Kragplatten und Markisen 
Abs. 1 Vordächer, Markisen und Kragplatten sind lediglich 
in der Erdgeschosszone zulässig und dürfen nur symme-
trisch über Schaufenstern und Eingangsbereichen ange-
bracht werden.

Abs. 2 Eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,50 
m ist grundsätzlich bei allen in den öffentlichen Straßenraum 
kragenden Vorrichtungen freizuhalten.

Abs. 3 Bei mehreren Vordächern an einer Fassade sind 
die Konstruktionen für ein Gebäude in gleicher Art und 
Ausführung zu gestalten.

Abs. 4 Das Anbringen von zusätzlich auskragenden 
Markisen, Werbeauslegern und Lichtstrahlern an Vordächern 
und Kragplatten ist unzulässig.

Erläuterung zu § 9 Abs. 1 bis 7
Vordächer und Markisen sind nicht nur Wetter- und Fassa-
denschutz; sie sind auch Werbefläche, Eingangssituation 
und Gestaltungselement einer Fassade. Daher ist die richtige 
Auswahl einer solchen Überdachung so wichtig. 

Bei der Auswahl stehen grundsätzlich zwei Wege offen: Ent-
weder das Material und den Baustil der Hauptfassade auf-
nehmen und ein selbstständiges Gestaltungselement an der 
Fassade schaffen oder eine möglichst unauffällige, sich un-
terordnende Variante wählen. Im Bild unten links wurde eine 
Eingangssituation im Stil der Hauptfassade kreiert, welche 
den gestalterischen Mittelpunkt des Erdgeschosses darstellt. 
Im Bild unten rechts sieht man hingegen eine transparente 
Glaskonstruktion, welche sich dem Gebäude unterordnet 
und kaum als eigenständiges Bauteil in Erscheinung tritt.

Abs. 5 Als Vordächer sind - außer in den Teilbereichen D 
und E - Glasvordächer, Kragplatten und Markisen zulässig. 

Abs. 6 Kragdächer sind maximal mit einer Auskragung 
von 1,50 m gemessen von der Hauptfassadenfläche und 
mit einer massiven Ansichtsfläche bis maximal 0,20 m zu-
lässig. 

a In Teilbereich D sind Vordächer als einfache oder ver-
kleidete Holzkonstruktion nach historischem Vorbild 
sowie als schlichte, leicht geneigte Vordächer aus Me-
tall oder Glas zulässig. Die Vordächer müssen sich 
in ihrer Breite und Dimensionierung auf die jeweilige 
Haustür beziehen und dürfen nicht deutlich breiter sein 
als der Eingangsbereich. [D]

§ 9 | Vordächer, Kragplatten und Markisen

Vordach aus Holz mit Schieferdeckung | TB D Schlichtes Glasvordach mit Metallträgern | TB AAAAA

Auffällige Überdachung | TB E | Insbesondere durch die 
Verwendung eines unpassenden Materials wirkt die Ver-
kleidung des Vordaches deplatziert 
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Stahl auszuführen. Es sind nur klares Glas oder satinierte/
gesandstrahlte Gläser zulässig. Glasdächer müssen frei 
von Werbung sein.

Abs. 11 Markisen sind als bewegliche Überdachung 
mit direkter Befestigung an der Hauswand auszuführen. 
Markisen sind symmetrisch zu den Fassadenachsen 
oberhalb des Schaufensters anzuordnen. Die Markisen 
sind maximal zweifarbig und in Stoff bzw. nicht glänzen-
den, textilähnlichen Materialien auszuführen; die Farbigkeit 
ist auf die Farbgestaltung der Fassade abzustimmen. 
Glänzende Materialien sowie abgerundete Formen (z. B. 
Korbmarkisen) sind nicht zulässig. 

Abs. 12 Bei Markisen ist ein schlichter permanent sicht-
barer Volant zulässig. Dieser darf nicht mehr als 0,20 m 
hoch sein. Ein Abschluss des Volants muss in gerader 
Form erfolgen (keine geschwungene Formgebung); es ist 
wünschenswert, auf zusätzliche Teilungen des Volants zu 
verzichten.

Erläuterung zu § 9 Abs. 9 bis 12
Auch bei diesem Themenbereich ist wieder die Frage nach 
dem �Typischen� für die Siegener Innenstadt zu stellen. Korb- 
oder Tonnenmarkisen können dekorative Eingangssituatio-
nen schaffen und sind nicht grundsätzlich abzulehnen. In 
Siegen sind sie aber kaum vertreten und wirken in den weni-
gen Fällen ihrer Verwendung fremd. 

Typisch sind von den Fassaden zurückspringende Eingän-
ge sowie Arkadengänge in der Oberstadt. Diese Gestaltung 
wurde zumeist während der Wieder-aufbauzeit entwickelt 
und findet sich an vielen Gebäuden wieder. In diesen Fällen 
sind Vordächer oder Markisen nicht nötig; daher verfügen 
viele Gebäude über keinerlei �Vorbauten�.

Andere Gebäude aus der späten Wiederaufbauzeit wurden 
mit schmalen Kragdächern zwischen Erd- und erstem Ober-
geschoss konzipiert. 

Diese schlichten Vordächer wurden später häufig mit breiten 
Verblendungen und großen Werbetafeln versehen, welche 
den Charakter der ursprünglichen Gestaltung komplett über-
decken. Der Eindruck der gesamten Fassade rückt damit in 
den Hintergrund und die Werbeanlage drängt in den Vorder-
grund der Wahrnehmung. 

Die Summe aus vielen Werbeanlagen und überdimensionier-
ten Überdachungen mit bunten Verblendungen prägt unsere 
Straßenräume; denn genau diese Elemente sind in Blickhöhe 
des Betrachters. Die Gestaltung solcher Elemente ist daher 
auch  ein wichtiger Teil der Festsetzungen.

Pfannendeckung in Rot

Kragplatte mit hoher
Verblendung u. Werbung

Transparentes Glasdach

Korbmarkise

Abs. 7 Bei deutlich hinter die Fassade zurückspringenden 
Eingängen ist auf zusätzliche Vordächer, Kragplatten und 
Markisen zu verzichten.

Abs. 8 Bei Gebäuden mit einer Bauzeit vor 1945 
(Vorkriegsbebauung) sind flache Kragdächer untypisch; 
daher sind hier Vordächer in einer gläsernen Ausführung 
zu wählen.

Abs. 9 Konstruktionshöhe, Material und Farbigkeit von 
Kragdächern bzw. -platten müssen auf das jeweilige 
Gebäude und auf die Nachbarbebauung abgestimmt sein. 
Die maximale Anbringungshöhe für Kragdächer beträgt 
3,50 m über Straßenniveau. Unterhalb von Kragdächern 
dürfen keinerlei Markisen oder andere Dachkonstruktionen 
angebracht werden. 

Abs. 10 Glasdächer sind als einschalige, flach geneig-
te Glasplatten mit einer schlichten Haltekonstruktion aus 

§ 9 | Vordächer, Kragplatten und Markisen

Eine deutlich hinter der Fassade zurück springende Haus-
tür | ein weiteres Vordach ist nicht notwendig
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§ 10 Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und 
technische Anlagen

Abs. 1 Antennenanlagen im Sinne der Satzung sind 
Sende- und Empfangsanlagen für Funk-, Rundfunk- und 
Fernsehempfang.

Abs. 2 Auf jedem Gebäude ist nur eine Gemeinschafts- 
antennenanlage bzw. eine Einzelantennenanlage für 
Fernseh- und Rundfunkempfang zulässig, sofern dies den 
Empfang nicht beeinträchtigt.

Abs. 3 Empfangsanlagen für Fernseh- und Rund-
funkempfang sind, wenn dies den Empfang nicht be-
einträchtigt, auf der straßenabgewandten Seite (Haupt-
erschließungsstraße) des Gebäudes unterhalb des 
Firstes auf der Dachfläche anzubringen. Gleiches gilt für 
Antennenanlagen anderer drahtloser Medien.

Abs. 4 Rahmen von Solar- sowie Photovoltaikanlagen und  
Bauteile von Empfangsanlagen sind in der Farbigkeit der 

Erläuterung zu § 10
Technisch sind sie notwendig und sie sind fester Bestandteil 
des alltäglichen Lebens: Anlagen wie die umgangssprachli-
che �Satellitenschüssel� auf dem Dach. Dennoch wird durch 
Anlagen der alternativen Energiegewinnung und durch Emp-
fangsanlagen die Stadtgestalt häufig negativ beeinflusst. Die 
Devise ist daher eine weitgehende Anpassung und Unterord-
nung dieser Elemente an die Gegebenheiten des Gebäudes.

Ein ganz wichtiger und einfacher Aspekt ist die Abstimmung 
der Farben. Bei Photovoltaikanlagen ist bereits der Ersatz der 
üblichen, hell glänzenden Rahmen durch matte schwarze 
Rahmen ein wichtiger Schritt zur möglichst unauffälligen In-
stallation der Platten auf einer dunklen Dachfläche.

Dezente, angepasste Photovoltaikanlagen | TB DDDDDDDDDDDDD |||||||||||||||||||||||   
in Farbe und Neigung sind dem Dach angepasstt

Salellitenempfänger | TB C | anlagen auf der Faaasassasassassssasaaaaassaaaaassssaaassasassssaddddddedeeededddeeedeedeeeeeeddeeeeee ||||||||||||||||||||||||||||   
teilw. farblich nicht dem Hintergrund angepasst

Erläuterung zu § 10 Abs. 2 bis 4

Satellitenempfangsanlagen wirken im Kontrast zu hellen 
Fassaden besonders störend. Ebenfalls unpassend ist die 
Häufung von technischen Anlagen an einem Gebäude.

Dachfläche anzupassen. Solar- und Photovoltaikanlagen 
sind dem Neigungswinkel der jeweiligen Dachfläche anzu-
passen und nicht spiegelnd auszuführen. Flächenbündige 
Systeme und Gemeinschaftsanlagen sind zu bevorzugen. 

Abs. 5 Die verwendeten Formate und Farben von 
Solar-, Photovoltaik- und Empfangsanlagen sind für eine 
Dachfläche einheitlich auszuführen.

Abs. 6 Solar-, Photovoltaik- und Empfangsanlagen sind 
auf Nebenanlagen, die nicht vom öffentlichen Straßenraum 
eingesehen werden können, zulässig. 

Abs. 7 Alle notwendigen technischen Anlagen und 
Installationen auf Außenwänden sind verdeckt anzuordnen, 
der Fassade angepasst zu streichen oder zu verkleiden.

Abs. 8 Anlagen zur Klimatisierung von Räumen, Ab-
luftrohre und Essen sollten nicht an der Fassade entlang der 
Haupterschließungsstraße angebracht werden.   

§ 10 | Sonnenkollektoren und technische Anlagen
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Abs. 3 Eine Überdeckung / Übermalung von architektoni-
schen  Gliederungselementen (z. B. Öffnungen, Gesimse, 
Lisenen) ist unzulässig.

Abs. 4 Zur Namensgebung eines Gebäudes können auch 
aufgesetzte Einzelbuchstaben verwendet werden. Derartige 
Schriftzüge können auch im Bereich der Obergeschosse 
angebracht werden. 

Abs. 5 Des Weiteren gelten für Schriftzüge als 
Einzelbuchstaben die Bestimmungen dieser Satzung für 
Werbeanlagen als Einzelbuchstaben sinngemäß (siehe 

§ 12 Abs. 7 b).

Abs. 6 § 11 Abs. 1 bis 5 gelten entsprechend für ande-
re nicht gewerbliche Arten der Fassadengestaltung (z. B. 
Bespannungen, auf die Fassade gesetzte Platten oder 
Glaselemente).

Erläuterung zu § 11
Auch bei nicht kommerziellen Bemalungen, Beschriftungen 
oder Graffitis ist nicht das einzelne Bild ausschlaggebend, 
sondern die Summe der unterschiedlichen Bilder in einem 
Quartier. Daher werden auch diese Abbildungen durch Fest-
setzungen gesteuert.

Bemalungen und Beschriftungen als Identitätsstifter und zur 
Adressbildung sind durchhaus sinnhaft; daher werden die-
se auch weiterhin zugelassen. Die Beschränkungen erfol-
gen hauptsächlich in Größe und Farbigkeit. Dabei spielt der 
Begriff �monochromatisch� eine besondere Rolle; hiermit ist 
nicht eine Darstellung  in �schwarz-weiß� gemeint, sondern 
der Bezug auf eine Grundfarbe. In deren Abstufungen z. B. 
von hellem �Rosa� bis �Dunkelrot� in Kombination mit �Weiß� 
und �Grau� können Bilder gestaltet werden.

§ 11 Objekte, Bemalungen und Schriftzüge  an Fassaden
Abs. 1 Objekte, Bemalungen und aufgemalte Schrift-
züge an Fassaden, die nicht der Außenwerbung dienen, 
sind zulässig, soweit sie ausschließlich auf geschlos-
senen Fassadenflächen zu finden sind und entlang 
der Haupterschließungsstraße nicht mehr als 1/10 der 
Fassadenfläche einnehmen. An geschlossenen, planen 
Giebelwänden können ausnahmsweise großflächige 
Bemalungen gestattet werden. 

Abs. 2 Objekte, Malereien und Beschriftungen müssen 
sich in ihrer Größe, Form und Farbe der architektonischen 
Fassadengestaltung (z. B. Fensterachsen, Brüstungshöhen) 
unterordnen. Objekte, Malereien und Beschriftungen 
sind monochromatisch auszuführen und sollten sich der 
Bauepoche und dem architektonischen Stil des Gebäudes 
unterordnen. 

§ 11 | Objekte, Bemalungen und Schriftzüge  an Fassaden

Beschriftung einer Hausfassade | TB B

Monochromatisches Fassadenbild an einer geschlossenen 
Giebelwand | TB A

Sehr farbiges Fassadenbild | TB A

Monochromatisch angelegtes Fassadenbild 
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§ 12 Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) und Wa-
renautomaten

Abs. 1 Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind 
alle ortsfesten Einrichtungen, die der Ankündigung oder 
Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf 
dienen und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar 
sind. Hierzu zählen insbesondere Schilder, Beschriftungen, 
Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für 
Zettel- und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmte 
Säulen, Tafeln und Flächen.

Abs. 2 Als Werbeanlagen im Sinne der Satzung gelten 
nicht Hinweisschilder bzw. Beklebungen der (Schau-)
Fenster unter 0,25 qm Größe, die auf Namen, Öffnungs- 
oder Sprechzeiten eines Betriebes hinweisen und an der 
Stätte der Leistung angebracht sind.

Erläuterung zu § 12 Abs. 1 und 2
Werbung und Hinweisschilder haben ganz unterschiedliche 
Erscheinungsbilder: Plakate, leuchtende Buchstaben oder 
übergroße Poster. Ihnen gemein ist die Absicht, auf ein Ge-
werbe oder eine Dienstleistung hinzuweisen. Werbung ge-
hört zu einer belebten Innenstadt mit Geschäften und Re-
staurants. Doch wenn die Vielzahl von Werbetafeln eine gan-
ze Fassade verändert und das Gebäude zu einem einzigen 
Werbeträger mutiert, dann ist das ausgewogene Maß zwi-
schen Gestaltung und wirtschaftlicher Nutzung einer Immo-
bilie überschritten. 

Warenautomaten (z. B. Zigarettenautomaten) finden sich 
überall in unser Stadt und beeinflussen unter Umständen 
stark das Erscheinungsbild einer Fassade oder eines Haus-
einganges. Daher müssen Automaten möglichst dezent in 
das Stadtbild integriert werden; dies wird durch die Festset-
zungen forciert. 

Abs. 3 Warenautomaten im Sinne dieser Satzung sind 
örtlich gebundene Einrichtungen, die nach Einwurf von 
Geld oder Wertmarken bzw. durch Nutzung von  Geldkarten 
Waren abgeben und vom öffentlichen Verkehrsraum aus 
sichtbar sind.

Abs. 4 Allgemeine Vorschriften

a Als Anbringungsort für Werbeanlagen ist innerhalb aller 
fünf Teilbereiche nur die Stätte der Leistung zur öffentli-
chen Verkehrsfläche hin zulässig. [A B C D E]

b Pro gewerbliche Nutzung und Fassadenseite dürfen 
maximal zwei Außenwerbungen angebracht werden. Im 
Teilbereich D darf maximal eine Werbeanlage pro ge-
werblicher Nutzung montiert werden. Pro Gebäude darf 
die Anzahl von acht Werbeanlagen nicht überschritten 
werden. 

§ 12 | Anlagen der Außenwerbung / Allgemeine Vorschriften

Warenautomat TB D | Direkt vor einer Fensterfläche vor 
einem Gebäude der Altstadt platziert

Fassade mit drei großflächigen Werbeanlagen TB B | 
Die ursprüngliche Fassade ist kaum noch erkennbar
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Abs. 5 Werbeanlagen und Warenautomaten sind 
         unzulässig: - bei aufdringlicher Wirkung durch grelle Farben oder 

Fluoreszenz,- sobald tragende Bauteile oder architektonische 
Gliederungselemente (wie z. B. Erker, Brüstungs-
elemente, Gesimse, Lisenen) bedeckt, bemalt oder 
überschritten werden,- mit Blink-, Wechsel- oder Reflexbeleuchtung,- in Form von Lichtwerbung mit Signalfarben oder 
Laufschriften,- als Lichtprojektionen auf Außenwände und auf den 
Boden, außerdem in den Luftraum abstrahlende 
Licht- und Laserstrahlen,- als ganz oder teilweise bewegliche Außenwerbung.

Erläuterung zu § 12 Abs. 4
Die Tendenz geht zu immer mehr und immer auffälligeren 
Werbeträgern. Auch in einer Innenstadt sollte Werbung aber 
nicht Straßenzüge dominieren, sondern sich in ein städti-
sches Gesamtgefüge einordnen.

Um die Quantität und Qualität von Werbeanlagen in einer 
Stadt bewusst zu steuern, sind einige Grundregeln notwen-
dig. Zu diesen Regeln zählt z. B., dass an einem Haus bzw. 
auf einem Grundstück nur für Geschäfte und Dienstleistun-
gen geworben werden darf, die sich auch an dieser Stelle 
finden. So kann die Anzahl der Außenwerbungen auf die tat-
sächlich notwendigen Anlagen reduziert werden. 

Ebenso wichtig ist, dass Werbeanlagen die nicht länger be-
nötigt werden, auch aus dem Stadtbild entfernt werden.

10 Werbeträger für eine Nutzung sind eine viel zu hohe 
Dichte 

c Abweichend von § 12 Abs. 4 b können bei einer ge-
werblichen Nutzung bis zu vier Anlagen der Außenwer-
bung angebracht werden, wenn lediglich diese gewerb-
liche Nutzung am Gebäude Außenwerbung betreibt.

d Werbeanlagen, Warenautomaten und Schaukästen, die 
ihrer Zweckbestimmung nicht mehr dienen, da die zu-
gehörige Stätte der Leistung oder das Gewerbe aufge-
geben wurden, sind einschließlich aller Befestigungs-
teile zu entfernen. Die die Werbeanlage tragenden Fas-
sadenteile sind in ihren ursprünglichen Zustand zu ver-
setzen. Dies muss spätestens nach acht Wochen nach 
dem Entfall der Zweckbestimmung erfolgen. 

§ 12 | Unzulässige Werbeanlagen und Warenautomaten

Wechselnde Lichtwerbung 

Großformatige LED-Anlage 

Werbung �unter`m Dach�

Großformatige Ausstecker

Werbeanlage TB A | Die Nutzung ist aus den 
Räumlichkeiten ausgezogen, doch die
Werbeanlage bleibt
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Abs. 6 Werbeanlagen sind ausschließlich zulässig in 
 Form von:- parallel zur Fassadenfläche ausgerichteten Schrift-

zügen auf Fassaden und Kragplatten / massiven, 
schlichten Vordächern, - Aussteckern und Auslegern an der Fassade, - Aussteckern und Auslegern innerhalb von Arkaden-
gängen,- Beklebungen von Schaufenstern und Türen in der 
Erdgeschosszone,- Beklebungen von Fensterscheiben in den oberen 
Geschossen,- stehend ausgerichteter Flachwerbung in den Erd-
geschosszonen,- Schriftzügen auf Markisenvolants,- Schaukästen sowie - temporär genutzten großformatigen Leinwänden 
und Plakaten.

Erläuterung zu § 12 Abs. 6 und 7
Um die Überlagerung von Fassadengestaltungen durch Au-
ßenwerbung einzuschränken und auf ein harmonischen Ge-
samtbild zurückzuführen, werden sehr auffällige und groß-
formatige Außenwerbungen untersagt. Mit der Einschrän-
kung der Größe, Art und Gestaltung der Werbeanlagen soll 
auch die Konkurrenz zwischen den Gewerbetreibenden bzw. 
der Druck, die Werbeanlagen immer extravaganter, schriller 
und bunter zu gestalten, um aufzufallen, gemindert werden. 

Aus der Vielzahl von möglichen Außenwerbungen wird für 
das Siegener Zentrum nur ein geringer Teil zugelassen. Jede 
der aufgeführten Varianten existiert bereits in der Innenstadt. 

Einzelbuchstaben mit schlichtem Träger

Filigraner Ausleger Kleiner Ausstecker

Schlichte Einzelbuchstaben

Links   |Schlichte Beklebung  in Einzelbuchstaben
Rechts | Flächige Fensterbeklebung im Obergeschoss

Erläuterung zu § 12 Abs. 6

a Einschränkend werden für Teilbereich E Ausstecker und 
Ausleger ausgeschlossen. Im Teilbereich D sind Aus-
stecker unzulässig. [D E]

Abs. 7 Gestalterische Einschränkung von Werbeanlagen

a Werbeanlagen in Form von Schriftzügen sind in Einzel-
buchstaben auszuführen und müssen im Bereich zwi-
schen der Oberkante der Schaufenster/Türen im Erdge-
schoss und der Unterkante der Fenster im ersten Ober-
geschoss sowie auf Kragplatten/geeigneten Vordächern 
montiert oder auf Wandflächen aufgemalt werden. Die 
Oberkante der Werbeanlage darf jedoch eine Höhe von 
0,90 m über der Oberkante des Rohfußbodens des er-
sten Obergeschosses nicht überschreiten. 

§ 12 | Zulässige Werbeanlagen und Warenautomaten

1

2

3

Skizzen von häufig verwendeten Werbeanlagen
1 | Ausstecker 
2 | Ausleger 
3 | Flachwerbung (vertikal im EG)
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Ebenfalls zulässig ist die Ausführung des Trägers in ei-
ner nicht glänzenden Metalloberfläche. Die Konstrukti-
on darf nicht über die Außenkanten der Werbung hin-
auskragen; sie darf eine maximale Fläche von 1/5 der 
jeweiligen Werbefläche einnehmen.

d Werbeanlagen innerhalb von Arkaden (Kölner Straße, 
Marburger Straße, Löhrstraße, Kölner Tor) sind aus-
nahmsweise auch in Form von Flachwerbung gestattet, 
welche senkrecht (90 Grad-Winkel zur Hauswand) zur 
Fassade ausgerichtet ist. Derartige Werbeanlagen müs-
sen in schlichter Form gestaltet sein und dürfen nicht in 
die anschließenden Öffnungen (Durchgänge) der Arka-
den ragen.

Erläuterung zu § 12 Abs. 8
Schriftzüge in Einzelbuchstaben wirken deutlich hochwerti-
ger als Werbeanlagen in Form von bunt bedruckten Platten, 
die als so genannte �Flachwerbung� an die Fassade ange-
bracht werden. 

Insbesondere in den Teilbereichen A, B, C und D sind wei-
te Areale als Fußgängerzone ausgewiesen; diese bilden das 
Herzstück der Innenstadt. Hier ist das Entwicklungsziel die 
dauerhafte Ansiedlung von hochwertigen Geschäften, Ga-
stronomen, Dienstleistern sowie der Erhalt des Wohnstand-
ortes und der Ausbau des touristischen Potenzials. Diese 
Ziele können nur in einem hochwertigen städtebaulichen 
Rahmen umgesetzt werden; hierzu gehört auch die Außen-
werbung. Sinn der Festsetzungen ist daher die Reduzierung 
der einzelnen Werbeanlage (in Größe, Auffälligkeit etc.) zu 
Gunsten einer gemeinsamen Entwicklungsperspektive.

ERBUNGWERBUNGW
1

*  |    Maximalwert in cm

1 |  Oberkante Fenster/ Schaufenster des 
      Erdgeschosses
2 |  Unterkante Fenster des ersten Ober- 
      geschosses
3 |  Abstand zur Hausecke mindestens 0,25 m;
      jedoch nicht über die Außenkanten der 
      Schaufenster und Türöffnungen hinaus

3

2

45*  60*
AUSSENWERBUNG

W

1 |  Außenkanten der Fensterflächen im EG

2 |  Abstand der Werbung zur Hauskante mindestens 
      25 cm; jedoch nicht über die Außenkanten der
      Schaufensterflächen und Türöffnungen hinaus

11

*

2

Erläuterung zu § 12 Abs. 8 b und c

1

2

3

Schriftzüge als Werbeträger
1 | Einzelbuchstaben auf zwei schmalen Trägern
2 | Schwungschrift mit verbundenen Buchstaben
3 | Einzelbuchstaben auf massiven Trägern

b Die Schriftzüge sind nur einzeilig zulässig. Die Ein-
zelbuchstaben der Schriftzüge sind in einer maxima-
len Schrifthöhe von 0,45 m zulässig. Einzelne Ele-
mente (z. B. Anfangsbuchstaben, Logos) können bis 
zu 0,60 m hoch sein. Es ist zulässig, die Einzelbuch-
staben durch Schreib- oder Schwungschrift miteinan-
der zu verbinden. Die derart ausgebildeten Werbeanla-
gen dürfen nicht weiter als 0,20 m über den Fassaden-
abschnitt hinauskragen. Die Werbeanlagen dürfen die 
Außenkanten der darunter liegenden Schau-fensterbän-
der und Türflächen nicht überschreiten. Ein Mindestab-
stand von 0,25 m zur Hauskante ist einzuhalten. 

c Die Montage von Schriftzügen an Fassaden oder auf 
Kragplatten kann mittels einer Trägerkonstruktion er-
folgen. Das Erscheinungsbild des Trägers muss sich 
der Werbeanlage unterordnen. Der Träger ist entwe-
der in Fassadenfarbe, in Farbe des Schriftzuges oder in 
neutralen Tönen (siehe  FLP - Anlage 2) zu streichen. 

§ 12 | Gestalterische Einschränkung
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e Die Montage von Aussteckern / Auslegern ist grund-
sätzlich in den Teilbereichen A, B, C und D (Teilbereich 
D lediglich für Ausleger) innerhalb des im vorgenannten 
§ 12 Abs. 8 a definierten Fassadenabschnittes gestat-
tet. Abweichend kann die Anbringung von Auslegern 
bis zur Decke des ersten Obergeschosses erfolgen, je-
doch maximal 6,00 m über Straßenniveau. Die Fläche 
des Werbeträgers darf 1,00 qm nicht überschreiten. 
Die lichte Durchfahrtshöhe unterhalb der Werbeanlage 
muss mindestens 2,50 m betragen. Die Anlage ist im 
rechten Winkel zur Fassade anzubringen und darf ma-
ximal 1,00 m (inklusive der Halterung) über den Fassa-
denabschnitt hinauskragen. [A B C D]

f Ausstecker / Ausleger außerhalb der fünf Teilbereiche 
können ausschließlich im Bereich zwischen der Ober-
kante der Schaufenster/Türen im Erdgeschoss und der 
Unterkante der Fenster im zweiten Obergeschoss ange-
bracht werden. Die Oberkante der Werbeanlage darf je-

Erläuterung zu § 12 Abs. 7 e und f
Ausstecker und Ausleger sind sehr beliebte Werbeanlagen 
und finden sich an fast jeder Stelle der Siegener Innenstadt 
wieder. Sie stehen zumeist in einem Winkel von 90 Grad 
von der Fassade ab und sind auch seitlich des Gebäudes 
gut wahrnehmbar. Diese Art der Werbeanlage spricht daher 
�Laufkundschaft� bereits in einer großen Entfernung an. Auf-
grund der großen Effizenz und damit einhergehenden Häufig-
keit dieser Anlagen werden sie auf der einen Seite natürlich 
im Siegener Zentrum weiterhin zugelassen, auf der anderen 
Seite wird das Aussehen von Auslegern und Aussteckern 
auch stark reglementiert. Größe, Anbringungsort und Anzahl 
sind die Hauptinhalte der getroffenen Festsetzungen.  

Erläuterung zu § 12 Abs. 7 g und h
Trotz der erheblichen Reduzierung von Werbeanlagen sol-
len kleinere Werbetafeln in der Erdgeschosszone zugelassen 
werden. Diese Tafeln sind insbesondere als Sammelwerbe-
träger interessant. In einigen Fällen gibt es in einem Gebäude 
gleiche oder sehr ähnliche Nutzungen, z. B. Ärzte, Rechts-
anwälte; diese sollten gemeinschaftlich mit einer Werbetafel 
auf sich aufmerksam machen. So können Synergieeffekte 
durch eine größere gemeinsame Tafel anstatt vielen kleinen 
genutzt werden.

doch eine Höhe von 7,00 m über Straßenniveau nicht 
überschreiten. Die Fläche eines Werbeträgers darf 
2,50 qm nicht überschreiten. Sonstige Festsetzungen 
gelten wie in § 14 Abs. 8 e festgesetzt.

g Die Anbringung von Flachwerbung ist im Bereich der 
Erdgeschosszone zulässig, wenn verbleibende Wand-
flächen und Stützen für die Anbringung von vertikal 
ausgerichteter Flachwerbung verwendet werden. Wer-
beanlagen in diesem Bereich müssen sich an gegebe-
nen Fassadenkanten orientieren und dürfen Außenkan-
ten von Türen und Fenstern im Erdgeschoss nicht über-
schreiten.

h Bei gleichartiger Werbung für mehrere Nutzungen an ei-
nem Gebäude sind diese auf einem Sammelwerbeträ-
ger zu konzentrieren.

§ 12 | Gestalterische Einschränkung

W
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Bereich für die Montage... 

...von Aussteckern 

außerhalb der Teilbereiche

 ...von Aussteckern 

innerhalb der  Teilbereiche

... von Auslegern 

innerhalb der Teilbereiche

Kanten und Achsen von 
Fassadendetails sind zu beachten
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Ausstecker in am Markt | TB A

Vertikale Flachwerbung | TB A | Sammelträger 
 Festsetzungen zu Ausstecker und Ausleger in  
 Skizzenform
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Erläuterung zu § 12 Abs. 7 j bis l
Die Beklebung der Schaufenster durch einen Schriftzug, der 
die Einzelbuchstaben an der Fassade ersetzt, kann eine op-
tisch ansprechende und kostengünstige Alternative zu ande-
ren Werbeanlagen sein. Ohne Schäden an der Fassade zu 
verursachen, kann eine attraktive, kurzfristig änderbare Au-
ßenwerbung gestaltet werden. Die Beklebung wird daher 
auch weiterhin in einem engen gestalterischen Rahmen ge-
stattet. 

Jede Art der Beklebung von Schaufenstern und Fenstern ist 
genauso wie Ausstecker oder Flachwerbungen auf die An-
zahl der maximal zulässigen Werbeanlagen pro Nutzung an-
zurechnen. 

ERBUNGWERBUNGW

ERBUNGW ERBUNGW

*  |    Maximalwert in cm

Außerhalb der fünf Teilbereiche kann im EG bis zu 1/4 der 
Öffnungsfläche für Werbungszwecke beklebt werden. 
Sollten mehrere Beklebungen vorhanden sein, müssen 
diese in Position, Größe und Gestaltung aufeinander 
abgestimmt werden.

30*
einzeilig

Die Bestimmungen dieser Satzung zu Art und Grö-
ße von Schriftzügen (siehe § 12 Abs. 7 b) gilt sinn-
gemäß. Abweichend kann auf Scheiben ein ma-
ximal zweizeiliger Schriftzug aufgebracht werden. 
[A B C D E]

k Außerhalb der fünf Teilbereiche sind  Werbeanlagen in 
Form von Beklebungen auf Fenstern, Schaufenstern 
und Türen der Erdgeschosszone zulässig und dürfen 
in ihrer Summe maximal 1/4 der Glasflächen bedecken. 

l Wenn in den oberen Geschossen gewerbliche Nutzun-
gen vorhanden sind, können diese mittels Beklebun-
gen der Fensterscheiben beworben werden. Beklebun-
gen sind als maximal zweizeilige Schriftzüge mit Einzel-
buchstaben zulässig. Die Gesamthöhe darf dabei 0,30 
m nicht überschreiten. Die Werbung ist in Neutralfarben 
auszuführen (siehe FLP - Anlage 2).

i Schaukästen an der Fassade dürfen maximal 
0,20 m in den öffentlichen Straßenraum kragen und ihre 
Fläche darf 1,00 qm nicht überschreiten. Eine eventu-
elle innenseitige Beleuchtung ist blendungsfrei auszu-
führen. Schaukästen sind einschließlich ihrer Träger-
konstruktion in schlichter Erscheinungsform mit nicht 
glänzenden Materialien zu erstellen. Ist ein Anbringen 
auf oder in der Fassade nicht möglich, können Schau-
kästen als Standschaukästen mit einer Bautiefe von 
maximal 0,20 m vor dem Gebäude in Eingangsnähe 
installiert werden; jedoch nur, wenn dadurch das Er-
scheinungsbild der umgebenden Architektur nicht be-
einträchtigt wird.

j Innerhalb der Teilbereiche A, B, C, D und E sind Be-
klebungen der Scheibe im Erdgeschoss nur dann 
zulässig,  wenn diese als Ersatz für die mögli-
chen �Schriftzüge in Form von Einzelbuchsta-
ben�  (siehe § 12  Abs. 7 a) verwendet werden. 

§ 12 | Gestalterische Einschränkung

Dezente Beklebung der Scheibe anstatt eines Schriftzuges 
auf der Fassade 

Flächenhafte Beklebung eines Schaufensters 
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m Die Beleuchtung von Werbeanlagen ist blendfrei aus-
zuführen. Das Anstrahlen von Werbeanlagen ist aus-
schließlich mit weißem oder gelblichem Licht zulässig. 
Die dafür notwendigen Leuchtelemente sind in ihrem 
Erscheinungsbild schlicht zu halten und in ihrer Farbig-
keit der Fassade anzupassen bzw. in neutralen Farben 
zu halten (siehe FLP - Anlage 2).

n Bei geschlossenen, planen Giebelwänden sind großfor-
matige Bemalungen für Werbezwecke ausnahmsweise 
zulässig; diese müssen sich an die Fassadenfarbe an-
passen und sind monochromatisch auszuführen. Die 
Einpassung der Malerei in die Bauepoche und dem ar-
chitektonischen Stil des Gebäudes ist erwünscht.

Erläuterung zu § 12 Abs. 7 m
Für die genaue Bestimmung von Lichtfarben wird die sog. 
�Kelvinskala� verwendet. Sie gibt den Wert der Farbtempera-
tur in Kelvin (K) genau an. 2700 K entsprechen etwa. �warm-
weißem� Licht - also gelblich. 3300 bis 5300 K �neutralwei-
ßem� Licht und Werte um 5500 K befinden sich im Bereich 
von �Tageslicht�. Dies sind zulässige Farbtemperaturen.

Erläuterung zu § 12 Abs. 7 n und o
Großformatige Werbung wirkt in einem städtebaulich klein-
teiligen Rahmen - wie der Siegener Innenstadt - sehr domi-
nant und sollte daher eine absolute Ausnahme bleiben. Für 
eine kurzfristige Werbung, z. B. für eine kulturelle Veranstal-
tung oder für temporäre Bauarbeiten, sind auch großformati-
ge Werbeanlagen zulässig. 

Diese sind in Form von Stoffbannern oder Plakaten relativ 
leicht an entsprechenden Stellen auf- und abzubauen. Rich-

tig ist dabei die umgehende Entfernung derartiger Werbean-
lagen sobald die beworbene Veranstaltung beendet wurde.

Erläuterung zu § 12 Abs. 8 p
Warenautomaten, gleich ob für Kaugummi oder Zigaretten, 
sind fester Bestandteil eines Stadtbildes. In den meisten Fäl-
len tragen die Automaten mit ihren Werbeaufschriften und 
grellen Farben jedoch nicht zur Verbesserung der optischen 
Wirkung eines Straßenzuges bei. 

Ziel der Festsetzung dieser Satzung ist es daher, Warenau-
tomaten in den sensiblen Stadträumen (den fünf Teilberei-
chen) möglichst gut zu integrieren und sie zu unauffälligen 
Begleitern im Stadtgefüge zu machen. Dazu gehört haupt-
sächlich die Verbindung der Automaten mit baulichen An-
lagen; denn freistehend sind solche Anlage besonders auf-
fällig. 

o Ausnahmsweise zulässig sind großformatige Werbe-
anlagen aus Planen und Stoffen (sog. Megaposter) als 
zeitlich befristete Außenwerbung. Diese können aus-
schließlich als Verkleidung von Baugerüsten oder an 
geschlossenen Fassadenabschnitten zur Ankündigung 
von Veranstaltungen montiert werden. Spätestens nach 
Beendigung der Bauzeit bzw. der angekündigten Veran-
staltung sind entsprechende Werbeanlagen zu entfer-
nen.

p Warenautomaten mit einer Ansichtsfläche von mehr als 
0,80 qm und einer Tiefe von mehr als 0,20 m sind in-
nerhalb der fünf Teilbereiche nur in Haus- oder Laden-
eingängen sowie von der Haupterschließungsstraße 
abgewandten Fassadenabschnitten zulässig. Die Inte-
gration  von Warenautomaten in Wartehäuschen von 
Bushaltestationen ist ebenfalls zulässig. Freistehende 
Warenautomaten und Vitrinen sind unzulässig.

§ 12 | Gestalterische Einschränkung

Temporäre Werbeanlage in Form von Planen an einem 
Baugerüst | Nach Beendigung der Baumaßnahme werden 
die Planen wieder entfernt

Warenautomat (Zigaretten) an einer innerstädtischen Fas-
sade | TB A | entlang der Haupterschließungsstraße
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§ 13 | Fassadenillumination

Nur ausnahmsweise ist das Anstrahlen von Gebäuden mit-
tels externer Scheinwerfer gestattet; dabei muss es sich 
um Gebäude mit besonderer historischer oder architekto-
nischer Qualität handeln.

Abs. 4 Die Illumination darf nicht wesentlich über 
Fassaden- und Dachkanten hinaus abstrahlen.

Abs. 5 Die Fassadenbeleuchtung muss durch gleichmä-
ßiges Licht ohne Wechselwirkungen in Intensität, Farbe, 
Richtung und Muster erfolgen.

Abs. 6 Ausnahmen von diesen Festsetzungen können im 
Rahmen von temporären Veranstaltungen, bei Gebäuden 
mit besonderer Nutzung und architektonischem Wert so-
wie bei Licht- bzw. Kunstinstallationen gewährt werden.

Erläuterung zu § 13 Abs. 4Erläuterung zu § 13
Die Inszenierung von Räumen und Architektur auch bei 
Nacht ist seit einigen Jahren ein weit verbreitetes Thema in 
Städten. Eine Regulierung dieses Trends wird durch zwei 
Gründe notwendig: Als Erstes wegen der zunehmenden 
�Lichtverschmutzung� unserer Umwelt. Eine natürlich dunkle 
Nacht ist sowohl für Menschen wie auch für Tiere aus biolo-
gischer Sicht eine absolute Notwendigkeit. Der permanente 
Lichteinfall wird seit einigen Jahren als Umweltverschmut-
zung bewertet. So stört z. B. ein hoher Blauanteil in weißem 
Licht die Navigation von nachtaktiven Insekten und Vögeln.

Als Zweites werden unter Umständen Stadtbilder, die am Tag 
durch abgestimmte Fassadenfarben und dezente Werbean-
lagen harmonisch wirken, in der Nacht zu einem bunten und 
grellen Durcheinander. Daher sollte die Illumination von Fas-
saden nur bei tatsächlich architektonisch wertvollen erfol-
gen.

§ 13 Fassadenillumination
Abs. 1 Die blendfreie Illumination von einzelnen Fassaden 
und Fassadenabschnitten ist zulässig. Dies ist sowohl 
durch Anstrahlen wie auch durch Hinterleuchten möglich.

Abs. 2 Die Beleuchtung muss in weißem oder gelblichem 
Licht ausgeführt werden. Bei weißem Licht ist ein warmer 
Lichtton mit einem niedrigen Blauanteil wünschenswert 
(ca. 2500 K bis 5000 K).

Abs. 3 Die dafür notwendigen Strahler müssen an bzw. 
hinter der jeweiligen Fassade oder in einer schlichten 
Konstruktion in Bodennähe - bei privaten Grundstücksteilen 
- angebracht werden. Die Leuchtelemente sind vom 
öffentlichen Straßenraum aus nicht sichtbar anzubrin-
gen oder in ihrem Erscheinungsbild schlicht zu halten 
und in ihrer Farbigkeit der Fassade anzupassen bzw. 
in neutralen Farben zu halten (siehe FLP - Anlage 2). 

1 | Die Lichtkegel enden an Haus- und Dachkanten
2 | Die Lichtkegel strahlen deutlich über die Kanten 

Farbige Fassadenillumination des Oberen Schlosses 
TB A |Als dauerhalfte Installation an �normalen� Gebäuden 
nicht gestattet

Hinterleuchtete Glasfassade| TB B |Als Unikat eine Berei-
cherung - als Konkurrenz von nebeneinander befindlichen 
Gebäuden nicht gewollt

1 2
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§ 14 Außenanlagen
Abs. 1 Unbebaute private Freiflächen sind nur in unbedingt 
erforderlichem Umfang zu versiegeln; eine Ausführung einer 
solchen Befestigung mit Ökopflaster ist wünschenswert.

Abs. 2 Die Auswahl von heimischen und standortgerech-
ten Bepflanzungen wäre wünschenswert.

Abs. 3 Vorhandene Standorte von Fassadenbegrünungen 
(insbesondere im Bereich der Kölner Straße und Löhrtor) 
sind zu erhalten und zu pflegen.

Abs. 4 Vorhandene Natursteinmauern - insbesondere 
Trockenmauern - und mit Naturstein verblendete 
Mauern sind zu erhalten. Ist aufgrund der Topographie 
das Abfangen von Gelände durch Mauern notwendig, 
ist dies durch Natursteinmauern oder mit Mauern mit 
Natursteinverblendung zu bewerkstelligen. Gabionen sind in  
allen fünf Teilbereichen unzulässig.

Stacheldraht

Gusseisernes Geländeeeeerrrrrrrr

LeitplankenL

Bruchsteinmauer

Erläuterung zu § 14 Abs. 1, 3 und 4
Grauwacke als Bruchstein ist ein regionaler Baustoff, der ty-
pisch ist für unser Stadtbild und uns in der Innenstadt häufig 
als so genannte Bruchsteinmauer begegnet. 

Neben dem Wiedererkennungswert in unserer Region ist ein 
weiterer Vorteil der hohe ökologische Wert. So zählen heute 
bewachsene Natursteinmauern zu der Kategorie der wert-
vollen Biotope innerhalb der versiegelten Stadträume: Zum 
einen bieten die Mauern konkurrenzschwachen Spezialisten 
einen Lebensraum, deren ursprünglicher Lebensraum - die 
Felsspalte - in der Natur selten existiert; zum anderen sind 
ihre spezifischen Artengemeinschaften über Jahrzehnte eng 
zusammengewachsen, was den Ansprüchen der langsam 
wachsenden Mauerritzenpflanzen ebenso wie den Tierarten 
mit engem Ausbreitungs- und Aktionsradius entspricht.  Sol-
che Mauern bieten Tieren, wie der Spitzmaus oder der Ei-
dechse, ein selten gewordenes Lebensumfeld. 

Fassadenbegrünung TB A

So fallen Natursteinmauern in Nordrhein-Westfalen in die Ru-
brik der stark gefährdeten Biotoptypen und sollten unbedingt 
erhalten und gepflegt werden.

Ähnliches gilt für Fassadenbegrünungen, diese leisten neben 
ihrer gestalterischen Funktion auch einen erheblichen ökolo-
gischen Beitrag in einem Innenstadtraum ohne große Grün-
flächen. Zu ihren Vorteilen zählt u. a. die Sauerstoffbildung 
und das Binden von Feinstaub.

Dagegen haben andere Festsetzungen eine rein gestalteri-
sche Intention: Leitplanken und Stacheldraht als Einfassung 
der ohnehin knappen Grünflächen der Innenstadt wirken ab-
schreckend auf jeden Betrachter. Bei der Auswahl von der-
artigen Einfriedungen sollte das Augenmerk auch auf die Ge-
staltung und nicht nur auf die praktischen Aspekte gerichtet 
werden.

Abs. 5 Für eine Einfriedung ist die Verwendung von ge-
schlossenen Metallprofilen, Betonelementen, Stacheldraht, 
Leitplanken sowie Weide- und Jägerzäunen unzulässig.

Abs. 6 Falls eine Einfriedung von Grundstücksteilen not-
wendig ist, dann ist diese mit durchlässigen Holz- oder 
Metallzäunen in Kombination mit Hecken aus heimischen 
und standortgerechten Sträuchern zu errichten. Die 
Einfriedung durch Mauern aus regionaltypischem Naturstein 
ist ausnahmsweise zulässig. 

Abs. 7 Sichtschutzelemente und Einfriedungen dürfen 
eine Höhe von 2,00 m über der Geländeoberfläche nicht 
überschreiten. 

Abs. 8 Sichtschutzelemente auf privaten Freiflächen 
sind in einer maximalen Gesamtlänge von 4,00 m pro 
Grundstück zulässig. Sichtschutzelemente sind maximal 
zweifarbig auszuführen.

§ 14 | Außenanlagen
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Abs. 13 Überdachungen dürfen eine maximale Höhe von 
3,00 m nicht überschreiten.

Abs. 14 Mehrere Müllbehältnisse auf einem Grundstück 
sind an einer Stelle zu konzentrieren.  

Abs. 15 Von öffentlichen Verkehrsflächen aus ein-
sehbare Standorte von Müllbehältnissen sind durch 
Abpflanzungen oder Sichtschutzelemente zu kaschieren. 
Die Sichtschutzelemente müssen den für Fassaden sowie 
für Außenanlagen formulierten Festsetzungen entspre-
chen (siehe § 7 Abs. 4 und  § 14 Abs. 5 u. Abs. 7).

Abs. 16 Aus Sichtschutzgründen notwendige Abpflanz-
ungen sind mit heimischen und standortgerechten 
Pflanzen durchzuführen.

Erläuterung zu § 14 Abs. 8, 9 und 14 bis 16
Der Wunsch nach Privatsphäre auf eigenem Grundstück 
oder Terrrasse ist verständlich; in Folge dessen werden von 
Eigentümern und Nutzern Sichtschutzelemente angebracht. 
Diese können je nach Gestaltung, Größe und Lage störend 
und abweisend wirken. Der Kompromiss zwischen Abschir-
mung des Privaten und dem öffentlichem Anspruch nach 
Gestaltung, ist die Reduzierung des Umfangs des Sicht-
schutzes in Länge und Höhe der jeweiligen Anlage.

Im engen Innenstadtraum mit wenigen nicht genutzten Frei-
flächen fallen notwendige - aber aus stadtbildpflegerischer 
Sicht unschöne - Dinge wie Müllbehälter in den Straßen und 
Innenhöfen besonders ins Auge. Aufgrund der beengten 
Grundstücksverhältnisse können Müllbehältnisse in vielen 
Fällen nicht verlagert werden; daher sollte die Aufmerksam-
keit auf die Abschirmung und bessere Integration der Behäl-
ter gerichtet werden. Sichtschutz TB D | Der Standort von mehreren Müllbehält-

nissen wird durch eine einfache Holztür gekonnt kaschiert

Abfallbehältnisse TB A | Die wenigen innerstädtischen 
Freiräume werden zusätzlich belastet.

Treppenanlagen mit massiven Blockstufen

Treppenanlagen mit offenen polierten Steinplatten

Abs. 9 Sichtschutz- und Windfangelemente an von der 
Haupterschließungsstraße einsehbaren Dachterrassen, 
Loggien und Balkonen sind einfarbig und schlicht zu hal-
ten. Es ist wünschenswert, wenn gestalterisch anspre-
chende Bauteile wie transluzente Glasplatten oder berankte 
Pergolen Verwendung finden würden. 

Abs. 10 Treppen sind schlicht anzulegen und - falls sie di-
rekt nebeneinander liegen - in ihrer Gestaltung aufeinander 
abzustimmen.

Abs. 11 Entlang der Haupterschließungsstraßen sind 
Treppen durch massive Blockstufen auszuprägen. Die 
Verwendung eines regionaltypischen Natursteines ist wün-
schenswert.

Abs. 12 Überdachungen von Treppen und Zuwegungen  auf 
privaten Flächen sind auf die Flächen der Treppen und Wege 
zu begrenzen und schlicht zu halten. 

§ 14 | Außenanlagen
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III. ABSCHNITT 3 - VERFAHRENSVOR-
 SCHRIFTEN

§ 15 Besondere Anforderungen an Bauvorlagen
Die Untere Bauaufsichtsbehörde kann bei Um- und Neubau-
ten, Wiederaufbauten besondere Nachweise und Planunter-
lagen verlangen, die über die Vorgaben der üblichen Bauvor-
lagen (siehe Bauprüfverordnung NRW) im baurechtlichen 
Verfahren hinausgehen. Dies sind z. B.:- Ansichtszeichnungen mit Darstellung der Nach-

bargebäude und Bestandspläne,- Bilder,- Illustrationen,- Fotomontagen, - Darstellung von Details- Muster von Farben und Materialien.

§ 16 Zuwiderhandlung
Abs. 1 Im Falle der Verletzung von verbindlichen 
Festsetzungen dieser Satzung kann durch bauauf-
sichtliche Verfügung nach § 61 Abs. 1 BauO NRW 
die Wiederherstellung des früheren Zustandes 
oder eine Anpassung an die Vorschriften die-
ser Satzung gefordert werden. Die bauaufsichtliche 
Verfügung kann mittels Verwaltungszwang gemäß 
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.2.2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 
2005 S. 818) durchgesetzt werden. 

Erläuterung zu § 15 
Die zur Bewertung der angefragten Maßnahme notwendi-
gen Informationen - im bereits aufgezeigtem Beispiel (siehe 
S. 17), die Änderung der Fassadenfarbe - ist der Farbcode 
des NCS-Farbsystems sowie ggfs. eine Ansichtszeichnung 
oder einer Fotomontage der geplanten Gestaltung bei der Un-
teren Bauaufsichtsbehörde zur Prüfung vorzulegen. Die Un-
terlagen können in diesem Fall vom Bauherren selber oder 
der ausführenden Firma zusammengestellt werden. Auch bei 
einem formlosen Antrag muss auf die Vollständigkeit sowie 
die Lesbarkeit der Unterlagen geachtet werden. 

Die Prüfung und Erteilung der Baugenehmigung ist für den 
Antragsteller gebührenpflichtig. Dabei fällt im Allgemeinen 
der Mindestsatz von 50,00 � an, lediglich bei stark erhöh-
tem Aufwand wird nach dem angefallenen Stundenaufwand 
abgerechnet. Der Stundensatz wird dann auf Grundlage der 
aktuellen Allg. Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGeb O 
NRW) veranschlagt. 

Ist allerdings die Errichtung oder Änderung von Gebäuden 
geplant, sind die Unterlagen zum Bauantrag von einem Bau-
vorlageberechtigen nach § 70 Bauordnung NRW (Architekt) 
zu erstellen und die Unterlagen müssen den Vorgaben der 
Bauprüfverordnung entsprechen. Der Bauvorlageberechtigte 
stellt die notwendigen Unterlagen zusammen und hat in sei-
ner Planung die Örtlichen Bauvorschriften zu berücksichti-
gen. Die Unterlagen müssen die notwendigen Informationen 
zur Berücksichtigung der Satzungsinhalte aufweisen.

Für Informations- und Beratungsgespräche stehen Ihnen die 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung gerne zur Verfügung. Die 
Untere Bauaufsichtsbehörde befindet sich im Rathaus Geis-
weid. In der �Servicestelle Bauberatung� können Sie  sich je-
derzeit während der Sprech- / Öffnungszeiten (Rathaus Geis-
weid | Lindenplatz 7 | 57078 Siegen) über den Ablauf eines 
Baugenehmigungsverfahrens oder die Inhalte der Satzung 
informieren.

§ 15 / 16 | Verfahrensvorschriften 

Geschäftshaus TB A | farbige Fassadenansicht 
durch Malerbetrieb erstellt | Entscheidungsgrundlage

Geschäftshaus TB A | Foto der umgesetzten 
Fassadensanierung
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§ 17 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Abs. 1 Diese Satzung tritt gemäß § 7 (4) GO NRW am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Abs. 2 Gleichzeitig treten die folgende Örtlichen 
Bauvorschriften zu rechtskräftigen Bebauungsplänen (teil-
weise als Bestandteile von Bebauungsplänen) innerhalb 
des Geltungsbereiches dieser Satzung außer Kraft:

- Bebauungsplan Nr. 5a �Wilhelmstraße� -
§ 3 der Textlichen Festsetzungen �Baugestaltung�

- Bebauungsplan Nr. 6c �Koblenzer Straße - Bahnhof-
straße� - § 2 der Textlichen Festsetzungen �Baugestal-
tung� 

- Bebauungsplan 66a �Herrengarten� - Festsetzungen in 
der Planzeichnung zur Dachform 

- Bebauungsplan 89 �Koblenzer Straße � Wilhelmstraße � 
Oranienstraße� - Festsetzungen in der Planzeichnung zur 
Dachform

- �Ortsbausatzung� und �Örtliche Bauvorschriften� zum 
Bebauungsplan Nr. 241 �Altstadt�

- Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 338 �Sieg-
Carré�  im Bereich der Grundstücke der 
Bahnhofstraße 21, 23, 25, 27 (Flurstücke:303, 306, 
307, 308, 309, 489, 491 in Flur 28)

§ 17 | Verfahrensvorschriften 
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Charakteristik Teilbereich A - Geschäftsber. Oberstadt
- geschlossene Bauweise
- 3-4 Vollgeschosse
- Geschäftshäuser | Ladennutzung im EG
- traufständige Satteldächer
- Schieferdächer mit Dachauf- bzw. anbauten
- mehrheitlich aus der Wiederaufbauzeit
- vertikal orientierte, schlichte Putzfassaden 
- hoher Anteil von geschlossenen Fassadenab-
  schnitten in den oberen Geschossen

Quartiersbeschreibung

EIGENARTEN  DER  TEILBEREICHE
Teilbereich A - Geschäftsbereich Oberstadt
Rund um die baulich, kulturell und historisch bedeutsamen 
Gebäudekomplexe von Unterem Schloss, Rathaus und Niko-
laikirche erstreckt sich die historische Kernstadt Siegens auf 
dem steilen Siegberg. Die Oberstadt wird gemeinsam mit dem 
Altstadtquartier klar durch natürliche Böschungs- und Wald-
areale sowie durch Abschnitte der  Stadtmauer von anderen 
Stadtstrukturen abgegrenzt. 

Als geschichtliches und stadträumliches Herz Siegens ver-
körpert die Oberstadt sowohl die Moderne als auch die Ver-
gangenheit. Basiernd auf dem mittelalterlichen Stadtgrundriss 
wurde nach der fast vollständigen Zerstörung des Stadtteils 
1944 eine neue drei- bis viergeschossige Bebauung ent-
wickelt. Bis auf wenige Ausnahmen (z. B. die Gebäude in der 
unteren Kölner Straße) sind die Geschäftshäuser alle wäh-
rend der Wiederaufbauzeit unter Anwendung des Durchfüh-
rungsplanes (Teil des Aufbauplanes) und der Ortssatzung von 
1951 entstanden. Aufgrund der stringenten Planung sowie 

anschließender Überwachung durch die damalige Bauverwal-
tung verfügen die Gebäude über eine Vielzahl von verbinden-
den Gestaltungselementen, welche die Häuser und Straßen-
züge einzigartig im Stadtgefüge machen. Neben der durch-
gängigen schiefergedeckten Dachlandschaft gehören zu den 
prägenden Gestaltungselementen auch die Arkadengänge in 
den Erdgeschossen entlang von Kölner Straße, des Löhrtors 
und partiell entlang der Marburger Straße. Ein weiteres prä-
gendes Merkmal sind die schmalen, vertikal orientierten Ge-
bäudefronten, welche durch die Beibehaltung der engen mit-
telalterlichen Parzellenstrukturen entstanden. Diese typische 
Form der Wohn- und Geschäftshäuser ist zumeist mit hellem 
Feinputz gestaltet. Daher entsteht der durchgängige Farbka-
non von dunklen Dächern und hellen Fassaden.

Gestalterisch verbunden werden die Fassaden in geschlos-
sener Bauweise auch durch ihre Schlichtheit; es gibt wenige 
klassische Gestaltungselemente - wie abgesetzte Brüstungen, 
kleine Erker oder Sgrafitti - aber ausladende Balkone, Lauben-
gänge oder auffällige Ornamentik sind nicht zu finden.

Schrägluftbild Teil des Teilbereiches A - Geschäftszentrum Oberstadt | Richtung Westen blickend
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Quartiersbeschreibung

Charakteristik Teilbereich B - Geschäftsber. Unterstadt
- geschlossene Bauweise
- 3-4 Vollgeschosse
- Geschäftshäuser und Verwaltungsgebäude| 
   häufig Ladennutzung im EG
- überwiegend geschlossene Dachflächen in 
   Schieferdeckung mit Dachauf- bzw. anbauten
- helle Putzfassaden teilw. mit gestalterischen Elementen
- Gestalterische Zweiteilung des Gebietes mit Bausubstanz
   aus der Zeit vor und nach dem 2. Weltkrieg

Schrägluftbild Teilbereich B -Unterrstadt | Richtung Westen blickend

Im westlichen Abschnitt ist Wiederaufbauarchitektur mit deut-
lichen Zeichen von Umbauten und Sanierungen der vergange-
nen Jahrzehnte sowie größeren Werbeanlagen prägend. Die 
Gebäude sind hier vertikal orientiert.

Im Osten des Stadtteils sind die Fassaden zwar ebenfalls re-
lativ schlicht gehalten, sie wirken dennoch aufgrund von klei-
nen Details � abgesetzten Rahmungen der Fenster, einzelnen 
Gesimsen, gestalteten Eingangsportalen � deutlich anders als 
die Fassaden entlang der Bahnhofsstraße. Die unterschiedli-
chen Entstehungszeiträume sind hier erkennbar. 

Der bereits in der Oberstadt erwähnte Farbkanon von dunk-
len Dächern und hellen Fassaden ist in der Unterstadt eben-
falls zu finden. Als Fremdkörper sind einige wenige Gebäude 
zu bezeichnen, darunter fällt beispielsweise das kleine Ge-
schäftszentrum am ehemaligen Eingang zum Herrengarten. 
Mit Flachdach, dunkler Fassade und gestaffelten, außenlie-
gendem Treppenhaus wirkt der Komplex stark störend.

Teilbereich B - Geschäftsbereich Unterstadt
Dieses Quartier wird von der Sieg, der von Nord nach Süd 
verlaufenden Bahntrasse sowie den modernen Einzelhandels-
strukturen mit Glasfassaden von Siegcarré und City-Galerie 
klar abgegrenzt. 

Das Stadterweiterungsgebiet, welches sich zwischen Köl-
ner Tor und dem Bahnhof ab dem 19. Jahrhundert entwik-
kelte, verfügt hauptsächlich über Geschäftshäuser und eini-
ge Verwaltungsbauten. Auffällig im Vergleich zu Teilbereich 
A ist die ebenerdige Lage ohne topografische Anstiege. Das 
Quartier ist städtebaulich und strukturell homogen aufgebaut. 
Es handelt sich um eine geschlossene Bebauung mit trauf-
ständig ausgerichteten Gebäuden � überwiegend mit steilen 
schiefergedeckten Dächern und schlichten Fassaden. Die Ge-
bäude verspringen nicht und bilden geradlinige Baufluchten 
aus. Architektonisch ist die Unterstadt jedoch zweigeteilt: Im 
Osten befinden sich Gebäude, welche vor dem 2. Weltkrieg  
entstanden sind und überwiegend über eine liegende Kubatur 
verfügen. 
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Charakteristik Teilbereich C - Sandstraße / Kölner Tor
- geschlossene Bauweise
- 2-3 Vollgeschosse
- Geschäftshäuser | Ladennutzung im EG
- EG hat eine deutlich andere Gestaltung und ist 
   weitgehend verglast
- traufständige Satteldächer
- geschlossene Dachlandschaft in Schieferdeckung
- überwiegend aus der Wiederaufbauzeit
- horizontal orientierte Fassaden 
- durchgängige Fassadenorientierung (z. B. Fensterhöhen)

Schrägluftbild TB C - Kölner Tor & Sandstraße | Richtung Westen blickend

So sind neben den durchgängigen First- und Trauflinien (par-
allel zur Straße) sogar bei einigen Nachbargebäuden Fenster- 
und Brüstungshöhen identisch.

Dennoch wirken die Gebäude deutlich anders als in der Ober-
stadt. Die Gebäude vermitteln aufgrund ihrer liegenden Aus-
richtung und breit gezogenen Fassaden mit großen Dachflä-
chen fast einen gedrungen Eindruck. Die schnelle Abfolge von 
kleinteiligen Fassadenabschnitten aus der Oberstadt wird von 
einer sehr ruhigen Aneinanderreihung von langen, geschlos-
senen Fassaden abgelöst 

Diese einheitliche Wirkung könnte bereits durch geringfügige 
Veränderungen an Fassaden und Dächern entlang der Sand-
straße negativ beeinflusst werden. In diesem Teilbereich sind 
besonders erhaltenswert: Die einheitliche Dacheindeckung 
sowie die Dachgestaltung.

Teilbereich C - Sandstraße / Kölner Tor 
Dieser kleine Teilbereich umfasst nur einen Straßenzug und 
verläuft parallel zur Sieg und ist das Tor zur Oberstadt. Über 
den historischen Zugang des Kölner Tors erreichen auch heu-
te noch Tausende von Besuchern die Geschäftsbereiche auf 
dem Siegberg. 

Im Rahmen der Wiederaufbauphase wurde die Sandstraße � 
durch den Durchführungsplan - an die Oberstadt angegliedert 
und teilt daher viele Gestaltungselemente mit der Bebauung 
des Siegbergs. Die schieferglänzenden, ebenmäßigen Dach-
flächen mit durchlaufenden Gaubenreihen sind, neben den 
absolut planen Gebäudefronten, hellen Putzfassaden und ab-
gesetzten Erdgeschosszonen die gestalterische Klammer zwi-
schen den Teilbereichen A und C.  

Durch die ebenmäßige Topografie und die Umsetzung der 
gestalterischen Festsetzungen der Ortsbausatzung aus dem 
Jahr 1951 wirken viele Fassaden in  Teilbereich C besonders 
harmonisch. 

Quartiersbeschreibung
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Charakteristik Teilbereich D - Historische Altstadt
- Unzerstört während des 2. Weltkrieges
- Teilw. geschlossene Bauweise
- 1-2 Vollgeschosse
- Überwiegend reine Wohngebäude
- giebel- und traufständige Satteldächer
- Schieferdächer mit teilw. großen Dachaufbauten 
  bzw. -anbauten
- Alte Bausubstanz (Siegerländer Fachwerk, 
  Schieferverkleidung, Verbretterung im EG)
- geschlossene EG-Zonen

Teilbereich D - Historische Altstadt
Das ursprüngliche Siegen findet sich auch heute noch in der 
sogenannten Altstadt wieder. Auf diesen knapp drei Hektar im 
Osten der Oberstadt blieben die Gebäude während des zwei-
ten Weltkrieges weitgehend unbeschadet. Daher sind die Häu-
ser - wie früher auch der Rest der Oberstadt - giebelständig 
bzw. traufständig mit großen Quergiebeln und Zwerchhäusern 
versehen. Wie in den anderen Teilbereichen sind die steilen 
Satteldächer mit dunklem Tonschiefer gedeckt und bilden eine 
erhaltenswerte Dachlandschaft. Diese ist durch die starke To-
pographie weithin sichtbar und somit ein prägendes Merkmal 
der Gebäude auf dem Siegberg.

Einzigartig macht diesen Teilbereich, dass hier die Siegerlän-
der Baukultur noch sehr gut sichtbar ist. Simples Fachwerk 
mit schwarzen Balken und weißem Gefache in Kombination 
mit waagerechten Verbretterungen des Erdgeschosses oder 
Schieferverkleidung der oberen Geschosse. 

Aufgrund der ursprünglichen städtebaulichen Gliederung 
(Ausprägung von Gassen, Wenden und Plätzen im Verhältnis 
zu den Baublöcken und kleinteiligen Parzellenzuschnitten) ist 
die Altstadt durch eine Denkmalbereichssatzung erfasst. Im 
Unterschied zu den anderen Teilbereichen ist der Städtebau 
hier deutlich verwinkelter und die Bebauung in Höhe und Aus-
richtung durchaus heterogen; die geschlossenen, sehr ge-
radlinigen Baufluchten der anderen Bereiche lassen sich hier 
nicht finden.
 
Zu erwähnen ist auch die auffällige Dichte von Baudenkmä-
lern in der Altstadt. Er handelt sich zumeist um Wohnhäuser 
in privater Hand mit besonderer handwerklicher und architek-
tonischer Wertigkeit. Das Wohnen steht in der Altstadt klar 
im Mittelpunkt der Nutzungsstruktur. Daher sind Schaufenster 
und Werbeanlagen kein prägendes Element.

Quartiersbeschreibung

Schrägluftbild TB D - Historische Altstadt | Richtung Norden blickend
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Charakteristik Teilbereich E - Innerstädtisches 
Wohnquartier
- Wiederaufbauphase
- 1 oder 2 Vollgeschosse
- Reine Wohngebäude
- Traufständige Satteldächer
- Dunkel gedeckte Dächer mit Dachaufbauten 
  bzw. -anbauten
- durchgängige Trauf- und Firstlinien
- schlichte, helle Putzfassaden 
- geschlossene EG-Zonen
- 2 gestalterische Gebiete

Schrägluftbild TB E - Innerstädtische Wohnquartiere| Richtung Norden blickend

Ganz ähnlich verhält es sich mit den kleinteiligen Gebäude-
strukturen entlang der Straße �Altenhof�. 

Direkt am Rand des Siegbergs errichtet - mit einer einge-
schossigen Wirkung zur Haupterschließungsstraße - vermit-
teln auch diese Wohngebäude einen sehr einheitlichen Ein-
druck. In einer Bauflucht finden sich dort helle Putzfassaden 
mit sehr schönen Details, wie Rahmen um Fenster und Türen 
sowie Ziergittern und massiven Eingangsstufen.

Dieser Straßenzug wird durch prägende Gestaltungselemen-
te mit dem zweiten Areal des Teilbereiches verbunden: Sym-
metrisch geneigte, steile Dächer mit Dachaufbauten; keinerlei 
Außenwerbung; geschlossene Erdgeschosszonen; helle Putz-
fassaden, typische Merkmale einer reinen Wohnbebauung.

Teilbereich E - Innerstädtische Wohnquartiere
Dieser Teilbereich fasst zwei Gebiete zusammen. Das größere 
Areal erstreckt sich nördlich von Teilbereich D und liegt somit 
wie die Teilbereiche A und D auf dem Siegberg. Die geradlini-
gen Straßenverläufe waren ebenfalls Teil des mittelalterlichen 
Stadtgefüges; sie wurden während der Wiederaufbauzeit mit 
sehr homogener, kleinteiliger Wohnbebauung versehen.

Die klare städtebauliche Gliederung ist von einer durchgän-
gigen Reihenhausbebauung geprägt. Die schlichten zweige-
schossigen Gebäude verfügen über eine Vielzahl gemeinsa-
mer Gestaltungselemente: wiederkehrender Fassadenaufbau 
mit fast quadratischer Kubatur, durchgängige First- und Trauf-
linien, feine Putzfassaden, Dachaufbauten zumeist als Walm-
dachgauben etc.

Die typischen Fassadenmerkmale einer reinen Wohnbebau-
ung wie Hauseingangstüren, Garagentore, Toilettenfenster 
treten in diesem Teilbereich deutlich in den Vordergrund. 

Quartiersbeschreibung
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Quartiersbeschreibung

Charakteristik Äußerer Geltungsbereich
- heterogene Städtebau- und Nutzungsstrukturen
- unterschiedliche Bauepochen

Dennoch gibt es gemeinsame / mehrheitliche 
Gestaltungsmerkmale:
- Schlichte Kubaturen und Fassadengestaltungen
- traufständige Ausrichtung der Gebäude
- Helle Fassaden und dunkle Dächer 
- symmetrisch geneigte Dächer

Äußerer Geltungsbereich
Der verbleibende Geltungsbereich erstreckt sich über die ge-
samte Innenstadtlage, welche durch das Integrierte Hand-
lungskonzept Siegen - Zu neuen Ufern durch den Ratsbe-
schluss im Jahr 2010 definiert wurde.

In diesem Innenstadtbereich befinden sich neben den Ge-
schäftsbereichen der Stadt auch angrenzende Straßenzüge 
zum historischen Stadtkern und Hauptzugänge bzw. Zufahr-
ten zum Siegener Zentrum. Hier stellen sich die Bebauungs-
strukturen nicht mehr so einheitlich wie in den einzelnen Teil-
bereichen dar. Dies wird hauptsächlich durch die differen-
zierten Nutzungsstrukturen und unterschiedlichen Baualter 
begründet. Mit kleinteiligen Wohngebäuden, aber auch mit 
reinen Verwaltungsgebäuden existiert hier eine weite Spanne.  

Dennoch lassen sich - von einigen Ausnahmen abgesehen - 
gemeinsame Gestaltungselemente definieren. Diese sind zum 
überwiegenden Teil nachzuweisen, dazu gehören:

- dichte, urbane Bauweise, häufig geschlossene Bauweise
- traufständige Ausrichtung
- stark geneigte, dunkle Dächer
- helle Putzfassaden mit einer überwiegend 
  geschlossenen Fassade (Lochfassade)
- schlichte, plane Fassadengestaltung
- hochformatige Fenster

Schrägluftbild Teil des großen Geltungsbereiches | Richtung Norden blickend
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Gestaltungssatzung 

"Innenstadt" 
1. Änderung 

 

 

 
 

Satzung vom 26.09.2023 der Universitätsstadt Siegen  

über die „Örtlichen Bauvorschriften“ für die Innenstadt  

 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat gemäß § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen in der derzeitigen Fassung, in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der derzeitigen Fassung, am 06.09.2023 diese Änderung be-

schlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 30.09.2023 

 

 

  



Gestaltungssatzung „Innenstadt“  
1. Änderung 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Der räumliche und sachliche Geltungsbereich dieser Änderung ist identisch mit dem Geltungsbereich der 

bestehenden Gestaltungssatzung.  

 

§ 2 Inhalt  

Die folgenden Anpassungen werden in den Gestaltungssatzungen vorgenommen: 

 

§ 10 Abs. 4 - Abs. 6 der Gestaltungssatzung werden aufgehoben und folgende Regelungen eingefügt:  

 

§ 10 Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und technische Anlagen 

Abs. 4  

Zielsetzung 

Solartechnische Anlagen (STA) im Sinne dieser Satzung sind Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung oder 

Wärmeenergiegewinnung, also insbesondere Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST). Städtebauliche 

Relevanz erhalten diese Anlagen, sobald Sie auf Gebäuden, Gebäudeteilen oder Einfriedungen errichtet 

werden und vom öffentlichen Raum wahrgenommen werden können. Hierunter fallen insbesondere 

solartechnische Anlagen auf Dächern, an Fassaden, Balkonen, Einfriedungen oder auf Nebengebäuden, 

insbesondere, wenn sie an der Haupterschließungsstraße liegen. Für all diese solartechnischen Anlagen 

werden daher im Weiteren gestalterische Vorgaben vorgenommen, um den Schutzzweck der jeweiligen 

Satzung zu unterstützen und den Umgebungscharakter zu wahren. 

 

Gestalterische Vorgaben 

a) Dachflächen 

Für den Geltungsbereich ohne Teilbereiche: 

Solartechnische Anlagen sind auf dem Haupt- und Nebendach sowie deren Dachaufbauten, wie Gauben, 

zulässig. Eine Kombination von PV- und ST-Anlagen ist zulässig, wenn sie in der Ausrichtung geordnet und 

aufeinander abgestimmt sind. Das heißt die Modulgröße ist einheitlich zu wählen, ebenso wie die 

Ausrichtung als rechteckige Anordnung (Modulreihen unter- bzw. nebeneinander). Auf geneigten 

Dachflächen ist nur eine plane Anbringung, d.h. der Dachneigung entsprechend, zulässig. Eine 

Aufständerung ist nur bei Flach- und Pultdächern bis zu einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 Meter 

zulässig. Es sind nur schwarze oder anthrazit-farbige Module zulässig. Die Module haben nicht über die 

Dachfläche herauszuragen. Die Oberfläche der Module hat entspiegelt bzw. matt zu sein. Die Module sind 

in einer geschlossenen Panelreihung, das heißt in lückenloser Anordnung, anzuordnen. Abweichung 

können aufgrund technisch bedingter Erforderlichkeiten (zum Beispiel bei Dachbegrünung) im Einzelfall 

zugelassen werden.   

 

Für die Teilbereiche A, B, C und E: 

Solartechnische Anlagen sind auf dem Haupt- und Nebendach sowie ausnahmsweise auf Schleppgauben 

zulässig. Die Module sind in der Ausrichtung grundsätzlich rechteckig anzuordnen und eine Auskragung, 

ein Versprung oder Versatz einzelner Module ist unzulässig. Abweichungen können ausnahmsweise 

aufgrund technisch bedingter Erfordernisse (Einschnitte, Schornsteinen, et cetera) zugelassen werden. 

Das heißt die Modulgröße ist einheitlich zu wählen, ebenso wie die Ausrichtung als rechteckige Anordnung 

(Modulreihen unter- beziehungsweise nebeneinander). Eine Kombination von PV- und ST-Anlagen kann 

im Rahmen einer Einzelfallprüfung ausnahmeweise zugelassen werden, wenn sie in der Ausrichtung 

geordnet und aufeinander abgestimmt ist und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Auf geneigten 

Dachflächen ist nur eine plane Anbringung, das heißt der Dachneigung entsprechend, zulässig. Eine 

Aufständerung ist nur bei Flach- und Pultdächern bis zu einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 Meter 

zulässig. Es sind nur schwarze oder anthrazit-farbige Module sowie Rahmen zulässig. Die Module haben 

nicht über die Dachfläche herauszuragen. Die Oberfläche der Module hat entspiegelt beziehungsweise 

matt zu sein. Die Module sind in einer geschlossenen Panelreihung, das heißt in lückenloser Anordnung, 



anzuordnen. Abweichung können aufgrund technisch bedingter Erfordernisse im Einzelfall zugelassen 

werden.  

Zusätzlich: Bei Neueindeckungen von Dachflächen und gleichzeitiger Installation von solartechnischen 

Anlagen sind ausnahmsweise Kunstschiefer oder flache beziehungsweise gering profilierte Dachsteine 

oder Tonziegel zulässig. Dies gilt nur, wenn die solartechnische Anlage mindestens 50 % der von der 

Installation betroffenen Dachfläche überdeckt.  

 

Für den Teilbereich D: 

Anforderung entsprechend „Für die Teilbereiche A, B, C und E“ und zusätzlich: Im Denkmalbereich 
„Altstadt“ ist bei der Anbringung von solartechnischen Anlagen eine Einzelfallprüfung nach denkmal-
rechtlichen Anforderungen erforderlich.  

 

b) Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen 

Für den Geltungsbereich ohne Teilbereiche: 

Solartechnische Anlagen sind auf Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen zulässig. Bei 

geneigten Dächern sind die Vorgaben aus Punkt a) „Dachflächen“ zu beachten. Bei Flachdächern sind nur 
liegende Module mit einer maximalen Neigung von 20 Grad und einer sichtbaren Aufbauhöhe von 

0,40 Meter zulässig. Es ist ein Abstand von 0,30 Meter von den jeweiligen äußeren Gebäudekanten 

einzuhalten. Geringfügige Über- beziehungsweise Unterschreitungen können aufgrund technischer 

Gründe ausnahmsweise zugelassen werden, sofern das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

Abweichung können aufgrund technisch bedingter Erforderlichkeiten (zum Beispiel bei Dachbegrünung) 

im Einzelfall zugelassen werden.  

 

Für die Teilbereiche A, B, C und E: 

Anforderung entsprechend „Für den Geltungsbereich ohne Teilbereiche“. 
 

Für den Teilbereich D: 

Anforderung entsprechend „Für Geltungsbereich ohne Teilbereiche“ sowie ergänzend: Solartechnische 

Anlagen auf Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen können ausnahmsweise zugelassen 

werden. Eine Einzelfallprüfung ist erforderlich.  

 

c) Balkone 

Für den Geltungsbereich ohne Teilbereiche: 

Solartechnische Anlagen an Balkonen sind nur als sogenannte Stecker-Solaranlage, Mini PV-Anlagen oder 

Balkonkraftwerke zulässig, das heißt der gewonnene Strom ist direkt in das Hausstromnetz einzuspeisen. 

Sie sind in planer Ausführung, also direkt am Balkon oder an einer Halterung / Aufständerung 

anzubringen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine maximale Neigung von 5 Grad und eine Tiefe 

von maximal 0,25 Meter nicht zu überschreiten. Geringfügige technisch bedingte Überschreitungen 

können ausnahmsweise zugelassen werden. Die maximale Höhe der Anlage hat die Brüstungshöhe sowie 

andere prägende Bauelemente (zum Beispiel Bodenplatte) nicht zu überschreiten. Bei mehreren Modulen 

ist eine lückenlose Anordnung (Wahrnehmung als eine Einheit) zu wählen. Technisch bedingte 

Abweichungen hiervon können ausnahmsweise zugelassen werden. Es sind nur schwarze oder anthrazit-

farbige Module zulässig. Integrierte Systeme, die auch als Sichtschutz dienen können, sind zu bevorzugen.  

 

Für die Teilbereiche A, B, C und E: 

Anforderung entsprechend „Für Geltungsbereich ohne Teilbereiche“ sowie abweichend und ergänzend: 
Solartechnische Anlagen an Balkonen können unter Berücksichtigung von schwarzen oder anthrazit-

farbigen Modulen sowie Rahmen ausnahmsweise zugelassen werden. Eine Einzelfallprüfung ist 

erforderlich. 

 

Für den Teilbereich D: 

Anforderung entsprechend „Für Teilbereiche A, B, C und E“.  
 

d) Fassaden 

Für den Geltungsbereich ohne Teilbereiche: 



Solartechnische Anlagen an Fassaden an Haupt- und Nebengebäuden sind zulässig. Sie sind nur in planer 

Ausführung, d.h. direkt an der Fassade oder an einer Halterung / Aufständerung ohne Neigungswinkel 

anzubringen. Die Anordnung ist im Format sowie in Ausrichtung einheitlich als geschlossene Panelwand 

(lückenlose Anordnung) auszuführen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine Tiefe von maximal 

0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige Überschreitungen können ausnahmsweise zugelassen wer-

den, wenn eine technische Begründung vorliegt. Von der Außenkante der Fassade sowie zur Traufe, zum 

Ortgang und zu Öffnungen, insbesondere Fenstern, sind mindestens 0,20 m Abstand einzuhalten. 

 

Für die Teilbereiche A, B, C und E: 

Anforderung entsprechend „Für Geltungsbereich ohne Teilbereiche“ und ergänzend: Solartechnische 
Anlagen an Fassaden an Haupt- und Nebengebäuden können ausnahmsweise zugelassen werden. Eine 

Einzelfallprüfung ist erforderlich.  

 

Für den Teilbereich D: 

Anforderung entsprechend „Für Teilbereiche A, B, C und E“. 
 

e) Überdeckung von außenstehenden Nutzbereichen 

Für den Geltungsbereich ohne Teilbereiche: 

Solartechnische Anlagen an oder als Überdeckungen von außenstehenden Nutzbereichen (unter anderem 

Terrassenüberdachung, Vordächern, et cetera) sind zulässig. Sie sind im Format und Ausrichtung 

einheitlich und plan auszuführen. Aufständerungen sind unzulässig.   

 

Für die Teilbereiche A, B, C und E: 

Anforderung entsprechend „Für Geltungsbereich ohne Teilbereiche“ und abweichend: Solartechnische 
Anlagen an oder als Überdeckungen von außenstehenden Nutzbereichen (unter anderem 

Terrassenüberdachung, Vordächern, et cetera) können ausnahmsweise zugelassen werden. Eine 

Einzelfallprüfung ist erforderlich.  

 

Für den Teilbereich D: 

Anforderung entsprechend „Für Teilbereiche A, B, C und E“. 
 

f) Einfriedungen und Zaunanlagen 

Für den Geltungsbereich ohne Teilbereiche: 

Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind zulässig. Sie 

sind im Format und Ausrichtung einheitlich, plan und direkt am Zaunelement auszuführen. Module 

oberhalb von Einfriedungen und Zaunanlagen sind unzulässig. Technisch bedingte geringfügige Höhen-

überschreitungen der Module können ausnahmsweise zugelassen werden. Integrierte solartechnische 

Anlagen, das heißt Komplettsysteme, sind zu bevorzugen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine 

Tiefe von maximal 0,25 Meter nicht zu überschreiten. 

 

Für die Teilbereiche A, B, C und E: 

Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind unzulässig. 

 

Für den Teilbereich D: 

Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind unzulässig. 

 
§ 3 Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Siegen, 26.09.2023 

 

gez. 

 

Steffen Mues 

Bürgermeister 



Übersicht über die Regelungen für solartechnische Anlagen1  

im Geltungsbereich von Gestaltungssatzungen2 

Einfache Anforderungen Erhöhte Anforderungen Strenge Anforderungen 

 Innenstadt (ohne Teilbereiche) 

 Langenholdinghausen 

 Waldenburger Weg 

 Innenstadt (Teilbereiche A, B, C und E) 

 Eiserfeld Ortsmitte 

 Wenscht (Hintere, Obere, Vordere) 

 Innenstadt (Teilbereich D „Altstadt“) 

Dachflächen  
 Auf dem Haupt + Nebendach + Dachauf-

bauten (Gauben) 

 Einheitliches Format, Ausrichtung und 

Neigungswinkel an der jeweiligen Dach-

fläche 

 Bei Kombination von PV+ST aufeinander 

abgestimmte Anordnung und Format 

 Aufständerung unzulässig. Bei Flach- und 

Pultdächern zulässig (Anforderung wie bei 

Nebengebäuden) 

 matt, entspiegelt 

 einheitliche Module in schwarz/anthrazit 

 Keine Überschreitung der Dachflächen 

 Geschlossene Panelreihung  

(„Keine Lücken“) 
 Abweichung aufgrund technisch bedingter 

Erforderlichkeiten im Einzelfall möglich  

 Wie „Einfache Anforderungen“ 

 abweichend . 

 Auf dem Haupt- oder Nebendach, 

ausnahmsweise auf Schlepp-Gauben 

 Grundsätzlich geschlossene, rechteckig 

angeordnete Modulflächen, keine 

Auskragung einzelner Module  

(kein Versatz / Versprung der Module) 

 Einheitliche Module und Rahmen in 

schwarz/anthrazit 

 Kombination von PV+ST als Ausnahme 

zulässig → Einzelfallprüfung 

 ergänzend . 

 GS Innenstadt: Bei Neueindeckung, v.a. bei 

Schieferdächern; Kompensation mit 

flachen Dachsteinen möglich, wenn mind. 

50 % der betroffenen Dachfläche 

überdeckt wird 

 Wie „Erhöhte Anforderungen“ 

 ergänzend . 

 Im Denkmalbereich (Altstadt) ist eine 

Einzelfallprüfung erforderlich 

 

                                                           
1  Photovoltaik und Solarthermie  
2  Diese Übersicht gibt nur die wesentlichen Inhalte der Regelungen wieder. Es gelten die Regelungen in den einzelnen Gestaltungssatzungen.  



Dachflächen auf Nebengebäuden und -anlagen  
 Bei Flachdächern „liegende“ Ausführung  

 Bei geneigten Dächern Vorgaben für 

Dachflächen zu beachten  

 Sichtbare Aufbauhöhe von ca. 0,40 m 

 Max. Neigung = 20°  

 0,30 m Abstand zur Außenkanten 

 Abweichungen nur aufgrund technisch 

bedingter Anforderungen und wenn Orts-

bild nicht wesentlich beeinträchtigt wird 

 Wie „Einfache Anforderungen“ 

 

 Wie „Einfache Anforderungen“ 

 ergänzend .  

 Als Ausnahme (kann zugelassen werden) 

→ Einzelfallprüfung 

 

Balkone 

 „Plane“ Ausführung (direkt am Balkon oder 

an Halterung) 

 Neigung bis 5° zulässig 

 Max. Tiefe 0,25 m (Halterung bzw. Auf-

ständerung) 

 aufeinander abgestimmte Gliederung 

 Keine Kompensation von Dachflächen-PV 

 Module einheitlich + schwarz, anthrazit 

 max. Modulhöhe = Brüstungshöhe  

 Keine Überschreitung der prägenden Bau-

elemente (v.a. Bodenplatte) 

 Wie „Einfache Anforderungen“ 

 abweichend .  

 Rahmen und Module einheitlich + schwarz, 

anthrazit 

 ergänzend . 

 Als Ausnahme (kann zugelassen werden) 

→ Einzelfallprüfung 

 Wie „Erhöhte Anforderungen“  

 

  



Fassaden  
 Auf Haupt- und Nebengebäude 

 „Plane“ Ausführung (direkt an der Fassade 

oder an Halterung / Aufständerung ohne 

Neigungswinkel) 

 Einheitliches Format und Ausrichtung 

(senk- oder waagerecht aufeinander abge-

stimmte Bahnen) 

 Geschlossene aufeinander abgestimmte 

Gliederung 

 Max. Tiefe 0,25 m (Halterung bzw. Auf-

ständerung) 

 Abstand von Außenkante der Fassade, 

Traufe, Ortgang, Öffnungen (Fenster, 

Türen) mind. 0,20 m 

 Wie „Einfache Anforderungen“ 

 ergänzend .  

 Als Ausnahme (kann zugelassen werden)  

→ Einzelfallprüfung 

 

 Wie „Erhöhte Anforderungen“ 

 

Überdeckung von außenstehenden Nutzbereichen  
 Plane Ausführung 

 Einheitliches Format und Ausrichtung 

 Keine Aufständerung 

 Wie „Einfache Anforderungen“ 

 ergänzend .  

 Als Ausnahme (kann zugelassen werden) 

→ Einzelfallprüfung 

 Wie „Erhöhte Anforderungen“ 

Einfriedungen, Zäune und Zaunanlagen 
 Plane Ausführung 

 Einheitliches Format und Ausrichtung 

 Module nur innerhalb der Einfriedung  

 Max. Tiefe 0,25 m (Halterung bzw. Auf-

ständerung) 

 Unzulässig  Wie „Erhöhte Anforderungen“ 
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Handout 
Regulierungen von solartechnischen Anlagen 

innerhalb von städtischen Gestaltungssatzungen 
 

Zielsetzung 
Solartechnische Anlagen (STA) im Sinne dieser Satzung sind Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung oder 

Wärmeenergiegewinnung, also insbesondere Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST). Städtebauliche Relevanz erhalten diese 

Anlagen, sobald Sie auf Gebäuden, Gebäudeteilen oder Einfriedungen errichtet werden und vom öffentlichen Raum 

wahrgenommen werden können. Hierunter fallen insbesondere solartechnische Anlagen auf Dächern, an Fassaden, Balkonen, 

Einfriedungen oder auf Nebengebäuden, insbesondere, wenn sie an der Haupterschließungsstraße liegen. Für all diese 

solartechnischen Anlagen werden daher im Weiteren gestalterische Vorgaben vorgenommen, um den Schutzzweck der 

jeweiligen Satzung zu unterstützen und den Umgebungscharakter zu wahren. 

 

 
Die folgenden skizzenhaften Darstellungen dienen lediglich als Hilfsmittel zur Veranschaulichung der Regelungen der städtischen 

Gestaltungssatzungen über die Anbringung von solartechnischen Anlagen. Grundsätzlich gelten die konkreten Festsetzungen in 

der jeweiligen Satzung. 
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Dachflächen 

 Innenstadt (ohne Teilbereiche)  Langenholdinghausen  Waldenburger Weg 

 Auf dem Haupt- + Nebendach + Dachauf-

bauten (Gauben) 

 Einheitliches Format, Ausrichtung und 

Neigungswinkel an der jeweiligen Dach-

fläche 

 Bei Kombination von PV+ST aufeinander 

abgestimmte Anordnung und Format 

 Aufständerung unzulässig.  

Bei Flach- und Pultdächern zulässig 

(Anforderung wie bei Nebengebäuden) 

 matt, entspiegelt 

 einheitliche Module in schwarz/anthrazit 

 Keine Überschreitung der Dachflächen 

 Geschlossene Panelreihung  

(„Keine Lücken“) 

 Abweichung aufgrund technisch 

bedingter Erforderlichkeiten im Einzelfall 

möglich  
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 Eiserfeld Ortsmitte  Innenstadt (Teilbereiche A, B, C und E)  Wenscht (Hintere, Obere, Vordere) 

 Wie „Einfache Anforderungen“ 

 abweichend .  

 Auf dem Haupt- oder Nebendach, 

ausnahmsweise auf Schlepp-Gauben 

 Grundsätzlich geschlossene, rechteckig 

angeordnete Modulflächen, keine 

Auskragung einzelner Module  

(kein Versatz / Versprung der Module) 

 Einheitliche Module und Rahmen in 

schwarz/anthrazit 

 Kombination von PV+ST als Ausnahme 

zulässig → Einzelfallprüfung 

 ergänzend . 

 GS Innenstadt: Bei Neueindeckung, v.a. 

bei Schieferdächern; Kompensation mit 

flachen Dachsteinen möglich, wenn mind. 

50 % der betroffenen Dachfläche 

überdeckt wird 

  

 Innenstadt (Teilbereich D „Altstadt“)   

 Wie „Erhöhte Anforderungen“ 

 ergänzend . 

 Im Denkmalbereich (Altstadt) ist eine 

Einzelfallprüfung erforderlich 
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Dachflächen auf Nebengebäuden und -anlagen 

 Innenstadt (ohne Teilbereiche)  Langenholdinghausen  Waldenburger Weg 

 Eiserfeld Ortsmitte  Innenstadt (Teilbereiche A, B, C und E)  Wenscht (Hintere, Obere, Vordere) 

 Bei Flachdächern „liegende“ Ausführung  
 Bei geneigten Dächern Vorgaben für 

Dachflächen zu beachten  

 Sichtbare Aufbauhöhe von ca. 0,40 m 

 Max. Neigung = 20°  

 0,30 m Abstand zur Außenkanten 

 Abweichungen nur aufgrund technisch 

bedingter Anforderungen und wenn Orts-

bild nicht wesentlich beeinträchtigt wird 

 

 Innenstadt (Teilbereich D „Altstadt“)   

 Wie „Einfache Anforderungen“ 

 ergänzend .  

 Als Ausnahme (kann zugelassen werden) 

→ Einzelfallprüfung 
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Balkone 

 Innenstadt (ohne Teilbereiche)  Langenholdinghausen  Waldenburger Weg 

 „Plane“ Ausführung (direkt am Balkon 
oder an Halterung) 

 Neigung bis 5° zulässig 

 Max. Tiefe 0,25 m (Halterung bzw. Auf-

ständerung) 

 aufeinander abgestimmte Gliederung 

 Keine Kompensation von Dachflächen-PV 

 Module einheitlich + schwarz, anthrazit 

 max. Modulhöhe = Brüstungshöhe  

Keine Überschreitung der prägenden 

Bauelemente (v.a. Bodenplatte) 

 

 Eiserfeld Ortsmitte  Innenstadt (Teilbereiche A, B, C und E)  Wenscht (Hintere, Obere, Vordere) 

 Innenstadt (Teilbereich D „Altstadt“)   

 Wie „Einfache Anforderungen“ 

 abweichend .  

 Rahmen und Module einheitlich + 

schwarz, anthrazit 

 ergänzend . 

 Als Ausnahme (kann zugelassen werden) 

→ Einzelfallprüfung 
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Fassaden 

 Innenstadt (ohne Teilbereiche)  Langenholdinghausen  Waldenburger Weg 

 Auf Haupt- und Nebengebäude 

 „Plane“ Ausführung (direkt an der 
Fassade oder an Halterung / 

Aufständerung ohne Neigungswinkel) 

 Einheitliches Format und Ausrichtung 

(senk- oder waagerecht aufeinander 

abgestimmte Bahnen) 

 Geschlossene aufeinander abgestimmte 

Gliederung 

 Max. Tiefe 0,25 m (Halterung bzw. Auf-

ständerung) 

 Abstand von Außenkante der Fassade, 

Traufe, Ortgang, Öffnungen (Fenster, 

Türen) mind. 0,20 m  

 Eiserfeld Ortsmitte  Innenstadt (Teilbereiche A, B, C und E)  Wenscht (Hintere, Obere, Vordere) 

 Innenstadt (Teilbereich D „Altstadt“)   

 Wie „Einfache Anforderungen“ 

 ergänzend .  

 Als Ausnahme (kann zugelassen werden)  

→ Einzelfallprüfung 
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Überdeckung von außenstehenden Nutzbereichen 

 Innenstadt (ohne Teilbereiche)  Langenholdinghausen  Waldenburger Weg 

 Plane Ausführung 

 Einheitliches Format und Ausrichtung 

 Keine Aufständerung 

 

 Eiserfeld Ortsmitte  Innenstadt (Teilbereiche A, B, C und E)  Wenscht (Hintere, Obere, Vordere) 

 Innenstadt (Teilbereich D „Altstadt“)   

 Wie „Einfache Anforderungen“ 

 ergänzend .  

 Als Ausnahme (kann zugelassen werden) 

→ Einzelfallprüfung 
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Einfriedungen, Zäune und Zaunanlagen 

 Innenstadt (ohne Teilbereiche)  Langenholdinghausen  Waldenburger Weg 

 Plane Ausführung 

 Einheitliches Format und Ausrichtung 

 Module nur innerhalb der Einfriedung  

 Max. Tiefe 0,25 m (Halterung bzw. Auf-

ständerung) 

 

 Eiserfeld Ortsmitte  Innenstadt (Teilbereiche A, B, C und E)  Wenscht (Hintere, Obere, Vordere) 

 Innenstadt (Teilbereich D „Altstadt“)   

 Unzulässig  
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